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Umdruck Nr. 1

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Ausschluss des Lohnsteuer-Jahresausgleichs bei unter-
jahrig unterschiedlichen Beitragsabschligen in der Pfle-
geversicherung

Zu Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa - neu -(§ 42b
Absatz 1 Satz 3 Nummer 5a - neu - EStG)

Anderung

Artikel 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
, 3. § 42b Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
a) Satz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefligt:

»da. flir den Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr im Rahmen der
Vorsorgepauschale im Zusammenhang mit der Pflege-ver-
sicherung unterschiedliche Abschlige (§39b Absatz 2
Satz5 Nummer 3 Buchstabe c¢) beriicksichtigt wurden
oder*.

bb) In Nummer 6 werden ... [wie Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe a
des Gesetzentwurfs].

b) Folgender Satz wird angefiigt:
»|Wie Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b des Gesetzentwurfs].” ¢

Begriindung

Zu Artikel 2 (Anderung des Einkommensteuergesetzes)

Zu Nummer 3



Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa
§ 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5a — neu —

Es handelt sich um eine Folgedanderung nach der Ergéinzung von § 39b Ab-
satz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe ¢ EStG durch das Kreditzweitmarktforde-
rungsgesetz vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 411).

Ein Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber wird kiinftig ausge-
schlossen, wenn fiir den Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr im Rahmen der Vor-
sorgepauschale im Zusammenhang mit der Pflegeversicherung unterschiedli-
che Abschlédge (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe ¢ EStG) bertiick-
sichtigt wurden. Dies vermeidet in den entsprechenden Féllen eine unzutref-
fende Jahreslohnsteuer.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt
Die Anderungen treten mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.
Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 2

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Ubertragung von Einzelwirtschaftsgiitern, Kérperschaft-
steuerklauseln
(Bundesrat Ziffer 8)

Zu Artikel 3 Nummer 4 (Anderung des Einkommensteuergesetzes)

Anderung

Artikel 3 wird wie folgt geéndert:
1.  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
;4. § 6 Absatz 5 wird wie folgt gedndert:
a)  Satz 3 wird wie folgt gedndert:
aa) [wie Artikel 3 Nummer 4 Buchstabe a]
bb) [wie Artikel 3 Nummer 4 Buchstabe b]
cc) [wie Artikel 3 Nummer 4 Buchstabe c]
b)  Folgender Satz wird angefiigt:

»Eine unmittelbare oder mittelbare Begriindung oder Erhéhung
eines Anteils einer Korperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mogensmasse an dem iibertragenen Wirtschaftsgut im Sinne von
Satz 5 und 6 liegt auch vor, wenn dieser Anteil an die Stelle eines
unmittelbaren oder mittelbaren Anteils einer anderen Korper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermdgensmasse tritt.* ©

2. Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a eingefiigt:
,6a. Nach § 16 Absatz 3 Satz 4 wird folgender Satz eingefiigt:
»$ 6 Absatz 5 Satz 7 gilt entsprechend.” *

3. In Nummer 23 Buchstabe ¢ wird § 52 Absatz 12 folgender weiterer Satz an-
gefligt:
»$ 6 Absatz 5 Satz 7 und § 16 Absatz 3 Satz 5 in der Fassung des Artikels 3

des Gesetzes vom ... (BGBL I Nr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und
Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] sind flir Ubertragungen von
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Wirtschaftsgilitern anzuwenden, die nach dem ... [einsetzen: Datum des Ta-
ges des Gesetzebeschlusses des Deutschen Bundestags] stattfinden.*

Begriindung

Zu Artikel 3 (Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 4 (§ 6)
Zu Buchstabe b — neu — (§ 6 Absatz 5 Satz 7 EStG — neu -)

Mit dem Urteil vom 15. Juli 2021 - IV R 36/18 nahm der BFH zur sogenannte
Korperschaftsteuerklausel des § 6 Absatz 5 Satz 6 EStG Stellung. Dabei nahm
er eine teleologische Reduktion dieser Norm vor.

Der BFH geht vom Gedanken der Statusdnderung aus. Die Norm sanktioniere
die auf Ebene der Mitunternehmerschaft dadurch eintretende Statusdnderung
der stillen Reserven, dass diese einem Kdorperschaftsteuersubjekt zuzurechnen
sind (Statusénderung auf Ebene der Mitunternehmerschaft). Zudem wolle die
Norm Vorsorge dagegen treffen, dass die stillen Reserven unter Nutzung des
Halb-/Teileinkiinfteverfahrens durch die VerdauBerung der im Wert gestiege-
nen Anteile am Korperschaftsteuer-Subjekt realisiert werden (Statusdnderung
auf Ebene des Gesellschafters).

Dabei verneint der Senat die Subjektbezogenheit des Statuswechsels. Der Sta-
tuswechsel trete nur ein, wenn die stillen Reserven erstmals einem Korper-
schaftsteuer-Subjekt zuzurechnen sind, deshalb wire der Wechsel von der Zu-
rechnung von dem einen Kdorperschaftsteuer-Subjekt in die Zurechnung zu ei-
nem anderen Kdorperschaftsteuer-Subjekt keine Sperrfristverletzung. Dies er-
Offnet mehraktige Gestaltungen, die im Kern zum Inhalt haben, Einzelwirt-
schaftsgiiter von einem Korperschaftsteuer-Subjekt auf ein anderes Korper-
schaftsteuer-Subjekt zu iibertragen. Denn auf die Ubertragung nach § 6 Ab-
satz 5 EStG konnen sehr zeitnah die weiteren Gestaltungsschritte folgen, so-
dass der Verzicht auf die Sperrfrist ein Gesamtvorgehen erlaubt, mit dem in
mehreren zeitnah aufeinander folgenden Schritten das Einzelwirtschaftsgut
planvoll in die Zielkorperschaft tibertragen werden kann. Damit kdnnte das-
selbe wirtschaftliche Ergebnis erzielt werden wie bei Buchwerteinbringung
nach dem Umwandlungssteuergesetz, ohne dass zunichst eine begiinstigte
Sachgesamtheit vorliegen muss.

Zu Nummer 6a — neu — (§ 16 Absatz 3 Satz 5 — neu -)

Es handelt sich um eine entsprechende Regelung zu § 6 Absatz 5 Satz 7 — neu
EStG fiir die Korperschaftsklausel bei der Realteilung. Es gelten insoweit die-
selben Erwégungen wie bei § 6 Absatz 5 Satz 7 EStG.

Zu Nummer 23 Buchstabe ¢ (§ 52 Absatz 12 Satz 16 — neu -)

Mit den Rechtséanderungen wird die Rechtslage vor Ergehen der Rechtsprechung
durch das angesprochene Urteil wiederhergestellt. Die Regelungen gelten fiir
Ubertragungen von Wirtschaftsgiitern, die nach dem Tag des Gesetzebeschlus-
ses des Deutschen Bundestags erfolgen.



Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 fiir Artikel 3
im Regierungsentwurf vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der
Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen
Keine, da lediglich die bestehende Verwaltungsauffassung normiert wird
Erfiillungsaufwand

Keiner, da lediglich die bestehende Verwaltungsauffassung normiert wird.



Umdruck Nr. 3

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Gemeinschaftliche Tierhaltung
(Bundesrat Ziffer 80)

Zur Inhaltsiibersicht, zu Artikel 3 Nummer 6 — gestrichen — und zu Arti-
kel 4 Nummer 1a — neu — (§ 13 Absatz 6 Satz 1 EStG) zu Artikel 30a
—neu — (§ 97 Absatz 1 Satz 2 und § 160 Absatz 10 BewG), zu Artikel 42a
—neu — (Artikel 2 Nummer 7 GrStRefG) und zu Artikel 45 Absatz 7
(Inkrafttreten)

Anderung

1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt gedndert:
a) Nach der Angabe zu Artikel 30 wird die folgende Angabe eingefiigt:
JArtikel 30a  Weitere Anderung des Bewertungsgesetzes.
b) Nach der Angabe zu Artikel 42 die folgende Angabe eingefiigt:
»Artikel 42a  Anderung des Grundsteuer-Reformgesetzes*.
2. Artikel 3 Nummer 6 wird gestrichen.
3. Nach Artikel 4 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefiigt:

,la. In§ 13 Absatz 6 Satz 1 werden die Worter ,,§ 34 Absatz 6a des Bewer-
tungsgesetzes“ durch die Angabe ,,§ 13b* ersetzt.

4. Nach Artikel 30 wird folgender Artikel 30a eingefiigt:

,Artikel 30a
Weitere Anderung des Bewertungsgesetzes

Das Bewertungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 30 dieses Gesetzes ge-
andert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 97 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
,,§ 160 Absatz 10 bleibt unberiihrt.*
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2. Dem § 160 wird folgender Absatz 10 angefligt:

,»(10) Einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft bildet auch die
gemeinschaftliche Tierhaltung (§ 13b EStG) einschlielich der hiermit
zusammenhédngenden Wirtschaftsgiiter.”

5. Nach Artikel 42 wird folgender Artikel 42a eingefiigt:

,Artikel 42a
Anderung des Grundsteuer-Reformgesetzes

Artikel 2 Nummer 7 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBI. 1
S. 1794) wird mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 aufgehoben.

6. In Artikel 45 Absatz 7 wird die Angabe ,,und 41“durch die Angabe ,,30a, 41
und 42a“ ersetzt.

Begriindung

Zur Inhaltsiibersicht

Es handelt sich um Folgednderungen aus der Einfligung der neuen Artikels 30a
und 42a.

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 6 — gestrichen — (§ 13 Absatz 6 Satz 1)

Mit Artikel 5 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Férderung der Elektromobi-
litat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019
(BGBL. I, 2451) wurde anstelle des § 34 Absatz 6a und § 51a des Bewertungsge-
setzes § 13b EStG eingefiihrt. § 13b EStG tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft. Die
Regelungen in Artikel 3 treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft. Um ein
zeitgleiches Inkrafttreten zum 1. Januar 2025 sicherzustellen, wird die Regelung
in Artikel 4 dieses Gesetzes verschoben.

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 1a — neu — (§ 13 Absatz 6 Satz 1)

Mit Artikel 5 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Forderung der Elektromobi-
litat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019
(BGBL. I, 2451) wurde anstelle des § 34 Absatz 6a und § 51a des Bewertungsge-
setzes § 13b EStG eingefiihrt, der am 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Aus diesem
Grund ist der Gesetzesfolgenverweis in § 13 Absatz 6 Satz 1 EStG anzupassen.

Zu Artikel 30a — neu - (Weitere Anderung des Bewertungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 97 Absatz 1 Satz 2)

Der Verweis in § 97 Absatz 1 Satz 2 BewG wird infolge der Authebung der §§ 34
Absatz 6a und § 51a BewG und der Anfiigung des neuen Absatz 10 in § 160
BewG (siche zu Nummer 2) fiir Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember
2024 entsprechend angepasst.



Zu Nummer 2 (§ 160 Absatz 10)

Die gemeinschaftliche Tierhaltung nach § 51a BewG hat aufgrund des Wegfalls
der Einheitsbewertung ab 1. Januar 2025 keinen Anwendungsbereich mehr und
wurde daher im Rahmen des Grundsteuer-Reformgesetzes vom 26. November
2019 (BGBLI. I S. 1794) aufgehoben.

Fiir den ertragsteuerlichen Bereich wurde — im Nachgang des Wegfalls der be-
wertungsrechtlichen Regelungen — § 13b EStG normiert (BGBI. 12019, S. 2451).
Die Vorschrift iibernimmt die bisherigen Grundsitze des § 51a BewG und fiihrt
diese ertragsteuerrechtlich ab 1. Januar 2025 fort.

Mit der Anfiigung des Absatz 10 in § 160 BewG werden die bisherigen Grunds-
atze zur gemeinschaftlichen Tierhaltung geméal § 34 Absatz 6a BewG und § 51a
BewG auch fiir die Grundbesitzbewertung nach dem Sechsten Abschnitt des
Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes flir Bewertungsstichtage nach dem 31. De-
zember 2024 rechtssicher fortgefiihrt.

Zu Artikel 42a — neu - (Anderung des Grundsteuer-Reformgesetzes)

Artikel 2 Nummer 7 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBI. I S. 1794) ist
infolge der Anderung nach Artikel 30a Nummer 2 dieses Gesetzes gegenstandslos
und wird daher mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 aufgehoben.

Zu Artikel 45 Absatz 7 (Inkrafttreten)

Die Anderungen treten am 1. Januar 2025 in Kraft. Mit der Anderung wird zudem
der Inkrafttretenszeitpunkt der Anderung des § 13 Absatz 6 Satz 1 EStG vom Tag
nach der Verkiindung auf den 1. Januar 2025 verschoben.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiillungsaufwand und weitere Gesetzesfolgen

Keiner.



Umdruck Nr. 4

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: § 20 Absatz 3 Satz 2 EStG Entgelte von dritter Seite
(Bundesrat Ziffer 10)

Zu Artikel 3 Nummer 7 Buchstabe b — neu — (§ 20 Absatz 3 Satz 2
—neu — EStG)

Anderung

Artikel 3 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:
,7. § 20 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Nummer 11 wie folgt gefasst:
»11. [wie Regierungsentwurf Artikel 3 Nummer 7]
b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefiigt:

»Besondere Entgelte oder Vorteile nach Satz 1 liegen auch vor, wenn
Bestandsprovisionen, Verwaltungsentgelte oder sonstige Aufwendun-
gen durch den Schuldner der Kapitalertrage nach Absatz 1 oder 2 oder
durch einen Dritten erstattet werden.* *

Begriindung

Zu Artikel 3 (Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 7 (§ 20)
Zu Buchstabe b — neu — (§ 20 Absatz 3 Satz 2 — neu -)

Nach § 20 Absatz 3 Satz 2 — neu — EStG liegen auch besondere Entgelte oder
Vorteile i. S. d. geltenden § 20 Absatz 3 EStG vor, wenn Bestandsprovisionen,
Verwaltungsentgelte oder sonstige Aufwendungen durch den Schuldner der Ka-
pitalertrage nach Absatz 1 oder 2 oder durch einen Dritten erstattet werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaften zahlen Vermittlungsentgelte an Kreditinstitute
oder Finanzdienstleistungsinstitute fiir den Vertrieb von Fondsanteilen in Form
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von sogenannten Kontinuititsprovisionen (Bestandsprovisionen). Die Provisio-
nen werden regelmifBig gezahlt und bemessen sich nach dem beim Kreditinstitut
oder Finanzdienstleistungsinstitut verwahrten Bestand an Fondsanteilen. Erstat-
ten Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute ihren Kunden diese Be-
standsprovisionen ganz oder teilweise, stellt die Riickvergiitung der Bestandspro-
vision wirtschaftlich betrachtet einen teilweisen Riickfluss fritherer Aufwendun-
gen dar. Aus Sicht der Finanzverwaltung handelt sich daher um Kapitalertrage i.
S. d. § 20 Absatz3 i. V. m. § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG (Rn. 84 des BMF-
Schreibens vom 19. Mai 2022, BStBI. I S. 742). D.h. die Finanzverwaltung geht
bereits nach der gegenwértigen Fassung des § 20 Absatz 3 EStG von steuerbaren
Einnahmen aus.

Mit Verwaltungsentgelten sind insbesondere die Verwaltungsgebiihren gemeint,
die der Verwalter eines Investmentfonds (auch als Fonds- oder Investmentmana-
ger bezeichnet) als Vergiitung fiir die Verwaltung des Investmentfonds erhélt. In
der Praxis werden diese Verwaltungsgebiihren meistens zu Lasten der Anleger
aus dem Fondsvermdgen entnommen; sie kdnnen jedoch auch unmittelbar von
den Anlegern des Investmentfonds eingezogen werden. Wenn diese Verwaltungs-
gebiihren von dem Fondsmanager an den Anleger (zuriick-)erstattet werden, dann
handelt es sich hier ebenfalls um einen Riickfluss fritherer Aufwendungen, der
gleichermaBen als Kapitalertrag zu betrachten ist.

Fiir das bis 31. Dezember 2017 geltende Investmentsteuergesetz (InvStG 2004)
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil vom 24. Oktober 2023, VIII R
8/20, BFHE 282, 428, entschieden, dass sich die Steuerbarkeit der Erstattung von
auf der Fondsebene erhobenen Verwaltungsgebiihren durch den Investmentma-
nager an den Inhaber eines Investmentanteils nicht auf § 20 Absatz 1 Nummer 1
i. V. m. § 20 Absatz 3 EStG stiitzen ldsst. Diese Regelungen wiirden durch die
speziellere und abschlieBende Regelung zur Steuerbarkeit laufender Fondsertrige
in § 2 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 InvStG 2004 verdriangt. Dabei hat der BFH aus-
driicklich offengelassen, ob das im Streitjahr 2013 gefundene Auslegungsergeb-
nis auch fiir die Rechtslage des ab dem 1. Januar 2018 anwendbaren Investment-
steuergesetzes (InvStG 2018) gelten kann.

Bei der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Rechtslage ist zu beriicksichtigen, dass
der Gesetzgeber nunmehr die Besteuerungstatbestéinde fiir Investmentertriage und
Spezial-Investmentertrdge unmittelbar in § 20 Absatz 1 Nummer 3 und 3a EStG
geregelt hat. Da die Investmentertrdge und Spezial-Investmentertrige seit 2018
explizit in § 20 Absatz 1 EStG genannt sind, spricht der Wortlaut des § 20 Ab-
satz 3 EStG eindeutig fiir eine Erfassung von Entgelten und Vorteilen im Zusam-
menhang mit Investmentertragen und Spezial-Investmentertragen. Auch der Sinn
und Zweck der Norm, der darin besteht, mittels einer Generalklausel Besteue-
rungsliicken zu verhindern, spricht fiir eine Anwendbarkeit. Dariiber hinaus wer-
den auch Entgelte und Vorteile erfasst, die neben den weiteren in den Absétzen 1
und 2 bezeichneten Einnahmen oder an deren Stelle gewéhrt werden. Dieser weit
zu verstehende Rahmen wird durch den neuen Absatz 3 Satz 2 nicht erweitert,
sondern lediglich klarstellend konkretisiert.

Durch die Klarstellung wird ein Petitum des Bundesrats umgesetzt (BR-Drs.
369/24 (Beschluss), Ziffer 10).

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderung tritt entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungsent-
wurfs fiir Artikel 3 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft.



Finanzielle Auswirkungen

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen, da es sich lediglich um eine
gesetzliche Klarstellung handelt.

Erfiilllungsaufwand

Es ergibt sich kein Erfiillungsaufwand, da es sich lediglich um eine gesetzliche
Klarstellung handelt.



Umdruck Nr. 4a

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf
eines Jahressteuergesetzes 2024
(JStG 2024)

Stichwort: Aufhebung des besonderen Verlustverrechnungskreises
bei Termingeschéften und der betragsmiifligen Be-
schrinkung der Verrechenbarkeit von Verlusten aus
Forderungsausfillen im Privatvermogen

Zu Artikel 3 Nummer 7 Buchstabe b — neu - und Nummer 23 Buch-
stabe d1 — neu - (§ 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 — aufgehoben — und § 52 Ab-
satz 28 Satz 25 und 26 EStG)

Anderung

Artikel 3 wird wie folgt gedndert:
1.  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:
, 7. § 20 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Nummer 11 wird wie folgt gefast:
| wie Gesetzentwurf]"
b) Absatz 6 Satz 5 und 6 wird aufgehoben.*
2. Nach Nummer 23 Buchstabe d wird folgender Buchstabe d1 eingefiigt:
,d1) Absatz 28 Satz 25 und 26 wird wie folgt gefasst:

»$ 20 Absatz 6 Satz 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
21. Dezember 2020 (BGBI. I S. 3096) ist auf alle offenen Félle nicht
mehr anzuwenden. § 20 Absatz 6 Satz 6 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBI. I S. 3096) ist auf alle
offenen Félle nicht mehr anzuwenden. *

Begriindung


vergrafde
Textfeld
Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
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Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)

Zu Nummer 7 Buchstabe b —neu - (§ 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 - aufgeho-
ben -)

Ein Grund fiir die Einfiihrung der Abgeltungsteuer war die Besteuerung der Ein-
kiinfte aus Kapitalvermogen zu vereinfachen und weniger Veranlagungsfille zu
haben. Die unterschiedlichen Verlustverrechnungskreise innerhalb der Einkiinfte
aus Kapitalvermogen stehen hierzu jedoch in einem Widerspruch. Mit der Strei-
chung des gesonderten Verlustverrechnungskreises fiir Termingeschéfte und der
betragsmifBigen Beschrinkung der Verrechenbarkeit von Verlusten aus Forde-
rungsausfillen soll dem Vereinfachungsaspekt der Abgeltungsteuer wieder mehr
Bedeutung zukommen. Gleichzeitig soll den verfassungsrechtlichen Bedenken
gegen die Verlustverrechnungs-beschrinkung damit Rechnung getragen werden,
vgl. Beschluss des BFH vom 7. Juni 2024, VIII B 113/23.

Zu Nummer 2 Nummer 23 Buchstabe d1 —neu - (§ 52 Absatz 28 Satz 25
und 26)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung aus der Streichung der bis-
herigen Sétze 5 und 6 des § 20 Absatz 6 EStG.

Die besonderen Verlustverrechnungskreise fiir Termingeschéifte und Forderungs-
ausfille werden aufgehoben. Bestehende Verlustvortrige aus Termingeschéften
und Forderungsausfillen sind in allen offenen Fillen uneingeschrénkt mit allen
Einkiinften aus Kapitalvermdgen verrechenbar. D. h. bestehende Verlustvortrige
aus Termingeschiften und Forderungsausfillen stehen ab fiir eine Verlustverrech-
nung mit allen Einkiinften aus Kapitalvermdgen zur Verfiigung. Es wird nicht
beanstandet, wenn eine Umsetzung auf Ebene der Kreditinstitute erst ab dem 1.
Januar 2026 erfolgt.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Die geschitzten jdhrlichen Steuermindereinnahmen betragen 200 Mio. Euro fiir
Termingeschéfte und 100 Mio. Euro fiir Forderungsausfille.

Erfiilllungsaufwand

Biirgerinnen und Biirger

Bislang ist die Verrechnung von Verlusten aus Kapitalvermdgen bei der Einkom-
mensteuererkldrung nur bis 20 000 Euro moglich. Diese Beschriankung wird auf-
gehoben. Auflerdem entféllt die Verlustverrechnungsbeschrankung bei Termin-
geschéften, wodurch solche Verluste kiinftig mit allen positiven Einnahmen aus
Kapitalgeschiften verrechnet werden konnen.

In der Folge miissen weniger Biirgerinnen und Biirger bei der Steuererkldrung die
Anlage KAP abgeben. Zudem geht es um einen kleinen Teilaspekt der gesamten
Einkommensteuererklarung. Insgesamt handelt es sich also um eine geringfiigige
Entlastung, die nicht ndher quantifiziert wird.

Wirtschaft

Fiir die Wirtschaft entsteht einmaliger Erfiillungsaufwand in Héhe von 1,2 Milli-
onen Euro aufgrund der IT-Umsetzung der Abschaffung der betragsméafBigen Ver-
lustverrechnung im Zuge der Abgeltungssteuer.



Verwaltung

Die Abschaftfung der gesonderten Verlustverrechnungskreise des § 20 Absatz 6
Satz 5 und 6 EStG fiir Termingeschifte und Forderungsausfille fithrt im Ergebnis
dazu, dass lediglich die Steuerpflichtigen diesbeziiglich eine Einkommensteuer-
erkldrung abgeben miissen, die positive Ertrige bei einer Bank und negative Er-
triage bei einer anderen Bank haben und diese verrechnen mochten. Dadurch ent-
fallen fiir die schiatzungsweise 57.000 betroffenen Fille im Finanzamt die Priifun-
gen der Einnahmen, des in Anspruch genommen Sparer-Pauschbetrags, der Steu-
erabzugsbetrage und der anzurechnenden Steuern, die mit insgesamt 54 min zu
beriicksichtigen sind.

Bei einer Verteilung der Arbeiten auf den mittleren und gehobenen Dienst im
Verhiltnis 60/40 entfallen dabei Kosten von 37,78 € je Stunde.

Insgesamt mindert sich der personelle Erfiillungsaufwand in den Finanzdmtern
damit um 1.938.114 €.



Umdruck Nr. 5

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Einkiinfte aus privaten Verduflerungsgeschiften —
§ 23 Absatz 1 Satz 4 EStG
(Bundesrat Ziffer 3)

Zu Artikel 3 Nummer 7a — neu — (§ 23 Absatz 1 Satz 4 EStG) und 23
Buchstabe el — neu — (§ 52 Absatz 31 Satz 7 — neu — EStG)

Anderung

Artikel 3 wird wie folgt gedndert:
1. Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 7a eingefiigt:

,7a. In § 23 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort ,,Personengesellschaft*
die Worter ,,oder Gesamthandsgemeinschaft™ eingefligt.

2. Nach Nummer 23 Buchstabe e wird folgender Buchstabe el eingefiigt:
,el) Dem Absatz 31 wird folgender Satz angefiigt:

»$ 23 Absatz 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
... (BGBL. I Nr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle
des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist in allen offenen Fillen anzu-
wenden.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 7a — neu — (§ 23 Absatz 1 Satz 4)

In Anderung seiner Rechtsprechung zu § 23 EStG hat der Bundesfinanzhof mit
Urteil vom 26. September 2023 — IX R 13/22 entschieden, den entgeltlichen Er-
werb des Anteils an einer Erbengemeinschaft nicht mehr als anteilige Anschaf-
fung eines zur Gesamthand dieser Erbengemeinschaft gehérenden Grundstiicks
nebst Immobilie zu bewerten. Somit wiren bestimmte Anschaffungs- und Verdu-
Berungsvorgdnge  entgegen  der  bisherigen  Rechtsprechung  und
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Verwaltungsauffassung nicht mehr vom Tatbestand der sogenannten privaten
Verduflerungsgeschifte umfasst. Dies eroffnet zugleich Gestaltungsmoglichkei-
ten, die Besteuerung eines gegebenenfalls erzielten Verduerungsgewinns entge-
gen der Intention des § 23 EStG zu umgehen.

Dabher ist klarzustellen, dass § 23 EStG die Anschaffung und VerduBerung von
Anteilen an Gesamthandsgemeinschaften (und damit insbesondere von Anteilen
an Erbengemeinschaften) der Anschaffung und VerduBerung der zur Gesamthand
gehorenden Wirtschaftsgiiter gleichstellt. Hierzu wird § 23 Absatz 1 Satz 4 EStG
um eine klarstellende Nennung der Gesamthandsgemeinschaft ergénzt.

Zu Nummer 23 (§ 52)
Zu Buchstabe el — neu — (§ 52 Absatz 31 Satz 7 — neu -)

Die Regelung des § 23 Absatz 1 Satz 4 EStG ist in allen offenen Fallen anzuwen-
den. Eine Ubergangsregelung ist nicht erforderlich. Mit der Klarstellung wird le-
diglich die Rechtslage aufrechterhalten, die bis zur (vom Bundesfinanzhof in sei-
nem Urteil vom 26. September 2023 — IX R 13/22 ausdriicklich als solche bewer-
tete) Rechtsprechungsdnderung der allgemeinen Rechtsauffassung entsprach.

Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf fiir Artikel 3 vor-
gesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen
Keine

Erfiillungsaufwand

Es handelt sich um eine Rechtsinderung ohne Auswirkungen auf den Erfiillungs-
aufwand.



Umdruck Nr. 5a

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Verzicht auf die im Regierungsentwurf vorgesehene
Maéglichkeit zur Pauschalbesteuerung von Mobilitits-
budgets

Zu Artikel 3 Nummer 11 (§ 40 EStG)

Anderung

Artikel 3 Nummer 11 wird wie folgt gefasst:
,11. Dem § 40 wird folgender Absatz 4 angefiigt:
»(4) [wie Regierungsentwurf Artikel 3 Nummer 11 Buchstabe b].* ¢

Begriindung

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 11 (§ 40)
Zu Buchstabe a — gestrichen — (§ 40 Absatz 2)

Statt der Einfithrung eines Mobilitdtsbudgets wird die Bundesregierung gebeten,
Vorschlige iiber ganzheitlich steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vereinfa-
chungen bei Sachbeziigen sowie weitere Typisierungen und Pauschalierungen bei
Arbeitnehmereinkiinften zu erarbeiten.

Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 3 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

[..]



Erfiillungsaufwand

Kein Mehraufwand.



Umdruck Nr. 6

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

Stichwort:

(BT-Drucksache 20/12780)

Anpassung des Meldestandards zu Dividendenertrigen
nach Maligabe des Abzugsteuerentlastungsmodernisie-
rungsgesetzes (AbzStEntModG) an die Vorgaben der
FASTER-Richtlinie

Zu Artikel 3 Nummer 17 und 17a — neu —, 22 und 23 Buchstabe f1
bis f3 - neu — und g (§ 45a Absatz 7 Satz 1, § 45b Absatz 2 bis 7, § 50e
Absatz 2 Nummer 1 bis 3 und Absatz 3, § 52 Absatz 44a Satz 3, Ab-
satz 44b, 44¢ und Absatz 47¢ Satz 2 EStG)

Anderung

Artikel 3 wird wie folgt gedndert:

1. Nummer 17 wird wie folgt gefasst:

,17. § 45a wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort ,,nur* gestrichen. [wie Gesetz-
entwurf]

In Absatz 7 Satz 1 werden die Worter ,,sowie § 45b Absatz 1
bis 4 gestrichen und die Worter ,,im Hinblick auf die nach § 45b
Absatz 5 zu libermittelnden Angaben® durch die Worter ,,und die
Zwischenverwahrstellen nach § 45b Absatz 7 bei der Ubermitt-
lung fehlerhafter Angaben im Rahmen der Meldepflichten nach
§ 45b Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 4, Absatz 5, Absatz 6
Satz 1 und Satz 2 sowie Absatz 7° ersetzt.

2. Nach Nummer 17 wird folgende Nummer 17a eingefligt:

,17a. § 45b wird wie folgt gedndert:

a)

Die Absitze 2 bis 6 werden wie folgt gefasst:

»(2) Wird dem Glaubiger der Kapitalertrige nach Mallgabe
des § 45a Absatz 2 Satz 1 eine Steuerbescheinigung erteilt, iiber-
mittelt die auszahlende Stelle bei Kapitalertrigen im Sinne des
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer la und 2 Satz 4 nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz durch Datenferniibertragung iiber die
amtlich bestimmte Schnittstelle folgende Angaben an das Bun-
deszentralamt fiir Steuern:
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Angaben zur auszahlenden Stelle

a)

b)

¢)

den Namen, die Anschrift, das Ordnungsmerkmal und
die Kontaktdaten,

das Identifikationsmerkmal nach den §§ 139a bis 139¢
der Abgabenordnung oder, soweit dieses nicht verge-
ben wurde, den Legal Entity Identifier oder die europi-
ische einheitliche Kennung (EUID) gemadf Artikel 16
der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Européischen Parla-
ments und des Rates oder die Steuernummer,

hat die auszahlende Stelle einen Auftragnehmer im
Sinne des § 87d der Abgabenordnung mit der Daten-
iibermittlung beauftragt, so sind die Angaben nach
Buchstabe a und Buchstabe b auch fiir den Auftragneh-
mer anzugeben.

Angaben zum Glaubiger der Kapitalertrige

a)

b)

¢)

d)

den Familiennamen, den Vornamen, den Tag der Ge-
burt, die Anschrift und die Identifikationsnummer nach
§ 139b der Abgabenordnung bei natiirlichen Personen,

die Firma oder den Namen, die Anschrift, sofern es sich
bei dem Glaubiger der Kapitalertrdge nicht um eine na-
tirliche Person handelt, sowie die Wirtschafts-Identifi-
kationsnummer nach § 139¢ der Abgabenordnung
oder, wenn die Wirtschafts-Identifikationsnummer
noch nicht vergeben wurde, den Legal Entity Identifier
LEI) oder die europiische -einheitliche Kennung
(EUID) gemidB3 Artikel 16 der Richtlinie (EU)
2017/1132 des Europiischen Parlaments und des Rates
oder die Steuernummer,

den Ansiéssigkeitsstaat des Glaubigers der Kapitaler-
trage, sofern der Gléubiger der Kapitalertrige seinen
Wohn- oder Geschiftssitz nicht im Inland hat,

die durch den Ansidssigkeitsstaat vergebene Steueriden-
tifikationsnummer oder die Rechtsform sowie das Da-
tum des Griindungsaktes der Korperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermogensmasse, sofern durch den
Ansissigkeitsstaat kein Identifikationsmerkmal verge-
ben wurde,

die Konto- oder Depotnummer des Glaubigers der Ka-
pitalertrige , verbunden mit der Angabe zur Art des
nach Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli
2014 gefiihrten Depotkontos oder zur Art des sonstigen
Depotkontos; werden die Wertpapiere durch einen
Treuhédnder fiir den Glaubiger der Kapitalertrage ver-
wahrt, sind die Konto- oder Depotnummer des Treu-
hénders sowie die Angaben zu Buchstabe a oder Buch-
stabe b auch flir den Treuhidnder anzugeben. Dies gilt
entsprechend, wenn die Kapitalertrige einem NieB3-
braucher oder Pfandgldubiger zuzurechnen sind.
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Angaben zu den in die Verwahrkette eingebundenen Ver-
wahrstellen

a)

b)

¢)

d)

die Firma, die Anschrift und den Legal Entity Identifier
oder die europdische einheitliche Kennung (EUID) ge-
mif Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates der jeweils in die
Verwahrkette nacheinander eingebundenen Zwischen-
verwahrstellen der Wertpapiere sowie der Depotbank,
die die Wertpapiere fiir den Glaubiger der Kapitaler-
trdge unmittelbar verwahrt,

die durch den Anséssigkeitsstaat des Zwischenverwah-
rers oder der Depotbank vergebene Steueridentifikati-
onsnummer,

den Anséssigkeitsstaat des Zwischenverwahrers oder
der Depotbank,

die jeweiligen Konto- oder Depotnummern der durch
die Zwischenverwahrstellen und der Depotbank ge-
fiihrten Depotkonten, in denen die Wertpapiere ver-
wahrt werden, verbunden mit der Angabe zur Art des
nach Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli
2014 gefiihrten Depotkontos oder sonstigen Depotkon-
tos,

Angaben zum Kapitalertrag

a)

b)

<)

d)

die Firma, die Anschrift, den Legal Entity Identifier
oder die europdische einheitliche Kennung (EUID) ge-
méif Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates der die Kapital-
ertrdge ausschiittenden Gesellschaft und die internatio-
nale Wertpapierkennnummer und die Art des Wertpa-
piers,

die Stiickzahl der Wertpapiere je Wertpapiergattung
und Zahlungstag,

den Bruttobetrag und den Nettobetrag der auf den Gléu-
biger entfallenden Kapitalertrage je Wertpapiergattung
und Zahlungstag,

den Betrag, der je Wertpapiergattung und Zahlungstag
einbehaltenen und abgefiihrten Kapitalertragsteuer und
den Betrag der einbehaltenen und abgefiihrten Zu-
schlagsteuern; die ErméafBigung der Kapitalertragsteuer
um die auf die Kapitalertrage entfallende Kirchensteuer
ist nicht zu beriicksichtigen; sind die Kapitalertrige
nach Mafigabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 mit negativen
Kapitalertrdgen auszugleichen, sind statt der Betrige
der abgefiihrten Steuern, der Betrag der einbehaltenen
und auf die Kapitalertrige entfallenden Kapitalertrag-
steuer vor Durchfiihrung des Verlustausgleiches, vor
Beriicksichtigung auslidndischer Steuern und vor Be-
riicksichtigung des Sparer-Pauschbetrages sowie der
Betrag der darauf entfallenden Zuschlagsteuern anzu-
geben,
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e)

g)

h)

der jeweils angewendete Steuersatz und die Rechts-
grundlage fiir den Steuerabzug oder fiir die Abstand-
nahme vom Steuerabzug,

die IBAN des Kontos, zu dessen Gunsten die Gutschrift
der Ertrage erfolgte,

das zur Identifikation der Ausschiittung vergebene
Merkmal,

die Art der Gutschrift, insbesondere ob eine Bardivi-
dende oder eine Sachdividende gutgeschrieben wurde,

fiir den Fall der Ausstellung einer Steuerbescheinigung,
das Datum der Ausstellung und die fiir die Steuerbe-
scheinigung vergebene Ordnungsnummer.

5. Angaben zu den dem Kapitalertrag zugrundeliegenden
Wertpapieren

a)

b)

d)

die Anzahl der Wertpapiere, die mehr als fiinf Tage vor
dem auf den Tag der Hauptversammlung folgenden
Geschiftstag erworben wurden und die Anzahl der Ak-
tien, die innerhalb dieses Zeitraumes erworben wurden,

jeweils die Anzahl der Wertpapiere, die mit einer Fi-
nanzvereinbarung verbunden sind und die Anzahl der
Wertpapiere, die nicht mit einer Finanzvereinbarung
verbunden sind,

jeweils das Datum des Handelstags, das Datum des ver-
einbarten Abwicklungstags und das Datum des tatséch-
lichen Abwicklungstags sowie die jeweilige Stiickzahl,
verbunden mit der Angabe, ob der Transaktion ein
Kauf, eine Ubertragung aufgrund einer Wertpapier-
leihe oder aufgrund eines Wertpapierpensionsgeschaf-
tes zugrunde lag sofern die Wertpapiere innerhalb eines
Jahres vor dem zweiten auf den Tag der Hauptver-
sammlung folgenden Geschiftstag angeschafft oder
sonst iibertragen wurden,

jeweils das Datum des Handelstags, das Datum des ver-
einbarten Abwicklungstags und das Datum des tatséch-
lichen Abwicklungstags sowie die jeweilige Stiickzahl,
verbunden mit der Angabe, ob der Transaktion ein Ver-
kauf, eine Riickiibertragung aufgrund einer Wertpa-
pierleihe oder aufgrund eines Wertpapierpensionsge-
schiftes zugrunde lag, sofern die Wertpapiere inner-
halb von 47 Tagen nach dem Tag der Hauptversamm-
lung veréduBert oder tibertragen wurden.

6. Erginzende Angaben bei Hinterlegungsscheinen

a)

b)

die Bezeichnung und die Internationale Wertpapier-
kennnummer der hinterlegten Wertpapiere,

das in den Emissionsbedingungen des Hinterlegungs-
scheines festgelegte Verhéltnis der Hinterlegungs-
scheine zu den durch die inlédndische Hinterlegungs-
stelle verwahrten inldndischen Wertpapieren,



_5-

c) die Gesamtzahl ausgegebener Hinterlegungsscheine
sowie die Gesamtzahl der hinterlegten Wertpapiere, je-
weils zum Zeitpunkt des zweiten auf den Tag der
Hauptversammlung folgenden Geschéftstages,

d) die Anzahl der Hinterlegungsscheine des Gléubigers
der Kapitalertrége,

e) der Name und die Wirtschafts-Identifikationsnummer
nach § 139¢ der Abgabenordnung, der Legal Entity
Identifier oder die européische einheitliche Kennung
(EUID) gemidB3 Artikel 16 der Richtlinie (EU)
2017/1132 des Européischen Parlaments und des Rates
der Hinterlegungsstelle der inldndischen Wertpapiere.

Die auszahlende Stelle hat den Glaubiger der Kapitalertrige
dariiber zu unterrichten, dass Angaben zur Art der bezoge-
nen Kapitalertrige, zu den Verwahrstellen der jeweiligen
Wertpapiere, zum Erwerb und der VerduBerung der Wertpa-
piere sowie zu in Zusammenhang mit den jeweiligen Wert-
papieren stehenden Finanzvereinbarungen an das Bundes-
zentralamt fiir Steuern tibermittelt werden.

(3) Eine Finanzvereinbarung nach Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 5 Buchstabe b ist jede Vereinbarung oder vertragliche Ver-
pflichtung zwischen dem Empfanger der Dividendenzahlung und
einer verbundenen oder unabhdngigen Partei, die den vollstdndi-
gen oder teilweisen Ausgleich der Dividende zwischen den Par-
teien zur Folge hat oder dauerhaft oder voriibergehend zu einer
vollstindigen oder teilweisen Ubertragung der mit dem Eigentum
an der Aktie verbundenen Rechte fiihrt oder fithren kann. Finanz-
vereinbarungen sind insbesondere Wertpapierleihgeschéfte,
Wertpapierkauf- und Riickkaufgeschifte oder Termingeschifte.
Bei Hinterlegungsscheinen beziehen sich die Angaben nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 bis Nummer 5 auf den Hinterlegungs-
schein.

(4) Die Dateniibermittlung der auszahlenden Stelle nach
Absatz 2 Satz 1 hat abweichend von § 93¢ Absatz 1 Nummer 1
der Abgabenordnung bis spatestens zum 31. Mérz des auf den Zu-
fluss des Kapitalertrages folgenden Kalenderjahres zu erfolgen.
Sind die Kapitalertrdge nach Mal3gabe des § 43a Absatz 3 Satz 2
mit negativen Kapitalertrdgen auszugleichen, so sind neben den
Angaben nach Absatz 2 Satz 1 der Betrag der auf der nach amtli-
chem Muster erteilten Bescheinigung fiir den Glaubiger der Ka-
pitalertrige ausgewiesenen Kapitalertragsteuer und der Betrag
der ausgewiesenen Zuschlagsteuern zu iibermitteln.

(5) In den Fillen des § 45a Absatz 2a hat die die Kapital-
ertrage auszahlende Stelle auf Verlangen des Glaubigers der Ka-
pitalertrige dem Bundeszentralamt fiir Steuern fiir jeden Zufluss
unverziiglich elektronisch die in Absatz 2 Satz 1 genannten An-
gaben unter Erginzung der nach Absatz 1 vergebenen Ordnungs-
nummer zu tibermitteln.

(6) Wurde fiir Kapitalertrage im Sinne des § 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer la oder Nummer 2 Satz 4 durch die auszahlende
Stelle keine Steuerbescheinigung erteilt oder kein Datensatz nach
Maligabe des Absatz5 an das Bundeszentralamt fiir Steuern
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b)

iibermittelt, sind die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2
und 4 fiir den bei der auszahlenden gefiihrten Depotinhaber zu
iibermitteln. Im Falle einer Abstandnahme vom Steuerabzug sind
die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 unter Angabe
des Namens oder der Firma desjenigen zu {ibermitteln, fiir dessen
Rechnung vom Steuerabzug Abstand genommen wurde. Dies gilt
auch fiir Wertpapierbesténde, die in einem allgemeinen Konto,
das fiir Rechnung Dritter gefiihrt wird, enthalten sind. Die Daten-
iibermittlung der auszahlenden Stelle hat abweichend von § 93¢
Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung spitestens bis zum 30.
April des auf den Zufluss des Kapitalertrages folgenden Kalen-
derjahres zu erfolgen.*

Absatz 7 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,,Absatz 2 Nummer 1, 2, 5 bis
9 und Absatz 3 Satz 2* durch die Worter ,,Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 bis 6 ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,»Die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe d
und e sind durch die auszahlende Stelle zu erginzen.*

cc) In Satz 3 werden die Worter ,,den Absétzen 2 und 3* durch
die Worter ,,Absatz 2 Satz 1° ersetzt.

3. Nummer 22 wird wie folgt gefasst:

,22. § 50e wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 1 werden die Worter ,,§ 45b Absatz 3 Satz 3
oder 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2, eine
Bescheinigung erteilt,” durch die Worter ,,§ 45b Absatz 2 in
Verbindung mit Absatz 4 eine dort genannte Angabe oder
dort genannte Daten nicht richtig oder nicht vollstindig
iibermittelt, ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden die Worter ,,§ 45b Absatz 4 Satz 1 ers-
ter Halbsatz, Absatz 5 Satz 1 erster Halbsatz* durch die An-
gabe ,,§ 45b Absatz 5 ersetzt.

cc) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

3. entgegen § 45b Absatz 7 Satz 1 oder 2 eine Mitteilung
nicht richtig oder nicht vollstindig macht und dadurch
ermoglicht, Steuern zu verkiirzen oder nicht gerecht-
fertigte Steuervorteile zu erlangen.*

In Absatz 3 werden die Worter ,,Absatzes 2 Nummer 2 durch die

Worter ,,Absatzes 2 Nummer 3 ersetzt. [wie Gesetzentwurf Arti-
kel 3 Nummer 22]°

4.  Nummer 23 wird wie folgt gedndert:

a) Nach Buchstabe f werden die folgenden Buchstaben f1 bis f3 eingefiigt:

,f1) Absatz 44a Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,»3 45a Absatz 2a und 7 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBI1 1 S. 1259), gedndert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom ... (BGBI. ... I Nr. ...) [einsetzen:
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Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungs-
gesetzes], ist erstmals anzuwenden auf Kapitalertrdge, die dem
Glaubiger nach dem 31. Dezember 2026 zuflielen.

f2) Absatz 44b wird wie folgt gefasst:

,,(44Db) § 45b Absatz 1 und Absatz 8 bis 10 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBI. I
S. 1259) und § 45b Absatz 2 bis 7 in der Fassung des Fehler!
Keine Dokumentvariable verfiigbar. des Gesetzes vom ...
(BGBIL. ... I Nr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Anderungsgesetzes| sind erstmals auf Ka-
pitalertrige anzuwenden, die dem Gldubiger nach dem 31. De-
zember 2026 zuflieBen.*

f3) In Absatz 44c werden die Worter ,,nach dem 31. Dezember 2024
werden durch die Worter ,,nach dem 31. Dezember 2026 er-
setzt.

b) Buchstabe g wird wie folgt gefasst:
,g) Absatz 47¢ Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,»$ 50e Absatz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 2. Juni 2021 (BGBL T S. 1259), gedndert durch Fehler!
Keine Dokumentvariable verfiighar. des Gesetzes vom ...
(BGBL. ... I Nr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Anderungsgesetzes), ist erstmals anzu-
wenden auf Kapitalertridge, die dem Glaubiger nach dem 31. De-
zember 2026 zuflieBen.*

Begriindung

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)

Zu Nummer 17 Buchstabe b (§ 45a Absatz 7 EStG)

Durch die Ergénzung in Satz 1 haftet die auszahlende Stelle neben der im bishe-
rigen Umfang greifenden Haftung bei fehlerhafter Ubermittlung von Angaben
nach § 45b Absatz 5 auch im Falle der unrichtigen oder unvollstindigen Uber-
mittlung der nach § 45b Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 2 an das Bundeszent-
ralamt fiir Steuern zu {ibermittelnden Informationen fiir die aufgrund der fehler-
haften Ubermittlung verkiirzten Steuern oder zu Unrecht gewihrten Steuervor-
teile. Gleiches gilt, wenn innerhalb der Wertpapierverwahrkette durch die Zwi-
schenverwahrstellen fehlerhafte Informationen iibermittelt werden. Die Haftung
fiir unrichtige oder unvollstindige Angaben korrespondiert mit der wichtigen
Funktion, die die Angaben nach § 45b Absatz 4, 5 und 7 EStG fiir die Finanzver-
waltung haben. Sie dienen der Priifung der Voraussetzungen der Erstattung der
Kapitalertragsteuer bei grenziiberschreitenden Dividendenzahlungen. AuBerdem
haben die Angaben ein besonderes Gewicht bei Priifungen der Finanzverwaltung
zur Verhinderung von Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung.
Dies umfasst sowohl grenziiberschreitende als auch inlédndische Dividendenzah-
lungen.



Zu Nummer 17a — neu - (§ 45b Absatz 2 bis 7)

Gestaltungen mit Cum/Ex- und Cum/Cum-Geschéften haben gezeigt, dass am
Kapitalmarkt ein erhebliches Potential zur Umgehung der Besteuerung von Divi-
dendeneinkiinften besteht. Gleichzeitig stehen der Finanzverwaltung nur in be-
grenzten Umfang Informationen zur Verfiigung, die Berechtigung zur Anrech-
nung bzw. zur Erstattung von Kapitalertragsteuer zu priifen. Dieser Befund fiihrte
im Zuge des Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz vom 2. Juni 2021
(BGBI I S. 1259) zur Aufnahme der §§ 45b und 45¢ EStG in das Einkommen-
steuergesetz. Die Regelungen verpflichten die die Kapitalertrige auszahlenden
Stellen bestimmte, mit der Gutschrift von Kapitalertrigen aus girosammelver-
wahrten Wertpapieren zusammenhidngende Merkmale an das Bundeszentralamt
fiir Steuern zu melden. Dies betrifft insbesondere Informationen zum Empfanger
der Dividendenzahlungen, zu Art und Umfang des Steuerabzugs durch die aus-
zahlenden Stellen, zur Verwahrstruktur der Wertpapiere und zu den mit dem Er-
werb der Wertpapiere in Zusammenhang stehenden Umsténden. Ziel der Rege-
lung ist, die Transparenz bei der Besteuerung dieser Kapitalertrige zu erhdhen
und das Informationsdefizit der Finanzverwaltung zu verringern, um Gestaltun-
gen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung wirksamer zu verhindern.

Auf dem Rat Wirtschaft und Finanzen der EU wurde am 14. Mai 2024 eine poli-
tische Einigung zur FASTER-Richtlinie (,,Council Directive on Faster and Safer
Relief of Excess Withholding Taxes“) erzielt. Die FASTER-Richtlinie verfolgt
das Ziel, einen gemeinsamen Rahmen fiir die Entlastung von iiberschiissigen
Quellensteuern auf grenziiberschreitende Anlagen zu schaffen und gleichzeitig
die Risiken von Steuerbetrug in Zusammenhang mit Dividendenzahlungen zu ver-
ringern. Die Bereitstellung sachdienlicher Informationen fiir die Finanzverwal-
tungen der Mitgliedsstaaten stellt nach dem Konzept der Richtlinie ein wesentli-
ches Instrument dar, um Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung
besser zu begegnen. Die FASTER-Richtlinie definiert dazu einen Meldestandard
fiir Finanzintermedidre, der einen umfangreichen Katalog an meldepflichtigen
Daten zu Dividendenzahlungen enthilt. Dieser Meldestandard ist von den Mit-
gliedsstaaten bis spétestens 31. Dezember 2028 in nationales Recht umzusetzen
ist (Anwendungszeitraum ab 1. Januar 2030).

Der Meldestandard des § 45b Absatz 2 EStG nach dem Abzugsteuerentlastungs-
modernisierungsgesetz und der Meldestandard nach der FASTER-Richtlinie
stimmen inhaltlich in hohem Maf}e {iberein. Bei isolierter Umsetzung beider Mel-
destandards entstehen aber trotz der inhaltlichen Ubereinstimmung sowohl fiir die
Finanzverwaltung als auch fiir die Kreditwirtschaft erhebliche Aufwendungen.
Zukiinftig wird fiir grenziiberschreitende Dividendenzahlungen der Meldestan-
dard nach der FASTER-Richtlinie magebend sein. Bei einer isolierten Umset-
zung des Meldestandards nach dem Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsge-
setzes miisste zumindest fiir grenziiberschreitende Dividendenzahlungen eine An-
passung an die FASTER-Richtlinie folgen. Fiir inldndische Dividendenzahlungen
und fiir nicht unter die FASTER-Richtlinie fallende grenziiberschreitende Divi-
dendenzahlungen wiirde aber weiter der Meldestandard nach § 45b Absatz 2
EStG gelten. Es wiirde dadurch doppelter Umsetzungsaufwand entstehen und die
Implementierung zweier Meldestandards zu parallelen Melderegimen fiir inlandi-
sche und grenziiberschreitende Dividendenzahlungen fithren. Aufgrund der un-
terschiedlichen Datenformate wiirde die Priifung von Gestaltungen durch die Fi-
nanzverwaltung erschwert.

Um diesen zusétzlichen Biirokratieaufwand zu vermeiden, soll der nationale Mel-
destandard nach dem Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz geédndert
und an den Meldestandard der FASTER-Richtlinie angepasst werden. Im Ergeb-
nis wird ein Meldestandard fiir alle inléndischen und grenziiberschreitenden
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Dividendenzahlungen gelten und zwar unabhéngig von der Tatsache, ob die Di-
videndenzahlung im Einzelfall in den Anwendungsbereich der FASTER-Richtli-
nie fillt oder nicht. Fiir die Anwendung des Meldestandards iiber die von der
Richtlinie vorgegebenen Konstellationen hinaus spricht auch der Umstand, dass
der Meldestandard nach der FASTER-Richtlinie das Ziel verfolgt, durch die er-
hohte Transparenz beim Zufluss der Kapitalertrage, die Priifungsmdglichkeiten
der Finanzverwaltung zur Verhinderung von Gestaltungen zu verbessern. Die
Notwendigkeit erhohter Transparenz besteht aber auch bei Dividendenzahlungen
auflerhalb des unmittelbaren Anwendungsbereiches der FASTER-Richtlinie. Die
Sorgfaltspflichten der Finanzintermedidre werden durch die Anpassung in § 45b
EStG nicht verdndert.

Infolge der Anderung des Meldekatalogs des § 45b Absatz 2 EStG entsprechen
Inhalt und Struktur des Meldestandards den Vorgaben nach Annex II der FAS-
TER-Richtlinie. Der an die FASTER-Richtlinie angepasste Meldestandard wird
fiir Dividendenzahlungen gelten, die nach dem 31. Dezember 2026 zuflieBen und
damit drei Jahre vor dem nach der Richtlinie vorgesehenen spitesten Anwen-
dungszeitpunkt.

Nach der FASTER-Richtlinie werden zukiinftig die iiber das europdische Portal
zertifizierter Finanzintermedidre in den nationalen Registern der Mitgliedsstaaten
registrierten Intermedidre verpflichtet, die in Annex II der Richtlinie genannten
Informationen zu iibermitteln. Fiir das Registerverfahren miissen die rechtlichen
und technischen Voraussetzungen erst noch geschaffen werden.

Der Inhalt des Meldestandards nach Annex II kann aber bereits vor Umsetzung
der unmittelbaren Meldepflicht nach der FASTER-Richtlinie fiir das bis dahin
unverdndert geltende Erstattungsverfahren {iiberschiissiger Quellensteuer bei
grenziiberschreitenden Dividendenzahlungen Anwendung finden. In diesem Fall
kann bei Umsetzung der Vorgaben nach der FASTER-Richtlinie auf den bereits
fiir das Erstattungsverfahren geltenden Meldestandard zuriickgegriffen werden.
Durch die Verwendung dieses Meldestandards auch fiir nicht grenziiberschrei-
tende, inldndische Dividendenzahlungen gilt fiir simtliche Dividendenzahlungen
ein Meldestandard. Nach vollstindiger Umsetzung der FASTER-Richtlinie wird
dieser Standard fiir die in den Anwendungsbereich der FASTER-Richtlinie fal-
lenden Erstattungsantrige iiberschiissiger Quellensteuer, fiir die nicht unter die
FASTER-Richtlinie fallenden Erstattungsantrage iiberschiissiger Quellensteuer
und fiir das Meldeverfahren von Dividendenzahlungen an inldndische Empféanger
Anwendung finden.

Fiir das Meldewesen erdffnet die Richtlinie den Mitgliedsstaaten zwei Optionen.
Zum einen den direkten Meldeweg, der die unmittelbare Meldung jedes einzelnen
Finanzintermedidrs in der Verwahrkette an die zustdndige Steuerbehdrde des
Quellenstaates beinhaltet und zum anderen einen indirekten Meldeweg. Kommt
der indirekte Meldeweg zur Anwendung, {ibermitteln die in die Verwahrkette ein-
gebundenen Zwischenverwahrer die zu meldenden Angaben an die auszahlende
Stelle, die die Daten gesammelt an die Steuerbehorde des jeweiligen Mitglieds-
staates weiterleitet. Der indirekte Meldeweg deckt sich mit dem bisher in § 45b
EStG vorgesehenen Verfahren und ist auch zukiinftig das fiir die Meldung an das
Bundeszentralamt fiir Steuern mafgebliche Verfahren.

Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben nach § 45b Absatz 2 EStG auf Grundlage
des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz wurde seitens der Anwender-
praxis kritisiert, dass die in der Regelung angelegte Ergénzung der Steuerbeschei-
nigung fiir die Steuerpflichtigen keinen zusétzlichen Nutzen bietet, da die Infor-
mationen den Steuerpflichtigen bereits iiber die Abrechnungen der Transaktionen
bekannt sind. Stattdessen wiirde zusétzlicher Biirokraticaufwand bei der Erstel-
lung von Steuerbescheinigungen erzeugt, dem kein nennenswerter Nutzen fiir die
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Steuerpflichtigen gegeniibersteht. Die Ergdnzung der Angaben betrifft Dividen-
denbeziige inldndischer Steuerpflichtiger, deren Ertridge in die Gesamtsumme der
in einer Steuerbescheinigung zu erfassenden Ertrdge einflieBen. Zur Reduzierung
von Biirokratieaufwand, wird bei Dividendenzahlungen an inldndische Empfan-
ger auf die Ergénzung der Angaben in der Steuerbescheinigung verzichtet und
damit dem Konzept der FASTER-Richtlinie gefolgt, das die Ubermittlung des
Datensatzes an die Steuerbehdrde vorsieht, ohne dass ein Ausweis der Angaben
auf einer Steuerbescheinigung zu erfolgen hat. § 45b Absatz 7 Satz 3 bleibt aber
unverédndert, so dass eine Steuerbescheinigung erst erteilt werden darf, wenn die
nach dem Meldestandard vorgesehenen Informationen vollstindig vorliegen. Ent-
sprechendes gilt fiir das Meldewesen nach § 45b Absatz 5.

Im Einzelnen
§ 45b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1

Die Regelung orientiert sich an Annex Il Buchstabe A der FASTER-Richtlinie,
der die Angaben zur Identifikation der den Meldedatensatz {ibermittelten Person
enthdlt. Neben den Angaben nach Buchstabe a ist das Identifikationsmerkmal
nach den §§ 139a bis 139c der Abgabenordnung (AO) oder, sofern dieses nicht
vergeben wurde, die einheitliche europdische Kennung (EUID), falls nicht verge-
ben die Steuernummer zur Identifikation der Meldestelle anzugeben. Dies gilt ent-
sprechend, wenn ein Dienstleister mit der Meldung der Angaben beauftragt
wurde.

Der bisher in § 45b Absatz 4 und Absatz 5 enthaltene Verweis auf § 93¢ Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 und 2 AO entfillt und die zu iibermittelten Angaben zur auszahlenden
Stelle sind stattdessen unmittelbar in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b ent-
halten.

$ 45b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 beinhaltet die Angaben zum Bezieher der Kapitalein-
kiinfte, welche nach Buchstabe B des Annex II der FASTER-Richtlinie im Falle
des indirekten Meldewegs an die Steuerbehdrde zu melden sind. Dabei handelt es
sich um die Person, die im Sinne von Artikel 11 (1) aa) der FASTER-Richtlinie
wirtschaftlicher Eigentiimer der Aktien und Glaubiger der Kapitalertrige ist. Ne-
ben personlichen Merkmalen des Glaubigers sind entweder die vergebene Steue-
ridentifikationsnummer, die Wirtschafts-Identifikationsnummer, ersatzweise die
einheitliche europdische Kennung oder der Legal Entity Identifier der Meldung
beizustellen. Sofern der Anleger seinen Wohn oder Geschéftssitz nicht im Inland
hat, sind der Anséssigkeitsstaat und die durch den Anséssigkeitsstaat vergebene
Steueridentifikationsnummer zu ergdnzen. Wurde durch den Ansédssigkeitsstaat
keine Steueridentifikationsnummer vergeben, ist bei nicht natiirlichen Personen
die Rechtsform und das Datum des Griindungsaktes zu ergdnzen. Buchstabe d be-
inhaltet entsprechend den in Annex II der FASTER-Richtlinie vorgegebenen Ka-
tegorien an Verwahrkonten, die Angabe, ob die Wertpapiere in einem Eigenkonto,
in einem Einzel- oder Sammelkonto fiir Rechnung Dritter bei einem Zentralver-
wahrer verwahrt werden oder in einem vergleichbaren Konto, das nicht bei einem
Zentralverwahrer gefiihrt wird.

$ 45b Absatz 2 Satz 1 Nummer 3

Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 beinhaltet die Angaben, welche nach Buchstabe C des
Annex II der FASTER-Richtlinie an die Steuerbehérden zu libermitteln sind. Es
handelt sich um die Angaben zu den in die Verwahrkette eingebundenen Zwi-
schenverwahrstellen. Neben dem Namen, der Anschrift und dem Identifikations-
merkmal ist auch die durch den Anséssigkeitsstaat des Zwischenverwahrers ver-
gebene Steueridentifikationsnummer zu {ibermitteln. Nach Buchstabe ¢ ist die
Depotnummer des Kontos anzugeben, in dem der Zwischenverwahrer die
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zugrundeliegenden Wertpapiere verwahrt. Auch bei den durch die Zwischenver-
wahrer gefiihrten Konten ist zu ergidnzen, unter welche Kategorie das Vewahr-
konto im Sinne von Annex II Buchstabe C der FASTER-Richtlinie fallt.

$ 45b Absatz 2 Satz 1 Nummer 4

Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 beinhaltet die Angaben, welche nach Buchstabe D des
Annex II der FASTER-Richtlinie zum Steuerabzug auf den jeweiligen Kapitaler-
trag an die Steuerbehdrden zu iibermitteln sind. Zusétzlich zu den bisher in § 45b
Absatz 2 EStG zu meldenden Angaben ist die Rechtsgrundlage fiir den Steuerab-
zug, die IBAN des Geldkontos, dem die Dividende gutgeschrieben wurde, die Art
der Dividendenzahlung und die fiir das zur Identifikation der Gewinnausschiittung
vergebene Merkmal zu benennen. Bei Letzterem handelt es sich um die vergebene
,,Corporate Action Event Reference* als Standard fiir die Qualifikation von Kapi-
talmafinahmen. Bei Kapitalertragen, die nach Maflgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2
EStG mit negativen Kapitalertragen auszugleichen sind, ergibt sich die insgesamt
auf alle Kapitalertrdge einbehaltene Kapitalertragsteuer erst am Jahresende nach
Verrechnung aller Positionen. Fiir die Meldung nach Absatz 2 ist deshalb bei die-
sen Ertrdgen nicht die tatsdchliche einbehaltene Kapitalertragsteuer zu beriick-
sichtigen, sondern die rechnerisch auf die Ertrdge vor Verrechnung mit anderen
Positionen entfallende Steuer.

Wurde fiir die Kapitalertrdge eine Steuerbescheinigung erteilt, ist nach Buch-
stabe i das Datum der Ausstellung der Bescheinigung und die vergebene Ord-
nungsnummer in der Meldung zu ergénzen.

$ 45b Absatz 2 Satz 1 Nummer 5

Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 vereint die nach Annex I Buchstabe E und F zur Ver-
hinderung von Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung an die
Finanzverwaltung zu {ibermittelnden Informationen. Diese Informationen sind
durch die Depotbank des Anlegers bereitzustellen und werden durch die auszah-
lende Stelle dem an das Bundeszentralamt fiir Steuern zu {ibermittelnden Daten-
satz beigefligt. Nach Buchstabe a ist von den Wertpapieren, die Grundlage fiir die
Kapitalertrdge sind, die Anzahl anzugeben, die mehr als fiinf Tage vor Ex-Divi-
denden-Tag erworben wurden und die Anzahl der Aktien die weniger als fiinf
Tage vor diesem Zeitpunkt erworben wurden. Buchstabe b beinhaltet die Angabe
zu Aktien, die mit einer Finanzvereinbarung in Zusammenhang stehen, die bis
zum Tag nach der Hauptversammlung noch nicht abgelaufen, abgewickelt oder
sonst beendet war.

Die Buchstaben ¢ und d beinhalten die zusatzlichen Transaktionsdaten, die nach
Buchstabe F des Annex II der FASTER-Richtlinie durch die Finanzverwaltungen
der Mitgliedsstaaten angefordert werden koénnen. Dabei handelt es sich im We-
sentlichen um die bisher nach § 45b Absatz 2 Nummer 5 bis 7 EStG bereitzustel-
lenden Informationen. Danach kdnnen insbesondere Transaktionsdaten in einem
Zeitraum von einem Jahr vor dem Nachweisstichtag (nach der englischen Sprach-
fassung der FASTER-Richtlinie das sogenannte ,,Record Date®) bis zu 45 Tage
nach dem Nachweisstichtag angefordert werden. In der Abwicklungspraxis deut-
scher Aktien liegt das ,,Record Date” zwei Geschéftstage nach dem Tag der
Hauptversammlung. Buchstabe d benennt den fiir die Fristberechnung mafB3gebli-
chen Tag, ausgehend vom Tag der Hauptversammlung, als den zweiten auf die
Hauptversammlung folgenden Geschéftstag.

§ 45b Absatz 2 Satz 1 Nummer 6

Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 beinhaltet die nach Annex II Buchstabe G zu Hinter-
legungsscheinen an die Finanzverwaltung zu {ibermittelnden Informationen. An-
nex II verlangt auerdem die Angabe der Depotbank bei der die hinterlegten Ak-
tien verwahrt sind. Dies wurde in Buchstabe d beriicksichtigt. Die Angaben nach
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Satz 1 Nummer 6 ersetzen die bisher in Absatz 3 fiir Hinterlegungsscheine vorge-
sehenen Merkmale.

$ 45b Absatz 2 Satz 2

Die erginzenden Angaben miissen in Abweichung von § 45b Absatz 2 EStG in
der Fassung des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz vom 2. Juni 2021
(BGBL. I'S. 1259) nicht mehr auf der Steuerbescheinigung ergénzt werden. Damit
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Anwendungspraxis den hohen
Biirokratieaufwand kritisierte, der mit dem Ausweis der umfangreichen Ergén-
zungen auf der Steuerbescheinigung verbunden war. Die Angaben zur Art der
bezogenen Kapitalertrage, zum Erwerb und zur VerduBerung der Wertpapiere
sind den Glaubigern bereits aus anderen Quellen, insbesondere aus Wertpapierab-
rechnungen oder Depotausziigen bekannt. Um Biirokratieaufwand zu vermeiden,
wird das Meldeverfahren vom Ausweis der Angaben auf der Steuerbescheinigung
entkoppelt. Die Glaubiger der Kapitalertridge sind durch die auszahlenden Stellen
in geeigneter Weise iiber die Kategorie der iibermittelten Informationen und die
Rechtsgrundlage der Dateniibermittlung zu informieren. Die Information kann
auch mit aus anderem Anlass gebotenen Informationen verbunden werden. Auf
besonderen Antrag sollte die auszahlende Stelle den Glaubiger der Kapitalertrige
zeitnah iiber die an die Finanzverwaltung tibermittelten Daten informieren.

§45b Absatz 3

Ein wesentlicher Aspekt fiir die Aufnahme von Finanzvereinbarungen in den Ka-
talog der nach der FASTER-Richtlinie zu meldenden Daten ist die Tatsache, dass
diese Vereinbarungen ein Kernelement von Gestaltungen zur Umgehung der Di-
videndenbesteuerung sind. Bei Wertpapierpositionen, die mit Finanzvereinbarun-
gen in Zusammenhang stehen, ist die Verbindung zu einer Gestaltung zur Umge-
hung der Dividendenbesteuerung besonders nahliegend. Nach der FASTER-
Richtlinie handelt es sich hier insbesondere um Vereinbarungen wie ,,Terminkon-
trakte, Pensionsgeschifte, Wertpapierverleihgeschifte und Wertpapierleihge-
schifte, Kauf-/ Riickverkaufgeschéfte oder Verkauf-/ Riickkaufgeschéfte, Deri-
vate, Lombardgeschéfte und Differenzvertrage™. Diese Beispiele sind nicht ab-
schlieend. Der Begriff ist vielmehr weit zu fassen und erfasst jede Vereinbarung,
die zur Folge hat, dass das wirtschaftliche Risiko aus einer Aktienposition ganz
oder teilweise zwischen den Parteien verteilt wird oder zu einem Ausgleich der
Dividende zwischen den beteiligten Parteien fithrt. Dem weiten Versténdnis der
FASTER-Richtlinie folgend, ist auch die Aufzéhlung in Absatz 3 Satz 2 nicht ab-
schlieBend, genannt werden hier in Gestalt der Wertpapierleihen, -Repogeschéf-
ten und Termingeschéften die am haufigsten in Zusammenhang mit Gestaltungen
zur Umgehung der Dividendenbesteuerung bekannt gewordenen Finanzvereinba-
rungen.

$45b Absatz 4

Erteilt die auszahlende Stelle dem Glaubiger der Kapitalertrige eine Steuerbe-
scheinigung, sind die Angaben nach Absatz 4 bis zum 31. Mérz des auf den Zu-
fluss des Kapitalertrages folgenden Jahres an das Bundeszentralamt fiir Steuern
zu libermitteln. Bis zum 31. Mérz des Folgejahres liegen der auszahlenden Stelle
die nach Absatz 2 zu meldenden Merkmale regelméBig vor. Es sind auch regel-
maBig die Jahressteuerbescheinigungen erstellt, so dass die Angabe zur Hohe des
auf der Jahressteuerbescheinigung ausgewiesenen Betrages der einbehaltenen Ka-
pitalertragsteuer auf die insgesamt bezogenen Kapitalertrage iibermittelt werden
kann.

$ 45b Absatz 5

Absatz 5 regelt weiterhin die Verfahrensweise zur Ubermittlung der Angaben, die
bei beschriankt Steuerpflichtigen zukiinftig nach § 45a Absatz 2a EStG die
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Ausstellung einer Steuerbescheinigung ersetzen. Die Angaben dienen zur Durch-
filhrung des Erstattungsverfahrens nach § 50c Absatz 3 EStG beim Bundeszent-
ralamt fiir Steuern. Sie sind unverziiglich auf Verlangen des Glaubigers der Kapi-
talertrage unter Angabe der fiir den Datensatz vergebenen Ordnungsnummer an
das Bundeszentralamt fiir Steuern zu iibermitteln.

§45b Absatz 6

Absatz 6 erfasst Kapitalertrdge, die nicht bereits nach § 45b Absatz 4 1. V. m. Ab-
satz 2 bzw. § 45b Absatz 5 EStG an das Bundeszentralamt fiir Steuern zu iiber-
mitteln sind. Dies betrifft Kapitalertrage, fiir die durch den Empféanger des Kapi-
talertrags keine Ausstellung einer Steuerbescheinigung beantragt wurde und auch
kein Datensatz nach Absatz 5 zu iibermitteln ist. In diesen Fillen sind bei der aus-
zahlenden Stelle hdufig nicht alle von Absatz 2 umfassten Merkmale zum jewei-
ligen Ertrag bekannt. Insbesondere bei mehrstufigen Verwahrketten kennt die
auszahlende Stelle in der Regel nur ihre Korrespondenzbank, die die Wertpapiere
meist in einem sogenannten Omnibusdepot fiir Rechnung verschiedener Anleger
bei der auszahlenden Stelle verwahren lésst. In dieser Konstellation kennt die aus-
zahlende Stelle den wirtschaftlichen Eigentiimer des Wertpapiers nicht, da in die
Verwahrkette zwischen der auszahlenden Stelle und dem wirtschaftlichen Eigen-
tiimer weitere Depotbanken als Verwahrstelle der Aktien integriert sind. Die aus-
zahlende Stelle hat in diesem Fall die ihr vorliegenden Angaben nach Absatz 2
Nummer 1, 2 und 4 unter Angabe der jeweiligen Korrespondenzbank als Depot-
inhaber an das Bundeszentralamt fiir Steuern zu tibermitteln.

Hat die auszahlende Stelle dagegen den Steuerabzug auf den Kapitalertrag nicht
in voller Hohe vorgenommen, weil die Voraussetzungen fiir eine Abstandnahme
vom Steuerabzug vorlagen, ist der auszahlenden Stelle der Glaubiger der Kapital-
ertrage bekannt, da nur der Glaubiger der Kapitalertrdge die fiir eine Abstand-
nahme erforderlichen Voraussetzungen in seiner Person vereinigt. Die Abstand-
nahme ist an die personlichen Verhiltnisse des Gldubigers der Kapitalertrige ge-
bunden, so dass in diesem Fall auch die Angaben nach Absatz 2 Nummer 5 und 6
durch die auszahlende Stelle mitgeteilt werden kénnen bzw. der auszahlenden
Stelle zugénglich sind. Maf3gebend fiir die Angaben zur Anschaffung und Verdu-
Berung der Wertpapiere und zu Finanzvereinbarungen sind in diesem Fall die Bu-
chungsvorgénge in dem durch die auszahlende Stelle gefiihrten Wertpapierdepot
und ob der auszahlenden Stelle Umstdnde zu Finanzvereinbarungen bekannt sind
oder sonstige Hinweise auf Finanzvereinbarungen bestehen.

§45b Absatz 7

Die Anpassungen in Absatz 7 beriicksichtigen die gednderte Struktur der nach
Absatz 2 zu meldenden Angaben. Die bisher nach Absatz 7 Satz 2 zu erteilende
schriftliche Versicherung bei Hinterlegungsscheinen entfillt, da der Meldestan-
dard nach der FASTER-Richtlinie auch insoweit nachvollzogen wird. Satz 3 ent-
spricht der bisherigen Fassung.

Zu Nummer 22 Buchstabe a — neu - (§ 50e Absatz 2 EStG)

In Absatz 2 werden die BuBgeldregelungen bei Versto3 gegen die Mitteilungs-
pflichten nach § 45b EStG an die Anderungen der Vorgaben fiir die Ubermittlung
der Angaben in § 45b Absatz 2, 3, 4, 5 und 6 EStG angepasst. Die Verweise in
Absatz 2 Nummer 2 zur Meldung von Angaben nach § 45¢ EStG wurden unver-
dndert iibernommen.
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Zu Nummer 23 (§ 52)
Zu Buchstabe f1 — neu - (§ 52 Absatz 44a)

Infolge der Anpassung des Meldestandards nach § 45b EStG wird der Anwen-
dungszeitpunkt des Melderegimes nach den §§ 45b und 45¢ EStG verschoben und
greift fiir Kapitalertrige, die dem Glaubiger nach dem 31. Dezember 2026 zuflie-
Ben. Davon umfasst sind auch die korrespondierenden Vorschriften zur Anpas-
sung der Haftungsregelungen nach § 45a Absatz 7 EStG und zum digitalen Mel-
deverfahren nach § 45a Absatz 2a EStG.

Zu Buchstabe f2— neu - (§ 52 Absatz 44b)

Die Norm bestimmt den Anwendungszeitpunkt des an die FASTER-Richtlinie
angepassten Meldestandard nach § 45b EStG. Dieser angepasste Meldestandard
ersetzt den im Zuge des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz einge-
fiihrten Meldestandard. Der Meldestandard soll fiir nach dem 31. Dezember 2026
zuflieBende Kapitalertrige angewendet werden.

Zu Buchstabe f3 — neu - (§ 52 Absatz 44c¢)

Infolge der Anpassung des Meldestandards nach § 45b EStG wird der Anwen-
dungszeitpunkt des Melderegimes nach den §§ 45b und 45¢ EStG verschoben und
greift fiir Kapitalertrdge, die dem Glaubiger nach dem 31. Dezember 2026 zuflie-
Ben. Davon umfasst sind auch die Meldungen nach § 45¢ EStG.

Zu Buchstabe g (§ 52 Absatz 47c¢)

Infolge der Anpassung des Meldestandards nach § 45b EStG wird der Anwen-
dungszeitpunkt des Melderegimes nach §§ 45b und 45¢ EStG verschoben und
greift fiir Kapitalertrige, die dem Glaubiger nach dem 31. Dezember 2026 zuflie-
Ben. Davon umfasst sind auch die korrespondierenden BuB3geldtatbestinde nach
§ 50e Absatz 2 EStG.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft mit Anwendungs-
zeitpunkt fiir Kapitalertrdge, die dem Glaubiger nach dem 31. Dezember 2026 zu-
flieBen.

Finanzielle Auswirkungen

Die Regelungen beinhalten die Anpassung des zu Dividendenbeziigen an die Fi-
nanzverwaltung zu {ibermittelnden Meldestandards. Es handelt sich um Anpas-
sungen zum Inhalt der Meldungen unter Beriicksichtigung der Vorgaben der FAS-
TER-Richtlinie. Die Anderung hat keine Auswirkungen auf die Hohe des Steuer-
volumens. Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

Erfiilllungsaufwand

Der Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung und die Wirtschaft wird nicht erhdht.
Einerseits ergeben sich infolge der technischen Anpassung Mehraufwendungen,
diese werden aber kompensiert durch den Wegfall der Umsetzung der Melde-
pflichten nach § 45b Absatz 2 EStG in der Fassung des Abzugsteuerentlastungs-
modernisierungsgesetzes.



Umdruck Nr. 7

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Antragsveranlagung; Anwendung von Doppelbesteue-
rungsabkommen bei Einkiinften aus einer Kasse einer
juristischen Person des 6ffentlichen Rechts, § 50d Ab-
satz 7 EStG
(Bundesrat Ziffer 13)

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes) und zu
Artikel 4 (Weitere Anderungen des Einkommensteuergesetzes)

Anderung

1. Artikel 3 wird wie folgt geéndert:
a) Nummer 19 wird wie folgt gefasst:
,19. Nach § 50 Absatz 2 Satz 7 wird folgender Satz eingefligt:

»datz 2 Nummer 4 Buchstabe b gilt dariiber hinaus auch fiir
Staatsangehorige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union
oder eines Staates, auf den das Abkommen {iber den Européi-
schen Wirtschaftsraum Anwendung findet, die in der Schweiz ih-
ren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt haben, sowie fiir
Staatsangehorige der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die ih-
ren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaates der Europdischen Union oder der Schweiz ha-
ben.” *

b) Nummer 21 wird wie folgt gefasst:
,21. Dem § 50d wird folgender Absatz 15 angefiigt:

,»(15) Arbeitslohn, der fiir Zeiten der widerruflichen oder un-
widerruflichen Arbeitsfreistellung im Zusammenhang mit der
Beendigung des Arbeitsverhiltnisses gezahlt wird, gilt fiir Zwe-
cke der Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung als Vergiitung, die fiir die Ausiibung einer Tatig-
keit in dem Staat gewihrt wird, in dem die Tatigkeit ohne die
Freistellung ausgetlibt worden wire. Dies gilt nicht, soweit das
Abkommen in einer gesonderten, ausdriicklich solchen Arbeits-
lohn betreffenden Vorschrift eine abweichende Regelung trifft.
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Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 sowie Rechtsverordnungen gemél § 2
Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung bleiben unberiihrt.* ¢

¢) Nach Nummer 23 Buchstabe f wird folgender Buchstabe f1 eingefiigt:
,f1) Nach § 52 Absatz 46 Satz 3 wird folgender Satz eingefiigt:

,»$ 50 Absatz 2 Satz 8 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom ... (BGBL. ... INr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und
Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist in allen offe-
nen Fallen anzuwenden.

2. Nach Artikel 4 Nummer 5 werden die folgenden Nummer 5a und 5b einge-
fiigt:

,5a.  § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt gedndert:
a) In Buchstabe ¢ wird das Wort ,,oder” durch ein Komma ersetzt.

b) In Buchstabe d wird das Semikolon am Ende durch das Wort
,oder* ersetzt.

c) Folgender Buchstabe e wird angefiigt:

»€) wenn die Anrechnung einer ausldndischen Steuer nach
§ 50d Absatz 7 Satz 2 beantragt wird;*.

5b. § 50d Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

»(7) Werden einem beschrinkt Steuerpflichtigen Einkiinfte im
Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 4 aus einer inldndischen Kasse einer
juristischen Person des 6ffentlichen Rechts im Sinne der Vorschrift ei-
nes Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung iiber den 6f-
fentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar gewahrt und besteht inso-
weit zu dieser kein Dienstverhiltnis, so gelten die Vergiitungen fiir
Zwecke der Anwendung des Abkommens als von der juristischen Per-
son des offentlichen Rechts fiir ihr gegeniiber geleistete Dienste ge-
zahlt. Soweit diese Vergiitungen sowohl nach Satz 1 als auch im ande-
ren Vertragsstaat der Besteuerung unterliegen, ist die in diesem Staat
auf diese Vergiitungen festgesetzte und gezahlte und um einen entstan-
denen ErmiBigungsanspruch gekiirzte, der deutschen Einkommens-
teuer entsprechende ausldndische Steuer bis zur Hohe der anteilig auf
diese Einkiinfte entfallenden deutschen Einkommensteuer anzurech-
nen. Sdtze 1 und 2 sind bei einem unbeschrankt Steuerpflichtigen mit
vergleichbaren Einkiinften aus nichtselbstindiger Arbeit (§ 19) ent-
sprechend anzuwenden.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)

Zu Nummer 19 (§ 50 Absatz 2 Satz 8 — neu — und § 50 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 4 Buchstabe e — neu -)

§ 50 Absatz 2 Satz 7 Einkommensteuergesetz (EStG) regelt in Bezug auf § 50
Absatz 2 Satz2 Nummer 4 Buchstabe b EStG die Antragsveranlagung fiir be-
schrinkt Steuerpflichtige mit Einkiinften aus nichtselbstéindiger Arbeit. Gemal
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§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b in Verbindung mit Satz 7 EStG ist
eine Veranlagung zur Einkommensteuer auf Antrag bei Einkiinften aus nichtselb-
standiger Arbeit im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 4 EStG fiir beschrénkt Steu-
erpflichtige nur moglich, wenn es sich um Staatsangehorige eines Mitgliedstaates
der Europdischen Union handelt oder eines anderen Staates, auf den das Abkom-
men {iber den Europdischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und diese im
Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt
haben.

Der Gerichtshof der Europdischen Union (EuGH) hat mit Urteil vom 30. Mai
2024 in der Rechtssache C-627/22 (Finanzamt KoIn-Siid) entschieden, dass Arti-
kel 7 und 15 des am 21. Juni 1999 in Luxemburg unterzeichneten Abkommens
zwischen der Europdischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits iiber die Freiziigigkeit
(Freiziigigkeitsabkommen EU-Schweiz), in der zuletzt durch das Protokoll vom
4. Mérz 2016 im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Kroatien als Vertrags-
partei infolge ihres Beitritts zur Europédischen Union angepassten Fassung in Ver-
bindung mit Artikel 9 Absatz 2 des Anhangs I dieses Abkommens dahingehend
auszulegen sind, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen,
nach der das Recht, fiir Einkiinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit die Antragsver-
anlagung zu wihlen, um die Beriicksichtigung von Aufwendungen wie Wer-
bungskosten und die Anrechnung von im Steuerabzugsverfahren einbehaltener
Lohnsteuer zu erreichen, was zu einer Einkommensteuererstattung fithren kann,
Steuerpflichtigen mit Staatsangehorigkeit dieses Mitgliedstaats, eines anderen
Mitgliedstaats oder eines Vertragsstaats des Abkommens iiber den Europdischen
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 und Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines dieser
Staaten vorbehalten ist und insbesondere nicht einem Staatsangehorigen des erst-
genannten Mitgliedstaats offensteht, der seinen Wohnsitz in der Schweiz hat und
die Einkiinfte aus nichtselbstdndiger Arbeit in diesem Mitgliedstaat erzielt.

Mit der Einfligung eines neuen Satzes 8 in § 50 Absatz 2 EStG soll die EuGH-
Entscheidung gesetzlich umgesetzt werden. Die Antragsveranlagung nach § 50
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b EStG wird danach abweichend von der
bisherigen Regelung auch beschriankt Einkommensteuerpflichtigen mit Staatsan-
gehorigkeit eines Mitgliedstaates der Europdischen Union oder eines Mitglied-
staates, auf den das Abkommen {iber den Europdischen Wirtschaftsraum Anwen-
dung findet, ermoglicht, die ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt in der
Schweiz haben.

Dariiber hinaus wird die Antragsveranlagung nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 4 Buchstabe b EStG aufgrund der Vorgaben des Freiziigigkeitsabkommens
EU-Schweiz auch Staatsangehorigen der Schweizerischen Eidgenossenschaft er-
moglicht, die ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaates der Européischen Union oder der Schweiz haben.

Hinsichtlich der Verschiebung der Regelung zu § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4
Buchstabe e EStG (Artikel 3 Nummer 19 des Regierungsentwurfs) in Artikel 4
des Regierungsentwurfs handelt sich um eine Anderung aus Rechtsformlichkeits-
griinden. Mit der im Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2024 vorgesehe-
nen Neuregelung zu § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe e EStG wird die
abgeltende Wirkung des Lohnsteuerabzugs bei beschrinkt Steuerpflichtigen in
Fillen beseitigt, in denen Einkiinfte aus einer 6ffentlichen Kasse gewéhrt werden,
fiir die aufgrund des § 50d Absatz 7 Satz 2 EStG in der Fassung dieses Ande-
rungsgesetzes eine Anrechnung ausldndischer Steuern vorgesehen ist. Zur An-
rechnung dieser Steuern kann der Steuerpflichtige kiinftig eine Veranlagung zur
beschriankten Steuerpflicht beantragen. Der dazu im Regierungsentwurf vorgese-
hene Artikel 3 Nummer 19 beriicksichtigte in seiner Struktur bereits den
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Umstand, dass durch das Wachstumschancengesetz § 50 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 4 EStG ein neuer Buchstabe d hinzugefiigt wird.

Fiir Artikel 3 des Regierungsentwurfs ist keine gesonderte Anwendungsregelung
enthalten. Bei Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes in 2024 wiirde damit § 50
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe ¢ EStG ebenfalls in 2024 in Kraft treten.
Zu diesem Zeitpunkt ist die durch das Wachstumschancengesetz erfolgte Ande-
rung von § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe d EStG noch schwebend, da
diese Regelung erst zum 1. Januar 2025 in Kraft tritt.

Aus Rechtsformlichkeitsgriinden sollte daher der Inkrafttretenszeitpunkt des § 50
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe e EStG auf den 1. Januar 2025 verschoben
werden. Die Regelung des Artikel 3 Nummer 19 in der Fassung des Regierungs-
entwurfs wird daher in den Artikel 4 verschoben. Dieser tritt nach Artikel 45 Ab-
satz 7 Jahressteuergesetz am 1. Januar 2025 in Kraft, sodass ein zeitlicher Gleich-
lauf mit dem Inkrafttreten des § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe d EStG
erreicht wird.

Zu Nummer 21 (§ 50d Absatz 15 — neu — und § 50d Absatz 7)

ufgrund des Zusammenhangs des § 50 Absatz 2 Satz 2 Nr. 4 Buchstabe ¢ EStG
mit der in Artikel 3 Nummer 21 Buchstabe a des Regierungsentwurfs vorgesehe-
nen Anderung des § 50d Absatz 7 EStG muss auch fiir diese Regelung, durch eine
Verschiebung in Artikel 4, der Inkrafttretenszeitpunkt auf den 1. Januar 2025 ver-
schoben werden. Artikel 3 Nummer 21 Buchstabe a des Regierungsentwurfs ent-
fallt daher. Als redaktionelle Folgeanpassung wird Artikel 3 Nummer 21 Buch-
stabe b des Regierungsentwurfs zu Artikel 3 Nummer 21.

Zu Nummer 2 (§ 52)
Zu Buchstabe f1 — neu — (§ 52 Absatz 46 Satz 4 — neu -)

Der neue § 52 Absatz 46 Satz 4 EStG regelt, dass § 50 Absatz 2 Satz 8 EStG in
allen offenen Fillen anzuwenden ist. Damit wird dem Anwendungsvorrang des
Unionsrechts Rechnung getragen.

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 5a — neu — (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4)

Es handelt sich um die bisher in Artikel 3 Nummer 19 Jahressteuergesetz in der
Fassung des Regierungsentwurfs enthaltene Regelung.

Zu Nummer 5b — neu — (§ 50d Absatz 7)

Es handelt sich um die bisher in Artikel 3 Nummer 21 Buchstabe a Jahressteuer-
gesetz in der Fassung des Regierungsentwurfs enthaltene Regelung.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten bei der vorgeschlagenen Verschiebung von Artikel 3
Nummer 19 und Artikel 3 Nummer 21 Buchstabe a (jeweils in der Fassung des
Regierungsentwurfs zum Jahressteuergesetz 2024) nach Artikel 4 entsprechend
der in Artikel 45 Absatz 7 Jahressteuergesetz vorgesehenen Inkrafttretensrege-
lung am 1. Januar 2025 in Kraft.

Die Anderung von Artikel 3 Nummer 19 tritt entsprechend Artikel 45 Absatz 1
des Regierungsentwurfs am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Sicherung des Steueraufkommens bzw. geringfligige Steuermindereinnahmen
hinsichtlich der Ergidnzung von § 50 Absatz 2 Satz 8 EStG.



Erfiillungsaufwand

Im Urteil C-627/22 des EuGH vom 30. Mai 2024 wird ein Verstof3 des § 50 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b EStG gegen das Freiziigigkeitsabkommen
EU-Schweiz festgestellt. Aufgrund dieses Urteils ist eine Anderung des EStG
zwingend erforderlich. Die gesetzliche Neuregelung in § 50 Absatz 2 Satz 8 EStG
geht teilweiseiliber das EuGH-Urteil hinaus, um die Vorgaben des Freiziigigkeits-
abkommens EU-Schweiz vollstdndig zu berticksichtigen.

Eine alternative Regelungsmdglichkeit besteht nicht.

Da es sich um die Umsetzung eines EuGH-Urteils handelt, ist die gesetzliche Neu-
regelung auf alle offenen Fille anzuwenden.

Unionsrechtliche Probleme sind nicht zu erwarten.

Fiir Biirgerinnen und Biirger und die Wirtschaft ergibt sich kein Erfiillungsauf-
wand. Fiir die Verwaltung ergibt sich ein geringer Erfiillungsaufwand, da durch
die gesetzliche Neuregelung einem weiteren Personenkreis die Moglichkeit zur
Veranlagung zur Einkommensteuer erdffnet wird.

Fiir die Anpassung des § 50d Absatz 7 EStG sowie das in § 50 Absatz 2 Satz 2
Nummer 4 Buchstabe e EStG neu eingefiihrte Wahlrecht zur Antragsveranlagung
ergibt sich einmaliger IT-Erfiillungsaufwand i. H. v. 7.990 €. Dieser dndert sich
durch ein Inkrafttreten der Regelung erst in 2025 nicht.



Umdruck Nr. 8

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Rentenzahlungen aus einem vor dem 1.1.2005 abge-
schlossenen begiinstigten Versicherungsvertrag mit Ka-
pitalwahlrecht
(Bundesrat Ziffer 14)

Zu Artikel 3 Nummer 23 Buchstabe d1 — neu — (§ 52 Absatz 28 Satz 5
EStG)

Anderung

Nach Artikel 3 Nummer 23 Buchstabe d wird folgender Buchstabe d1 eingefiigt:
,d1) Absatz 28 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

,,Fir Leistungen aus Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht, soweit
die Kapitalauszahlung gewihlt wird, sowie aus Kapitalversicherungen mit
Sparanteil ist, wenn die Leistungen auf einem vor dem 1. Januar 2005 ab-
geschlossenen Versicherungsvertrag beruhen, § 20 Absatz I Nummer 6 in
der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung, auch in allen offenen Fillen,
mit der Maligabe weiterhin anzuwenden, dass in Satz 3 die Worter ,,§ 10
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b Satz 5 durch die Worter ,,§ 10 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b Satz 6 ersetzt werden; fiir Rentenzahlungen aus
diesen Versicherungsvertriagen ist § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe bb anzuwenden.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 23 (§ 52)
Zu Buchstabe d1 — neu — (§ 52 Absatz 28 Satz 5)

§ 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung
ist kiinftig ausdriicklich fiir Leistungen aus Rentenversicherungen mit Kapital-
wabhlrecht nur insoweit weiterhin anzuwenden, als die Kapitalauszahlung gewahlt
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wird. Die Ubergangsregelung in § 52 Absatz 28 Satz 5 EStG (friiher § 52 Abs. 36
Satz 5 EStG i.d.F. des Alterseinkiinftegesetzes vom 05.07.2004, BGBI 1 2004,
1427) wird insoweit konkretisiert.

Rentenzahlungen aus Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht wurden nach
der Verwaltungsauffassung seit jeher nicht den Kapitalertragen — und damit auch
nicht dem Anwendungsbereich des § 52 Absatz 28 Satz 5 EStG — zugeordnet,
sondern mit dem sogenannten Ertragsanteil (§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb EStG) versteuert; nichts anderes gilt fiir Rentenzahlungen
aus nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossenen Rentenversicherungen mit
Kapitalwahlrecht.

Der BFH interpretiert nach der bisher nicht im Bundessteuerblatt Teil II verof-
fentlichten BFH-Entscheidung vom 1. Juli 2021 — VIII R 4/18 — § 52 Absatz 28
Satz 5 EStG jedoch dahingehend, dass Rentenzahlungen aus einem vor dem 1. Ja-
nuar 2005 abgeschlossenen Rentenversicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht ab-
weichend von der bisherigen Verwaltungspraxis und ebenfalls abweichend von
der steuerlichen Behandlung von Rentenzahlungen aus zu einem spiteren Zeit-
punkt abgeschlossenen Rentenversicherungsvertragen mit Kapitalwahlrecht den
Einkiinften aus Kapitalvermdgen i.S.d. § 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG in der am
31. Dezember 2004 geltenden Fassung zuzuordnen sind. Nach den Urteilsgriinden
unterliegen die Rentenzahlungen insoweit der Besteuerung, als die Summe der
ausgezahlten Rentenbetrige das in der Ansparzeit angesammelte Kapitalguthaben
einschlieBlich der Uberschussanteile iibersteigt. Danach wiirde die Besteuerung
der Rentenzahlungen im Regelfall zunéchst entfallen, ab dem Zeitpunkt, zu dem
die Rentenzahlungen das angesammelte Kapitalguthaben iibersteigen, wiirden die
Rentenzahlungen allerdings der vollumfianglichen Besteuerung — also einer im
Vergleich zur Ertragsanteilsbesteuerung deutlich hdheren Besteuerung — unterlie-
gen.

Die BFH-Entscheidung steht nicht nur im Widerspruch zur bewéhrten Verwal-
tungspraxis, die Umsetzung der Urteilsgrundsitze fiir Renten aus solchen vor dem
1. Januar 2005 abgeschlossenen Rentenversicherungsvertrigen mit Kapitalwahl-
recht wiirde iiberdies erhebliche praktische und rechtliche Probleme verursachen,
insbesondere in Féllen, in denen die Rentenzahlung bereits begonnen hat und eine
frithere Besteuerung des Ertragsanteils gegebenenfalls inzwischen nicht mehr
rliickgéngig gemacht werden konnte.

Mit der gesetzlichen Anderung wird die Ertragsanteilsbesteuerung fiir Renten aus
vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossenen Rentenversicherungsvertragen mit Ka-
pitalwahlrecht beibehalten. Systemgerecht unterliegen damit Rentenzahlungen
aus Rentenversicherungsvertrdgen auch weiterhin einheitlich der Ertragsanteils-
besteuerung, unabhingig davon, ob der Versicherungsvertrag ein Kapitalwahl-
recht vorgesehen hatte, das der Steuerpflichtige nicht ausgeiibt hat.

Die gednderte Fassung des § 52 Absatz 28 Satz 5 EStG ist in allen am Tag nach
der Verkiindung des Gesetzes offenen Fillen anzuwenden.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 fiir Artikel 3 vor-
gesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen; das bisherige Steuerauftkom-
men wird gesichert.



Erfiillungsaufwand
Keine Auswirkungen.

Mit der Anderung wird die bisherige Verwaltungspraxis gesetzlich verankert.



Umdruck Nr. 9

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Erweiterung des Umfangs des zu iibersendenden Daten-

satzes der E-Bilanz
(Bundesrat Ziffer 18)

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)

Anderung

Artikel 4 wird wie folgt gedndert:

1.

2.

Vor Nummer 1 wird folgende Nummer 0 eingefiigt:

,0.

§ 5b Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1)  Wird der Gewinn nach § 4 Absatz 1, § 5 oder § 5a ermittelt,
so ist der Inhalt der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung jeweils
einschlieBlich der unverdichteten Kontennachweise mit Kontensalden
sowie der Anlagenspiegel und das diesem zugrundeliegende Anlagen-
verzeichnis nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
ferniibertragung zu libermitteln. Enthélt die Bilanz Ansétze oder Be-
trdge, die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechen, so sind
diese Ansdtze oder Betrdge durch Zusitze oder Anmerkungen den
steuerlichen Vorschriften anzupassen und nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch Datenferniibertragung zu iibermitteln. Der Steu-
erpflichtige kann auch eine den steuerlichen Vorschriften entspre-
chende Bilanz nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
ferniibertragung tibermitteln; Satz 1 gilt insoweit entsprechend. Im
Fall der Eroffnung des Betriebs sind die Sétze 1 bis 3 entsprechend
anzuwenden; dies gilt auch fiir solche Bilanzen, die filir andere steuer-
liche Zwecke zu erstellen sind. Liegt ein Anhang, ein Lagebericht, ein
Priifungsbericht oder ein Verzeichnis nach § 5 Absatz 1 Satz 2 vor, so
sind diese nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-
iibertragung zu iibermitteln. Bei der Gewinnermittlung nach § 5a ist
das besondere Verzeichnis nach § 5a Absatz 4 nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenferniibertragung zu tibermitteln.* ¢

Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefligt:

,5a.

§ 51 Absatz 4 Nummer 1b wird wie folgt gefasst:
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,1b. im Einvernechmen mit den obersten Finanzbehorden der Lander
den Mindestumfang der nach § 5b elektronisch zu libermitteln-

1333

den Daten zu bestimmen;*.
3. Nach Nummer 6 Buchstabe a wird folgender Buchstabe al eingefiigt:
,al) Dem Absatz 11 werden die folgenden Sitze angefiigt:

»$ 5b Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
... (BGBL. ... INr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle
des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist, soweit er sich auf die Uber-
mittlung von Kontennachweisen bezieht, erstmals fiir Wirtschaftsjahre
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. § 5b Ab-
satz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom ... (BGBI.
... INr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Anderungsgesetzes] soweit er sich auf die Ubermittlung von
Anlagenspiegel und Anlagenverzeichnis bezieht, sowie § 5b Absatz 1
Satz 5 und 6 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom ... (BGBI.
... INr. ...) [einsetzen. Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Anderungsgesetzes], sind erstmals fiir Wirtschaftsjahre anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2027 beginnen.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 0 — neu — (§ 5b Absatz 1)

Die E-Bilanz dient nachhaltig dem Biirokratieabbau und der Verwaltungsverein-
fachung. Die Steuerpflichtigen erfiillen ihre steuerlichen Pflichten elektronisch
und damit schnell und kostensparend. Papierbasierte Verfahrensablaufe konnten
so durch elektronische Kommunikation ersetzt werden.

Die gesetzliche Pflicht zur Ubermittlung der E-Bilanz in § 5b EStG erfasst neben
der E-Bilanz als solche nicht auch die zu Grunde liegenden Kontennachweise, das
Anlagenverzeichnis sowie die Verzeichnisse nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und § 5a
Absatz 4 EStG. Eine Ubersendung dieser Daten ist fiir Steuerpflichtige weiterhin
freiwillig, obwohl diese Daten bei bilanzierenden Betrieben regelméfig elektro-
nisch verfiigbar sind, weil unverdichtete Kontonachweise als auch der Anlagen-
spiegel sowie das Anlagenverzeichnis Bestandteil der verpflichtenden oder frei-
willigen Buchfiihrung sind. Von dieser freiwilligen Ubermittlungsméglichkeit
wird in der Praxis jedoch meist kein Gebrauch gemacht. Die Folge ist, dass die
Finanzbehdrden mit der Ubermittlung der E-Bilanz solche erforderlichen Infor-
mationen regelmiBig nicht erhalten, die vor der Einfiihrung der E-Bilanz in Pa-
pierform iibersandt wurden. Als Konsequenz kommt es regelméBig zu Riickfra-
gen des Finanzamts bei den Steuerpflichtigen. Dies erhdht sowohl den Arbeitsan-
fall bei den Steuerpflichtigen bzw. deren steuerlichen Beratern und den Beschif-
tigten in den Finanzédmtern sowie schlussendlich die Durchlaufzeit der Fallbear-
beitung.

Die vorgeschlagene Ergdnzung des § 5b Absatz 1 EStG schlieBt die Liicke der
bislang unvollstindigen elektronischen Ubermittlungspflicht, ohne faktisch den
Biirokratieaufwand fiir die Steuerpflichtigen zu erhéhen. Die Kontennachweise
und das Anlagenverzeichnis diirften den Steuerpflichtigen ohnehin in
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elektronischer Form vorliegen, wenn eine E-Bilanz erstellt wird. Somit wird im
Ergebnis das Ubermittlungsniveau, das vor Einfiihrung der verpflichtenden Uber-
mittlung der E-Bilanz in Papierform bestand, elektronisch wiederhergestellt. Die
vorgeschlagene Erginzung fithrt damit zu weniger Aufwand fiir die Steuerpflich-
tigen, weil Riickfragen der Finanzverwaltung insoweit vermieden werden konnen.
Auch die elektronische Bearbeitbarkeit der Bilanzdaten wird mit der verpflichten-
den Ubermittlung der Kontennachweise und des Anlagenverzeichnisses weiter
verbessert.

Die Ubermittlungsverpflichtung fiir den Anlagenspiegel, die sich bislang zum
Teil aus handelsrechtlichen Regelungen ergibt, wird jetzt ausdriicklich in § 5b
Absatz 1 EStG geregelt.

Nach Satz 3 darf auch eine Steuerbilanz ibermittelt werden. Im zweiten Halbsatz
wird klargestellt, dass auch hier der Ubermittlungsumfang des Satzes 1 gilt.

Durch die Anderung in Satz 4 wird klargestellt, dass jede fiir steuerliche Zwecke
zu erstellende Bilanz von der Ubermittlungspflicht umfasst ist. Auch hierbei wer-
den keine neuen Verpflichtungen des Steuerpflichtigen gegeniiber dem Finanzamt
geschaffen, sondern nur der elektronische Ubertragungsweg festgelegt. Das Glei-
che gilt fiir die Ubermittlungsverpflichtung fiir Anhang, Lagebericht, Priifungs-
bericht und die Verzeichnisse nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und § 5a Absatz 4 EStG.

Zu Nummer 5a — neu — (§ 51 Absatz 4 Nummer 1b)

§ 51 Absatz 4 Nummer 1b EStG wird aufgrund des erweiterten Umfangs des mit
der E-Bilanz zu iibersendenden Datensatzes redaktionell an die Anderung in § 5b
Absatz 1 EStG angepasst.

Zu Nummer 6 (§ 52)
Zu Buchstabe al — neu — (§ 52 Absatz 11 Satz 2 und 3 — neu -)

Die Ubermittlungspflicht der Kontonachweise ist fiir Wirtschaftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Dies trigt dem Umstand Rech-
nung, dass die Entgegennahme und Auswertung der entsprechenden Datensétze
automationstechnisch umgesetzt werden miissen. Aus diesem Grund ist fiir die
Ubermittlung des Anlagenverzeichnisses, eines vorhandenen Anhangs, Lage- und
Priifungsbericht sowie der Verzeichnisse nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und § 5a Ab-
satz4 EStG ein verlidngerter Ubergangszeitraum vorgesehen. Diese Ubermitt-
lungspflichten finden erst fiir Wirtschaftsjahre Anwendung, die nach dem 31. De-
zember 2027 beginnen. Damit haben Steuerpflichtige und Verwaltung ausrei-
chend Zeit, sich auf die erweiterte Ubermittlungspflicht einzustellen.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 7 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 4 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am 1. Januar 2025 in
Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiillungsaufwand

wird nachgereicht



Umdruck Nr. 10

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Kinderbetreuungskosten

Zu Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe a — neu — (§ 10 Absatz 1 Nummer 5
EStG)

Anderung

Artikel 4 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
,1. § 10 wird wie folgt gedndert:

a)  In Absatz 1 Nummer 5 werden die Worter ,,zwei Drittel* durch die An-
gabe ,,80 Prozent* ersetzt und wird die Angabe ,,4 000 Euro* durch die
Angabe ,,4 800 Euro* ersetzt.

b)  Nach Absatz 2b Satz | werden die folgenden Sétze eingefiigt:

333

»|wie Regierungsentwurf Artikel 4 Nummer 1.

Begriindung

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 10)
Zu Buchstabe a — neu — (§ 10 Absatz 1 Nummer S — neu -)

Nach der bestehenden Regelung kénnen zwei Drittel der Aufwendungen fiir Kin-
derbetreuung, hochstens 4 000 Euro je Kind, fiir Dienstleistungen zur Betreuung
eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehorenden Kindes, welches das 14.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen einer vor Vollendung des 25.
Lebensjahres eingetreten korperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung au-
Berstande ist, sich selbst zu unterhalten, als Sonderausgaben beriicksichtigt wer-
den. Dabei sind Aufwendungen fiir Unterricht, die Vermittlung besonderer Fahig-
keiten sowie fiir sportliche und andere Freizeitbetdtigungen nicht abziehbar.

Als familienpolitische MaBnahme wird ab dem Veranlagungszeitraum 2025 die
Begrenzung von zwei Drittel der Aufwendungen auf 80 Prozent der
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Aufwendungen und der Hochstbetrag der als Sonderausgaben abzugsfihigen Kin-
derbetreuungskosten von 4 000 Euro je Kind auf 4 800 Euro je Kind erhoht.

Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 7 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 4 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am 1. Januar 2025 in
Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Die Regelung fiihrt zu jéhrlichen Steuermindereinnahmen von rund
185 Mio. Euro.

Erfiillungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 11

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Dateniibermittlung Behinderten-Pauschbetrag, Unter-
haltszahlungen
(Bundesrat Ziffer 23 und 27)

Zu Artikel 4 Nummer Sa — neu — (§ 33a Absatz 1 EStG), Artikel 5 Num-
mer 0 —neu — (§ 33b Absatz 7 EStG), Artikel 5a — neu — (§ 64 Absatz 3,
§ 65 Absatz 3a, § 84 Absatz 3g EStDV)

Anderung

1. In der Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 5 folgende Angabe
eingefiigt:

JArtikel 5a  Anderung der  Einkommensteuer-Durchfiihrungsverord-
nung*.

2. Nach Artikel 4 Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefiigt:
,5a. Nach § 33a Absatz 1 Satz 11 wird folgender Satz eingefiigt:

»Voraussetzung fiir den Abzug der Aufwendungen nach Satz 1 ist,
dass bei Geldzuwendungen die Zahlung der Unterhaltsleistungen
durch Uberweisung auf das Konto der unterhaltenen Person erfolgt
ist.* ¢

3.  Dem Artikel 5 Nummer 1 wird folgende Nummer 0 vorangestellt:
,0.  Dem § 33b Absatz 7 wird folgender Satz angefiigt:

»Dabei ist der Nachweis vorrangig durch elektronische Mitteilungs-
verfahren zu fiihren. ¢

4. Nach Artikel 5 wird folgender Artikel Sa eingefiigt:
,Artikel 5a

Anderung der Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung

Die Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBI. 1 S. 717), die zuletzt durch
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Artikel 9 des Gesetzes vom 27. Méarz 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 108) geédndert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

§ 64 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Fir den Nachweis der Zwangsldufigkeit von behinderungs-
bedingt entstandenen Aufwendungen und der Anspruchsvoraussetzun-
gen zur behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale ist § 65 anzu-
wenden.*

§ 65 Absatz 3a wird wie folgt gefasst:

»(3a) Die Beriicksichtigung des Behinderten-Pauschbetrags auf-
grund der nach § 152 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
festgestellten Behinderung setzt voraus, dass die fiir die Feststellung ei-
ner Behinderung zusténdige Stelle als mitteilungspflichtige Stelle ihre
Feststellungen zur Behinderung nach den Absétzen 1 und 2 auf Antrag
der Person, fiir die die Feststellungen getroffen werden (betroffene Per-
son), nach Maf3gabe des § 93¢ der Abgabenordnung an die fiir die Be-
steuerung der betroffenen Person zusténdige Finanzbehdrde iibermittelt
hat. Satz 1 gilt auch, wenn die Feststellung einer Behinderung nach den
Absitzen 1 und 2 gedndert wird. Abweichend von § 93¢ Absatz 1 Num-
mer 1 der Abgabenordnung hat die mitteilungspflichtige Stelle ihre
Feststellungen zur Behinderung nach den Absétzen 1 und 2 unverziig-
lich zu tibermitteln. Neben den nach § 93¢ Absatz 1 der Abgabenord-
nung zu libermittelnden Daten sind zusétzlich folgende Daten zu iiber-
mitteln:

1. der Grad der Behinderung

2. die Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale, die mit den
folgenden Merkzeichen gekennzeichnet sind:

a) G (erheblich gehbehindert),

b) aG (auBergewdhnlich gehbehindert),
¢) B (stindige Begleitung notwendig),
d) H (hilflos),

e) Bl (blind),

f)  TBI (taubblind),

3. das Datum des Eingangs des Antrags auf Feststellung einer Behin-
derung,

4. das Datum des Bescheides iiber die jeweilige Feststellung einer
Behinderung,

5. die Dauer der Giiltigkeit der jeweiligen Feststellung einer Behin-
derung nach Nummer 1 und 2.

Die betroffene Person hat der mitteilungspflichtigen Stelle zu diesem
Zweck ihre Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) mit-
zuteilen. Ist in Hértefdllen der mitteilungspflichtigen Stelle die Identi-
fikationsnummer nicht bekannt, kann sie diese beim Bundeszentralamt
fiir Steuern anfragen. In der Anfrage diirfen nur die in § 139b Absatz 3
der Abgabenordnung genannten Daten der betroffenen Person angege-
ben werden, die der mitteilungspflichtigen Stelle bekannt sind. Das
Bundeszentralamt fiir Steuern teilt der mitteilungspflichtigen Stelle die
Identifikationsnummer mit, sofern die iibermittelten Daten mit den nach
§ 139b Absatz3 der Abgabenordnung beim Bundeszentralamt fiir
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Steuern gespeicherten Daten iibereinstimmen. Die mitteilungspflichtige
Stelle darf die Identifikationsnummer nur verarbeiten, soweit dies fur
die Erfiillung der Ubermittlung erforderlich ist. § 72a Absatz 4, § 93¢
Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4 sowie § 203a der Abgabenordnung
finden keine Anwendung. Die betroffene Person kann ihren Antrag
nach Satz 1 gegeniiber der mitteilungspflichtigen Stelle mit Wirkung
fiir die Zukunft widerrufen; die mitteilungspflichtige Stelle hat dies der
fiir die Besteuerung der betroffenen Person zustindigen Finanzbehdrde
nach MafBigabe des § 93¢ der Abgabenordnung unter Angabe des Da-
tums des Eingangs des Widerrufs unverziiglich mitzuteilen. Ab dem
Veranlagungszeitraum, der dem Veranlagungszeitraum des Widerrufs
folgt, liegen die Voraussetzungen zur Beriicksichtigung des Behinder-
ten-Pauschbetrags nicht mehr vor.*

3. § 84 Absatz 3g wird wie folgt gefasst:

»(32) § 65 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 10 des Gesetzes
vom 2. Juni 2021 (BGBI. I S. 1259) ist erstmals fiir den Veranlagungs-
zeitraum 2021 anzuwenden. § 65 Absatz 3a ist erstmals zum 1. Januar
2026 anzuwenden. Vor diesem Zeitpunkt bereits ausgestellte Ausweise
nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch oder noch giiltige Bescheide
der nach § 152 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zustén-
digen Behorde werden weiter beriicksichtigt, es sei denn, die Feststel-
lungen @ndern sich vor Ablauf der Giiltigkeit. Mit der Anwendung von
§ 65 Absatz 3aist § 65 Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe a und Ab-
satz 2 Satz 1 nicht weiter anzuwenden mit Ausnahme fiir den Nachweis
der Zwangslaufigkeit von behinderungsbedingt entstandenen Aufwen-
dungen und der Anspruchsvoraussetzungen zur behinderungsbedingten
Fahrtkostenpauschale (§ 64 Absatz 3). Der Anwendungsbereich des
§ 65 Absatz 3 wird auf die Falle des § 65 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe b beschriinkt. § 65 Absatz 3 gilt weiterhin auch im Fall der Uber-
tragung des einem Kind zustehenden Behinderten-Pauschbetrags
(§ 33b Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes), wenn das Kind nicht nach einem
Steuergesetz steuerpflichtig ist (§ 32 Absatz 6 Satz 13 des Gesetzes).* ¢

5. In Artikel 45 Absatz 10 wird die Angabe ,,Artikel 5 durch die Angabe ,,Ar-
tikel 5, 5a, ersetzt.

Begriindung

Zur Inhaltsiibersicht

Die Inhaltsiibersicht wird redaktionell an den neu eingefiigten Artikel 5a (Ande-
rung der Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung) angepasst.

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer Sa — neu — (§ 33a Absatz 1 Satz 12 — neu -)

Mit der Neuregelung wird ein Abzug von Unterhaltsaufwendungen bei Zahlung
von Geldzuwendungen kiinftig nur durch Bankiiberweisung anerkannt. Derzeit
werden auch andere Zahlungswege zugelassen (z. B. Mitnahme von Bargeld bei
Familienheimfahrten). Die Neuregelung trdgt zur Verbesserung des Steuervoll-
zugs durch Steuervereinfachung und zum Abbau von Biirokratie bei. Auch soll
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durch die Regelung, einem Missbrauch bei den Steuervergiinstigungen vorge-
beugt werden.

Nachweiserleichterungen konnen nach allgemeinen Billigkeitsgrundsétzen bei
Vorliegen besonderer Verhéltnisse (etwa im Falle eines Krieges) im Wohnsitz-
staat der unterhaltenen Person aufgrund einer darauf beruhenden Verwaltungsre-
gelung gewdhrt werden.

Zu Artikel 5 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 0 — neu — (§ 33b Absatz 7 Satz 2 — neu -)

Aufgrund der Erméchtigung in § 33b Absatz 7 EStG ist § 65 EStDV zum Nach-
weis der Behinderung und des Pflegegrades ergangen. Durch die Anderung des
§ 33b Absatz 7 EStG kann der bisherige § 65 Absatz 3a EStDV praxisgerechter
gefasst werden, um das elektronische Verfahren zur Ubermittlung der Feststellun-
gen zur Behinderung zeitnah einfiihren zu kénnen.

Zu Artikel 5a — neu — (Anderung der Einkommensteuer-Durchfiihrungsver-
ordnung)

Der Nachweis einer Behinderung ist bislang durch Vorlage eines Feststellungs-
bescheids der nach § 152 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zustin-
digen Behorde oder durch Vorlage des Ausweises nach dem Neunten Buch Sozi-
algesetzbuch in Papierform zu erbringen (§ 65 Absatz 1 und 2 EStDV). Ab 1. Ja-
nuar 2026 setzt die Gewéhrung des Behinderten-Pauschbetrags (§ 33b Absatz 3
EStG) bei Neufeststellungen zwingend eine elektronische Dateniibermittlung der
fiir die Feststellung einer Behinderung zusténdigen Stelle (Versorgungsverwal-
tung) an die zustindige Finanzbehorde voraus. Dies gilt auch, wenn die Feststel-
lung einer Behinderung gedndert wird. Vor diesem Zeitpunkt bereits ausgestellte
und noch giiltige Ausweise/Bescheinigungen oder Bescheide in Papierform wer-
den jedoch weiter beriicksichtigt, es sei denn, die Feststellungen dndern sich vor
Ablauf der Giiltigkeit.

Zu Nummer 1 (§ 64 Absatz 3)

Fiir den Nachweis der Zwangslaufigkeit von behinderungsbedingt tatsdchlich ent-
standenen Aufwendungen (§ 33 Absatz 1 EStG) und der Anspruchsvoraussetzun-
gen fiir die Gewidhrung der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale (§ 33
Absatz 2a EStG) sind die Vorschriften des § 65 EStDV anzuwenden. Die Gewéh-
rung des Behinderten-Pauschbetrags (§ 33b Absatz 3 EStG) setzt kiinftig ein
elektronisches Ubermittlungsverfahren voraus (vgl. Begriindung zu § 65 Ab-
satz 3a EStDV).

Zu Nummer 2 (§ 65 Absatz 3a)

Die iibermittelnde Stelle hat neben den personenbezogenen Angaben (§ 93¢ Ab-
satz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢ AO) folgende Angaben zur Behinderung zu iiber-
mitteln

1. der Grad der Behinderung,

2. die Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale, die mit den folgenden
Merkzeichen gekennzeichnet sind:

a) G (erheblich gehbehindert),

b) aG (auBergewdhnlich gehbehindert),
c¢) B (stindige Begleitung notwendig),
d) H (hilflos),

e) Bl (blind),



f)  TBI (taubblind),
das Datum des Eingangs des Antrags auf Feststellung einer Behinderung,

4. das Datum des Bescheides iiber die jeweilige Feststellung einer Behinde-
rung,

5. die Dauer der Giiltigkeit der jeweiligen Feststellung einer Behinderung nach
Nummer 1 und 2 (ggf. ,,bis auf weiteres* oder ,,unbefristet™).

Die Ubermittlung soll unverziiglich erfolgen. In der Praxis heiBt das, dass mit
Abschluss des jeweiligen Feststellungsverfahrens und nach Bekanntgabe des
Feststellungsbescheids die elektronische Mitteilung durch die mitteilungspflich-
tige Stelle (Versorgungsverwaltung) moglichst zeitnah versendet werden sollte.
Dies stellt sicher, dass der Behinderten-Pauschbetrag auch unterjdhrig (z. B. im
Rahmen des LohnsteuerermaBigungsverfahrens oder bei Festsetzung von Voraus-
zahlungen) beriicksichtigt werden kann. Eine Ubermittlung hat auch dann zu er-
folgen, wenn gegen den Feststellungsbescheid ein Rechtsbehelf eingelegt wurde.

Antrag und Widerruf

Die Dateniibermittlung ist nur auf Antrag des Betroffenen zulédssig. Die betroffene
Person kann ihren Antrag gegeniiber der mitteilungspflichtigen Stelle mit Wir-
kung fiir die Zukunft widerrufen. Bei fehlendem Antrag oder bei Wirksamkeit des
Widerrufs liegen die Voraussetzungen fiir die Gewdhrung des Behinderten-
Pauschbetrags nicht mehr vor. Die betroffene Person muss im Rahmen ihrer An-
tragstellung tiber die Folgen eines fehlenden Einverstindnisses oder iiber den Wi-
derruf eines erteilten Einverstédndnisses aufgeklart werden.

Im Regelfall erfolgt durch die betroffene Person der Antrag auf Dateniibermitt-
lung im Rahmen der erstmaligen Feststellung oder Anderungsfeststellung. Aber
auch auBBerhalb eines Feststellungsverfahrens kann eine Dateniibermittlung bean-
tragt werden, z. B. wenn die betroffene Person zur Abgabe einer Steuererklarung
aufgefordert wird.

Angabe der Identifikationsnummer

Die betroffene Person hat der mitteilungspflichtigen Stelle zum Zwecke des Da-
tenabrufs ihre Identifikationsnummer (§ 139b AO) mitzuteilen. Ist der mittei-
lungspflichtigen Stelle die Identifikationsnummer nicht bekannt, kann sie diese
beim Bundeszentralamt fiir Steuern anfragen.

Zu Nummer 3 (§ 84 Absatz 3g)

Nach der zeitlichen Anwendungsregelung ist ab dem 1. Januar 2026 eine elektro-
nische Dateniibermittlung der fiir die Feststellung einer Behinderung zustdndigen
Stelle an die zustdndige Finanzbehorde zwingende Voraussetzung fiir die Gewéh-
rung des Behinderten-Pauschbetrags (§ 33b Absatz 3 EStG). Dies gilt auch, wenn
die Feststellung einer Behinderung geéndert wird. Vor diesem Zeitpunkt bereits
ausgestellte und noch giiltige Ausweise/Bescheinigungen (nach dem Neunten
Buch Sozialgesetzbuch) oder Bescheide in Papierform (der nach § 152 Absatz 1
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zustindigen Behorde) werden weiter be-
rlicksichtigt, es sei denn, die Feststellungen &dndern sich vor Ablauf der Gtiltigkeit.

Zu Artikel 45 Absatz 10 (Inkrafttreten)

Die Anderung des Absatz 10 stellt sicher, dass die Anderungen in Artikel 5a am
1. Januar 2026 in Kraft treten.



Inkrafttretenszeitpunkt

Artikel 4 tritt entsprechend der im Regierungsentwurf in Artikel 45 Absatz 7
vorgesehenen Inkrafttretensregelung am 1. Januar 2025 in Kraft. Die Ande-
rungen in Artikel 5 und Artikel 5a treten am 1. Januar 2026 in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen
[...]

Erfiillungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 12

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Steuerermifligung nach § 35a EStG
(Bundesrat Ziffer 24)

Zu Artikel 4 Nummer 5a - neu- (§ 35a Absatz 5 Satz 3 EStG)

Anderung

Nach Artikel 4 Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefligt:
,5a.  § 35a Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,Voraussetzung flir die Inanspruchnahme der SteuerermifBigungen nach
den Absitzen 2 und 3 ist, dass der Steuerpflichtige fiir die Aufwendungen
eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers
der Leistung erfolgt ist.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 5a — neu — (§ 35a Absatz 5 Satz 3)

Die Anderung zielt darauf ab, dass bei der Beriicksichtigung der SteuerermiBi-
gung fiir haushaltsnahe Beschiftigungsverhiltnisse, haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen einheitliche Anspruchsvoraussetzungen gelten.
Das heilit, Voraussetzung fiir alle v. g. SteuerermédfBigungen ist nach § 35a Ab-
satz 5 Satz 3 EStG der Erhalt einer Rechnung und die Zahlung auf das Konto des
Leistungserbringers. Nach Auffassung des BFH (BFH-Urteil vom 12. April 2022,
VIR 2/20) ging dies aus dem bisherigen Wortlaut des § 35a Absatz 5 Satz 3 EStG
im Hinblick auf Pflege- und Betreuungsleistungen nicht eindeutig hervor.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderung tritt entsprechend der in Artikel 45 Absatz 7 des Regierungsent-
wurfs fiir Artikel 4 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am 1. Januar 2025 in
Kraft.



Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiillungsaufwand

Die Regelung verursacht keinen Erfiillungsaufwand.



Umdruck Nr. 13

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Maschinelles Anfrageverfahren zur Abfrage der steuerli-

chen Identifikationsnummer

Zur Inhaltsiibersicht, zu Artikel 5a — neu - (§ 22a Absatz 2 Satz 10 und
12 — neu - EStG) und Artikel 45 Absatz 1 und 11 — neu — (Inkrafttreten)

Anderung

1. In der Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 5 die folgende An-
gabe eingefiigt:

,Artikel 5a Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes.

2. Nach Artikel 5 wird folgender Artikel 5a eingefiigt:

,Artikel 5a
Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

§ 22a Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Arti-

kel 5 dieses Gesetzes gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

Satz 10 wird wie folgt gefasst:

,Die Sitze 2 bis 9 gelten ab dem 1. Januar 2027 fiir die mitteilungs-
pflichtige Stelle nach Absatz 1 mit der Magabe, dass diese ohne eine
vorherige Aufforderung an den Versicherten oder den Kunden deren
Identifikationsnummer zur Durchfithrung des Renteniibersichtsgeset-
zes bereits vor dem Leistungsbezug erheben konnen; in diesen Féllen
teilt das Bundeszentralamt fiir Steuern der mitteilungspflichtigen Stelle
auf deren Anfrage die Identifikationsnummer des Versicherten oder des
Kunden nur mit, wenn die von der anfragenden Stelle iibermittelten Da-
ten mit den nach § 139b Absatz 3 der Abgabenordnung beim Bundes-
zentralamt fiir Steuern gespeicherten Daten im maschinellen Datenab-
gleich tibereinstimmen.*

Folgender Satz wird angefiigt:
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,Vor einer Anfrage nach Satz 2 kann die mitteilungspflichtige Stelle
abweichend von Satz 1 und 2 ohne eine vorherige Aufforderung an den
Leistungsempfanger dessen Identifikationsnummer beim Bundeszent-
ralamt fiir Steuern anfordern; das Bundeszentralamt fiir Steuern teilt in
diesem Fall die Identifikationsnummer nur mit, wenn die von der mit-
teilungspflichtigen Stelle ibermittelten Daten mit den nach § 139b Ab-
satz 3 der Abgabenordnung beim Bundeszentralamt fiir Steuern gespei-
cherten Daten im maschinellen Datenabgleich iibereinstimmen.* ¢

3. Artikel 45 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,,2 bis 9“ durch die Angabe ,,2 bis 11
ersetzt.

b) Folgender Absatz wird angefiigt:
,»(11) Artikel 5a tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Begrindung

Zur Inhaltsiibersicht

Es handelt sich um eine Folgeénderung aus der Einfligung des neuen Artikels
Sa.

Zu Artikel 5a — neu - (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
§.22a Absatz 2 Satz 10 und 12 — neu -

Allgemein

Die Finanzverwaltung nutzt aus Griinden der Arbeitsokonomie und zur Gewéahr-
leistung einer gleichmiBigen Besteuerung vielfach automatisierte Verfahren.
Dazu gehort beispielsweise das Rentenbezugsmitteilungsverfahren, mit dem die
die Altersleistung auszahlenden Stellen (z. B. die Trager der gesetzlichen Renten-
versicherung) der Finanzverwaltung die von ihnen ausgezahlten Leistungen (z. B.
Rentenzahlungen) sowie deren Empfénger mitteilen. Zur eineindeutigen Identifi-
kation des Leistungsempféngers setzt das Rentenbezugsmitteilungsverfahren auf
der steuerlichen Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung (AO)
auf. D. h., die Dateniibermittlung erfolgt unter Angabe der Identifikationsnummer
des Leistungsempfangers. Gleiches gilt beispielsweise auch flir die mit diesem
Gesetz eingefiihrte zukiinftige Dateniibermittlung von Altersvorsorgeaufwendun-
gen sowie von Beitrdgen zu Basisrentenvertridgen oder zur Basiskranken- und ge-
setzlichen Pflegeversicherung an die Finanzverwaltung. Die mitteilungspflichtige
Stelle muss deshalb die Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen kennen. Sie
muss sie sich im Vorfeld beschaffen kénnen. Dies geschieht in vielen Fillen durch
das sog. maschinelle Anfrageverfahren nach § 22a Absatz 2 EStG (MAV) zur Ab-
frage der steuerlichen Identifikationsnummer beim Bundeszentralamt fiir Steuern.

Bisher war vorgesehen, dass die mitteilungspflichtige Stelle zunéchst die Identi-
fikationsnummer unmittelbar beim Steuerpflichtigen anforderte (z. B. im Rahmen
der Antragstellung). Nur wenn der Steuerpflichtige seine Identifikationsnummer
trotz dieser Anforderung nicht oder nicht richtig mitgeteilt hatte, konnte die Iden-
tifikationsnummer beim Bundeszentralamt fiir Steuern mit dem maschinellen An-
frageverfahren abgefragt werden. Diese Vorgehensweise beruhte auf dem
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Ersterhebungsgrundsatz, der allerdings weder in der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) noch in der Abgabenordnung als allgemeiner Grundsatz geregelt
ist (nur fiir Sozialdaten ergibt sich eine entsprechende Regelung aus § 67a Ab-
satz 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch - SGB X -).

Nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe ¢ i. V. m. Absatz3 DSGVO diirfen Daten
vom Verantwortlichen verarbeitet werden, wenn sie zur Erfiillung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich sind. Die Rechtsgrundlage hierfiir muss durch das
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unter-
liegt, festgelegt sein. Die mitteilungspflichtigen Stellen haben nach § 139b AO
bereits nach geltendem Recht eine Verarbeitungsbefugnis fiir die steuerliche Iden-
tifikationsnummer, um ihre Mitteilungen liber ausgezahlte Altersleistungen an die
Finanzbehdrden ,,zielgenau® vornehmen zu kénnen. Durch die Anderung des
§ 22a Absatz 2 EStG wird nun eine ,,vorzeitige* Abrufbefugnis fiir diese Stellen
geschaffen, sofern die Erhebung der Identifikationsnummer zur Durchfiihrung
des Renteniibersichtsgesetzes erforderlich ist. Diese Verfahrensweise liegt auch
im Interesse der jeweils betroffenen Person. Um den Arbeitsaufwand auch beim
Bundeszentralamt fiir Steuern in einem vertretbaren Rahmen zu halten, werden
die Daten der anfragenden Stelle mit den Daten der Datenbank beim Bundeszent-
ralamt fiir Steuern ausschliefSlich in einem vollmaschinellen Verfahren abgegli-
chen. Bei einer Ubereinstimmung erhilt die anfragende Stelle die Identifikations-
nummer des Steuerpflichtigen. Sofern die Daten keine Ubereinstimmung aufwei-
sen, wird der anfragenden Stelle ein Datensatz iibermittelt, dem zu entnehmen ist,
dass eine Identifikationsnummer nicht ermittelt werden konnte.

Fiir die weiteren Anfrageverfahren, die nicht zur Durchfiihrung des Renteniiber-
sichtsgesetzes erfolgen, beispielsweise im Rahmen des Rentenbezugsmitteilungs-
verfahrens, stellt die Finanzverwaltung kiinftig in einer ersten Stufe ebenfalls ein
vollautomatisches Abfrageverfahren zur Verfiigung. Ist dieses nicht erfolgreich,
muss die mitteilungspflichtige Stelle einen Abfrageversuch beim Leistungsemp-
fanger vorgenommen haben, bevor sie eine Abfrage mit handischer Bearbeitung
beim Bundeszentralamt fiir Steuern initiieren kann. Diese erneute Anfrage beim
Bundeszentralamt fiir Steuern mit einer personellen Aufklarung ist wie bisher erst
zuldssig, wenn zuvor eine Aufforderung der mitteilungspflichtigen Stelle beim
Steuerpflichtigen, beispielsweise im Rahmen der Antragstellung, ergebnislos ver-
lief. Durch dieses Verfahren werden die Interessen der mitteilungspflichtigen
Stellen, der betroffenen Personen und der Finanzverwaltung bestmdglich in Ein-
klang gebracht. So wird ein unverhiltnismaBig hoher Aufwand fiir die Erhebung
der Identifikationsnummer vermieden.

Zu Nummer 1
§ 22a Absatz 2 Satz 10

Um biirokratische Belastungen sowohl bei den Versicherten bzw. Kundinnen und
Kunden als auch bei den mitteilungspflichtigen Stellen im Sinne des § 22a Ab-
satz 1 EStG zu vermeiden, ist fiir die Erhebung der Identifikationsnummer von
Versicherten bzw. Kundinnen und Kunden zur Durchfiihrung der Digitalen Ren-
teniibersicht bereits ein vollmaschinelles Erhebungsverfahren nach § 22a Ab-
satz 2 Satz 10 EStG vorgesehen. Mit den Anderungen entfillt auch in dieser An-
frageart der Grundsatz der Ersterhebung.

Zu Nummer 2
§ 22a Absatz 2 Satz 12 — neu -

Dem bisherigen Anfrageverfahren - mit personeller Aussteuerung beim Bundes-
zentralamt fiir Steuern, sofern keine Ubereinstimmung der Daten vorliegt - wird
ein vollmaschinelles Verfahren vorgeschaltet. Dieses kann bereits ohne vorherige
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Aufforderung an den Steuerpflichtigen genutzt werden. Erfolgte bereits eine Auf-
forderung an den Steuerpflichtigen (z. B. mit dem Versicherungs- oder Vertrags-
abschluss oder bei Beantragung einer Leistung) und fiihrte diese nicht zum Erfolg,
kann unmittelbar die Abfrage nach § 22a Absatz 2 Satz 2 ff. EStG erfolgen.

Zu Artikel 45 Absatz 1 und 11 — neu - (Inkrafttreten)

Die Anderungen treten am 1. Januar 2027 in Kraft. Damit wird dem Bundeszent-
ralamt fiir Steuern ausreichend Zeit fiir eine technische Umsetzung eingerdumt.

Finanzielle Auswirkungen
Keine.

Erfiilllungsaufwand

Es ergibt sich durch die Neuregelung kein Personalmehrbedarf beim Bundeszent-
ralamt fiir Steuern.

Auf Seiten der Zentralen Zulagenstelle fiir Altersvermdgen entsteht fiir die Erwei-
terung des maschinellen Verfahrens um eine neue Anfrageart im Haushalts-
jahr 2026 ein einmaliger Aufwand, der dort mit 75 PT (=ca. 60 000 Euro) ange-
geben wird, und im Wege der Verwaltungskostenerstattung durch das Bundes-
zentralamt fiir Steuern getragen werden muss. Beim ITZBund entsteht im Haus-
haltsjahr 2025 ein einmaliger Aufwand von 300 000 Euro sowie in den Folgejah-
ren ein laufender Aufwand von jahrlich 30 000 Euro.



Umdruck Nr. 14

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Streichung der Korperschaft- und Gewerbesteuerbefrei-
ung der Niedersichsischen Gesellschaft fiir 6ffentliche
Finanzierungen mit beschriinkter Haftung
(Bundesrat Ziffern 29 und 36)

Zu Artikel 6 Nummer 2 und Artikel 7 Nummer 0 — neu — (§ 5 Absatz 1
Nummer 2 — neu — KStG, § 3 Nummer 2 — neu — GewStG)

Anderung

1. Artikel 6 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
, 2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a)  In Nummer 2 werden die Worter ,,die Niedersachsische Gesell-
schaft fiir 6ffentliche Finanzierungen mit beschrénkter Haftung,*
gestrichen.

b)  In Nummer 10 Satz 3 wird die Angabe ,,Nummer 20a* durch die
Angabe ,,Nummer 20b* ersetzt.*

2. In Artikel 7 wird der Nummer 1 folgende Nummer 0 vorangestellt:

,0.  In § 3 Nummer 2 werden die Worter ,,die Niedersachsische Gesell-
schaft fiir 6ffentliche Finanzierungen mit beschrankter Haftung,” ge-
strichen.

Begriindung

Zu Artikel 6 (Anderung des Kérperschaftsteuergesetzes)
Zu Nummer 2 (§ 5)
Zu Buchstabe a — neu — (§ 5 Absatz 1 Nummer 2)
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Die Niedersichsische Gesellschaft fiir 6ffentliche Finanzierungen mit be-
schriankter Haftung ist laut Handelsregisterauszug im Jahr 2005 geldscht wor-
den.

Zu Buchstabe b — neu — (§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3)

Der neue Buchstabe b iibernimmt inhaltlich unveréndert die im Regierungsent-
wurf in Artikel 6 Nummer 2 vorgesehene Anderung des § 5 Absatz 1 Nummer 10
Satz 3 KStG.

Zu Artikel 7 (Anderung des Gewerbesteuergesetzes)
Zu Nummer 0 — neu — (§ 3 Nummer 2)

Die Niedersédchsische Gesellschaft fiir 6ffentliche Finanzierungen mit beschrank-
ter Haftung ist laut Handelsregisterauszug im Jahr 2005 geloscht worden.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regie-
rungsentwurfs fiir Artikel 6 und 7 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am
Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 15

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Bruttomethode fiir Investmentertrige bei der korper-
schaftsteuerlichen Organschaft
(Bundesrat Ziffer 31)

Zu Artikel 6 Nummer 3a — neu — und 8 Buchstabe bl — neu — (§ 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2a und § 34 Absatz 6g Satz 2 — neu — KStG)

Anderung

Artikel 6 wird wie folgt gedndert:
1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a eingefiigt:
,3a. § 15 Satz 1 Nummer 2a wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,,Absatz 2 bis 4 durch die Angabe
,,Absatz 2 bis 4a“ ersetzt.

b) In Satz 5 wird nach den Wortern ,,§ 20 Absatz 1 Satz 4 die An-
gabe ,,oder Satz 5 eingefiigt.

2. Nach Nummer 8 Buchstabe b wird folgender Buchstabe b1 eingefiigt:
,b1) Dem Absatz 6g wird folgender Satz angefiigt:

»$ 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 5 in der Fassung des Artikels 6 des Ge-
setzes vom ... (BGBL I Nr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und
Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist auf alle offenen
Falle anzuwenden.*

Begriindung

Zu Artikel 6 (Anderung des Korperschaftsteuergesetzes)
Zu Nummer 3a — neu — (§ 15 Satz 1 Nummer 2a)

Zu Buchstabe a (§ 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 1)
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Es handelt sich um eine Folgeéinderung zur Anderung nach Artikel 8 Nummer 5.
Danach tritt zur Nachweismoglichkeit des Anlegers (§ 20 Absatz 4 InvStG) die
Nachweismoglichkeit des Finanzamts (§ 20 Absatz 4a — neu — InvStG) hinzu.

§ 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 1 KStG wird daher um einen Verweis auf § 20 Ab-
satz 4a — neu —InvStG ergéinzt.

Zu Buchstabe b (§ 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 5)

Durch die Ergidnzung des Verweises auf § 20 Absatz 1 Satz 5 InvStG wird klar-
gestellt, dass die in § 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 5 KStG geregelte Ausnahme von
der Bruttomethode auch dann gilt, wenn die Organgesellschaft ein Pensionsfonds
ist. Dies folgt zwar bereits aus § 20 Absatz 1 Satz 5 InvStG, wonach § 20 Absatz 1
Satz 4 Nummer 1 InvStG, auf den § 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 5 KStG verweist,
bei Pensionsfonds entsprechend gilt. Die Klarstellung stellt jedoch sicher, dass
Pensionsfonds nicht auf Grundlage eines anderen Regelungsverstindnisses ent-
gegen § 20 Absatz 1 Satz 5 InvStG und damit systemwidrig eine hohere Akti-
enteilfreistellung von bis zu 80 Prozent beanspruchen (wenn der Organtriger eine
Kapitalgesellschaft ist, auf die § 20 Absatz 1 Satz 4 InvStG keine Anwendung
findet) als Lebens- und Krankenversicherungsunternechmen, deren Investmenter-
trige aus Aktienfonds unter der Voraussetzung des § 20 Absatz 1 Satz 4 Num-
mer 1 InvStG aufgrund der Ausnahme von der Bruttomethode in § 15 Satz 1
Nummer 2a Satz 5 KStG nur zu 30 Prozent teilfreigestellt sind.

Zu Nummer 8 (§ 34)
Zu Buchstabe b1 — neu — (§ 34 Absatz 6g Satz 2 — neu —)

Die Anderung des § 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 5 KStG ist auf alle offenen Fiille,
auf die § 20 Absatz 1 Satz 5 InvStG Anwendung findet, anzuwenden.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regie-
rungsentwurfs flir Artikel 6 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach
der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine, da es sich bei der Anderung um eine Klarstellung handelt.

Erfiilllungsaufwand

Keiner, da es sich bei der Anderung um eine Klarstellung handelt.



Umdruck Nr. 16

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Aufhebung des § 29 Absatz 6 Satz 2 KStG
(Bundesrat Ziffer 33)

Zu Artikel 6 Nummer 5 (§ 29 Absatz 6 Satz 2 — aufgehoben — KStG)

Anderung

Artikel 6 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
,5. § 29 Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben.*

Begriindung

Zu Artikel 6 (Anderung des Korperschaftsteuergesetzes)
Zu Nummer 5 (§ 29 Absatz 6 Satz 2 — aufgehoben -)

Nach § 29 Absatz 6 Satz 2 KStG sind auf grenziiberschreitende Umwandlungen,
bei denen fiir die iibertragende Korperschaft oder Personenvereinigung bislang
kein Einlagekonto festzustellen war (Hereinumwandlungen), die Regelungen zur
Einlagenriickgewahr nach § 27 Absatz 8 KStG entsprechend anzuwenden.

Danach ist der Bestand der nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen zum
Zeitpunkt des Vermogensiibergangs bei der tibertragenden Korperschaft oder Per-
sonenvereinigung gesondert festzustellen.

Mit Authebung des § 29 Absatz 6 Satz 2 KStG entfillt zukiinftig das Verfahren
zur gesonderten Feststellung des Bestands der nicht in das Nennkapital geleisteten
Einlagen bei der iibertragenden Korperschaft oder Personenvereinigung, sodass
insoweit ein Gleichlauf mit der kiinftig entfallenden Anfangsbestandsfeststellung
des steuerlichen Einlagekontos in Umwandlungsfillen zur Neugriindung (vgl.
§ 27 Absatz 2 Satz 3 KStG-E i. d. F. des Artikels 6 Nummer 4 Buchstabe a, Dop-
pelbuchstabe aa) erzielt wird. Der Zugang der nicht in das Nennkapital geleisteten
Einlagen der tlibertragenden Korperschaft oder Personenvereinigung zum steuer-
lichen Einlagekonto der iibernehmenden Korperschaft richtet sich unveridndert
nach § 29 Absatz 6 Satz 1 i. V. m. § 29 Absatz 2 und 3 KStG. Der iibergehende



S,

Bestand im Sinne des § 29 Absatz 6 Satz 1 KStG ist in entsprechender Anwen-
dung des § 27 Absatz 1 bis 5 KStG sowie § 29 Absatz 1 i. V. mit § 28 Absatz 2
Satz 1 KStG zu ermitteln.

Der Bestand des steuerlichen Einlagekontos der iibernehmenden Korperschaft er-
hoht sich nach Mafigabe des § 29 Absatz 2 bzw. 3 KStG in Umwandlungsfillen
zum Schluss des Wirtschaftsjahrs, in das der steuerliche Ubertragungsstichtag
fallt (vgl. Rn. K.09 des Umwandlungssteuererlasses (UmwStE)). Dies gilt auch
fiir die bisher von § 27 Absatz 2 Satz 3 KStG erfassten Umwandlungen zur Neu-
griindung (vgl. Rn. 02.11 UmwStE). Die Gesetzesbegriindung zu § 27 Absatz 2
Satz 3 KStG-E ist diesbeziiglich dahingehend zu verstehen, dass das ,,erste Wirt-
schaftsjahr, in dem der iibergehende Einlagekontobestand noch nicht fiir eine
Leistungsverrechnung nach § 27 Absatz 1 Satz 3 KStG zur Verfiigung steht, das
Wirtschaftsjahr ist, in das der steuerliche Ubertragungsstichtag fillt.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 6 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiillungsaufwand

Geringfligiger, nicht bezifferbarer negativer Erfiillungsaufwand.



Umdruck Nr. 17

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Anwendungsregelung zu § 27 Absatz 6 Satz 3 — neu —
KStG
(Bundesrat Ziffer 34)

Zu Artikel 6 Nummer 8 Buchstabe ¢ (§ 34 Absatz 6e Satz 5 KStG)

Anderung

Artikel 6 Nummer 8 Buchstabe ¢ wird wie folgt gefasst:
,¢) Absatz 6e Satz 5 wird wie folgt gefasst:

.9 14 Absatz 4 sowie § 27 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 6 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBI. I S. 2050) und § 27 Ab-
satz 6 Satz 3 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom ... (BGBL. ...
I Nr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden
Anderungsgesetzes] sind erstmals auf Minder- und Mehrabfiihrungen anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2021 erfolgen.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 6 (Anderung des Kérperschaftsteuergesetzes)
Zu Nummer 8 (§ 34)
Zu Buchstabe c (§ 34 Absatz 6e Satz 5)

Laut Begriindung des Regierungsentwurfs zu § 34 Absatz 9a —neu — KStG ist
§ 27 Absatz 6 Satz 3 — neu — KStG auf alle Minder- und Mehrabfiihrungen anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2021 erfolgen. Dadurch wird eine zeitliche
Korrespondenz mit dem Wechsel zur Einlagelosung (Gesetz zur Modernisierung
des Korperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021, BGBL I S. 2050) hergestellt.
Daher ist es folgerichtig, die Anwendungsregelung zu § 27 Absatz 6 Satz 3
—neu — KStG bei der Anwendungsregelung zur Einlagelosung in § 34 Absatz 6e
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Satz 5 KStG zu verorten. Dies hat zudem den Vorteil, dass auf den bisher notwen-
digen Verweis auf § 34 Absatz 6e Satz 6 KStG verzichtet werden kann.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 6 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine, da nur redaktionelle Anderung.

Erfiillungsaufwand

Keiner, da nur redaktionelle Anderung.



Umdruck Nr. 18

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Erginzung zur Verrechnung von unbelasteten positiven
mit negativen belasteten Teilen des verwendbaren Eigen-
kapitals
(Bundesrat Ziffer 35)

Zu Artikel 6 Nummer 8 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb (§ 36 Absatz 6
in § 34 Absatz 11 KStG)

Anderung

In Artikel 6 Nummer 8 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb wird Absatz 6 wie folgt
gefasst:

,»(0) Ist einer der belasteten Teilbetrige negativ, mindert dieser vorrangig
den nach Anwendung des Absatzes 5 verbleibenden positiven Teilbetrag im Sinne
des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBL. I S. 1034); ein dariiber hinausgehender Negativbetrag min-
dert den positiven zusammengefassten Teilbetrag nach Absatz 5 Satz 1. Ein nach
Anwendung des Satzes 1 verbleibender negativer belasteter Teilbetrag ist vorbe-
haltlich des Satzes 3 mit den positiven belasteten Teilbetrdgen in der Reihenfolge
zu verrechnen, in der ihre Belastung zunimmt. Die Verrechnung nach Satz 2 un-
terbleibt bis zur Hohe eines positiven Bestands des Teilbetrags des § 30 Absatz 2
Nummer 4 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBI. I
S. 1034) nach Anwendung des Absatzes 2 abziiglich des Betrags, um den sich der
Verrechnungsbetrag in den Féllen des Absatzes 4 Satz 2 vermindert hat.*

Begriindung

Zu Artikel 6 (Anderung des Korperschaftsteuergesetzes)
Zu Nummer 8 (§ 34)

Zu Buchstabe d (§ 36 in § 34 Absatz 11)

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 36 Absatz 6 in § 34 Absatz 11)
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Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. November 2022 —
2 BVR 1424/15 — unterfillt das unter dem korperschaftsteuerrechtlichen Anrech-
nungsverfahren angesammelte, in EK 45 und EK 40 (mit 45 bzw. 40 % Korper-
schaftsteuer belastetes Eigenkapital) enthaltene Korperschaftsteuerminderungs-
potenzial (der Unterschied zwischen der nominalen Steuerbelastung von 45 %
bzw. 40 % und der bei Ausschiittung herzustellenden Ausschiittungsbelastung
von 30 %) in dem Umfang, in dem es im Zeitpunkt des Systemwechsels vom
Anrechnungs- zum Halbeinkiinfteverfahren realisierbar war, dem Schutzbereich
von Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 GG. Inwieweit das Korperschaftsteuerminde-
rungspotenzial realisierbar war, ist unter der Annahme einer fiktiven Gewinnaus-
schiittung zu ermitteln.

Nach der bisherigen Ubergangsregelung des § 36 Absatz 4 KStG (i.d.F. von § 34
Abs. 13fKStG i.d.F. des JStG 2010) sind, wenn die Summe der unbelasteten Teil-
betrdge EK 01 — 03 negativ ist, diese Teilbetrdge zundchst untereinander und da-
nach mit den mit Korperschaftsteuer belasteten Teilbetrdgen in der Reihenfolge
zu verrechnen, in der ihre Belastung zunimmt (EK 30, 40, 45). Hierdurch kann es
dazu kommen, dass Betrdge des EK 40 oder EK 45 durch Verrechnung vermindert
werden und das enthaltene Korperschaftsteuerminderungspotenzial ebenfalls un-
tergeht. Dies hat das Bundesverfassungsgericht insoweit als nicht gerechtfertigt
angesehen, als positive Betrdge von EK 04 nicht in die Verrechnung der unbelas-
teten Teilbetrage (dies sind EK 01 — 04) einbezogen werden.

Die nach dem Regierungsentwurf vorgesehene Regelung orientiert sich an der
bisherigen Gesetzessystematik der Ubergangsregelungen vom Anrechnungs- zum
Halbeinkiinfteverfahren und beriicksichtigt gemaf der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zusétzlich vorhandenes positives EK 04. Danach sind unbe-
lastete Teilbetrdge zuerst untereinander zu verrechnen und danach mit den mit
Korperschaftsteuer belasteten Teilbetrdgen in der Reihenfolge zu verrechnen, in
der ihre Belastung zunimmt. Die im Regierungsentwurf vorgesehene Regelung
beriicksichtigt somit die vom Bundesverfassungsgericht entschiedene Konstella-
tion, wonach ein negativer Teilbetrag von EK 01 — 03 zuerst mit einem positiven
EK 04 auszugleichen ist und erst danach mit einem positiven Betrag an belasteten
Eigenkapital.

Daneben sind nach der bisherigen Ubergangsregelung des § 36 Absatz 6 KStG
(i.d.F. von § 34 Absatz 13f KStG i.d.F. des JStG 2010), wenn einer der belasteten
Teilbetrage (EK 30, 40, 45) negativ ist, diese Teilbetrige zunédchst untereinander
in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Belastung zunimmt. Da das EK 30
nach den Regelungen des Anrechnungsverfahrens nur einen Positiv- oder Nullbe-
stand haben konnte, ist nach dem bisherigen Recht im Fall eines negativen EK 40
eine Realisierung des im EK 45 enthaltenen Kdrperschaftsteuerminderungspoten-
zials nur insoweit moglich, als das EK 45 nicht mit negativem EK 40 zu verrech-
nen ist.

Nach den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Rechtsgrundsétzen wire
im Fall eines negativen EK 40 nicht nur ein positiver Bestand des EK 04, sondern
auch ein positiver Bestand des EK 01 — 03 fiir einen Ausgleich des negativen EK
40 zu beriicksichtigen, um das im EK 45 enthaltene Korperschaftsteuerminde-
rungspotenzial zu erhalten.

Auch wenn es sich im Hinblick auf die noch offenen Fille um eine Ausnahme-
konstellation handeln diirfte, konnte es im Einzelfall weiterhin dazu kommen,
dass das bisherige Minderungspotenzial dann nicht in vollem Umfang erhalten
bleibt, wenn neben positivem EK 45 negatives EK 40 und gleichzeitig positives
EK 01 — 03, jedoch nicht in ausreichendem Umfang positives EK 04 vorhanden
ist. In diesem Fall sollte neben dem positiven EK 04 auch das positive EK 01 —
03 zur Verrechnung mit dem negativen EK 40 herangezogen werden, um das im
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EK 45 enthaltene Korperschaftsteuerminderungspotenzial zu erhalten. Diese
Konstellation wird durch die vom Bundesrat vorgeschlagene Ergdnzung der Re-
gelung beriicksichtigt. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht sich zu dieser
Fallkonstellation in den zugrundeliegenden Verfahren nicht duflern musste, sollte
aufgrund der vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Rechtsgrundsétze auch
diese Fallkonstellation von der Neuregelung abgedeckt werden, um insoweit
Rechtsklarheit zu schaffen.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 6 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 19

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Anpassung der einfachen gewerbesteuerlichen Grundbe-
sitzkiirzung in Folge eigener Grundsteuerregelungen der
Linder
(Bundesrat Ziffer 38)

Zur Inhaltsiibersicht, zu Artikel 7 und 7a — neu — (§ 9 Nummer 1 Satz 1
und § 36 Absatz 4b Satz 1 — neu — GewStG, § 20 Absatz 2 — aufgeho-
ben — und § 36 Satz 2 — neu — GewStDV)

Anderung

1. In der Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 7 die folgende An-
gabe eingefligt:

,Artikel 7a  Anderung der Gewerbesteuer-Durchfiihrungsverordnung®.
2. Artikel 7 wird wie folgt geéndert:
a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefiigt:
,la.  § 9 Nummer 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»die im Erhebungszeitraum als Betriebsausgabe erfasste Grund-
steuer fiir zum Betriebsvermdgen des Unternehmers gehérenden
Grundbesitz.* ¢

b) Nach Nummer 4 Buchstabe a wird folgender Buchstabe al eingefiigt:
,al) Dem Absatz 4b wird folgender Satz vorangestellt:

»$ 9 Nummer 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes
vom ... (BGBI. ... INr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und
Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist erstmals fiir
den Erhebungszeitraum 2025 anzuwenden.*

3. Nach Artikel 7 wird folgender Artikel 7a eingefiigt:



,Artikel 7a
Anderung der Gewerbesteuer-Durchfiihrungsverordnung

Die Gewerbesteuer-Durchfithrungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBI. I S. 4180), die zuletzt durch
Artikel 34 Absatz 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 1
Nr. 411) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 20 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung ,,(1)* gestrichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.

2.  Dem § 36 wird folgender Satz angefiigt:

,»3 20 Absatz 2 in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Okto-
ber 2002 (BGBI. I S. 4180) ist letztmalig fiir den Erhebungszeitraum
2024 anzuwenden.* ¢

Begriindung

Zur Inhaltsiibersicht

Die Inhaltsiibersicht wird redaktionell an den neu eingefiigten Artikel 7a (Ande-
rung der Gewerbesteuer-Durchfithrungsverordnung) angepasst.

Zu Artikel 7 (Anderung des Gewerbesteuergesetzes)
Zu Nummer 1a — neu — (§ 9 Nummer 1 Satz 1)

Bis einschliellich Erhebungszeitraum 2024 kniipft die Kiirzung nach § 9 Num-
mer 1 Satz 1 GewStDV an den Einheitswert an, ab dem Erhebungszeitraum 2025
aufgrund der Grundsteuerreform (Artikel 10 des Grundsteuer-Reformgesetzes
vom 26. November 2019, BGBI. I S. 1794) an den neuen Grundsteuerwert. Statt
des bisherigen Einheitswerts-Multiplikators von 1,2 Prozent sollte nach der ab
2025 geltenden Rechtslage ein Grundsteuerwert-Multiplikator von 0,11 Prozent
gelten. Dabei wurde die Absenkung des Multiplikators spiegelbildlich zu dem
prognostizierten Anstieg der Grundsteuerwerte gegeniiber den Einheitswerten
vorgenommen.

Damit wiirde ab dem Erhebungszeitraum 2025 der Gewerbeertrag nur hinsichtlich
eigenbetrieblicher Grundstiicke gekiirzt, fiir die ein Grundsteuerwert fiir Zwecke
der ab 2025 reformierten Grundsteuer vorliegt. Dies trife zum Beispiel zu fiir ei-
genbetrieblichen Grundbesitz in Landern, die das Bundesmodell zur Grundsteuer
anwenden.

Fiir Grundstiicke in Lédndern mit eigenen Landesgrundsteuergesetzen (Artikel 72
Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 und 125b Absatz 3 GG), die keinen Grundsteuerwert
als AusgangsgroBe fiir die Grundsteuerermittlung vorsehen, liefe § 9 Nummer 1
Satz 1 GewStG in der derzeitigen ab 2025 giiltigen Fassung demgegeniiber ins
Leere.
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Um dies zu vermeiden, wird § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStDV mit Wirkung ab
dem Erhebungszeitraum 2025 dahingehend geédndert, dass die gewerbesteuerliche
Kiirzung kiinftig nicht — wie bisher geregelt — an den Grundsteuerwert ankniipft,
sondern an die tatsdchlich im Erhebungszeitraum als Betriebsausgabe erfasste
Grundsteuer fiir den zum Betriebsvermogen des Unternehmers gehorenden
Grundbesitz. Die gewerbesteuerlichen Kiirzungsbetrige ergeben sich demnach
kiinftig in Abhéngigkeit von den konkreten Grundsteuerzahlungen der Betriebe.

Die Anderung stellt somit sicher, dass die Kiirzungsnorm des § 9 Nummer 1
Satz 1 GewStDV auch ab dem Erhebungszeitraum 2025 fiir alle betroffenen Nor-
madressaten im gesamten Bundesgebiet Anwendung findet. Darauf, ob fiir Zwe-
cke der Grundsteuer das Bundesmodell oder ein abweichendes Landesmodell an-
zuwenden ist, kommt es fiir Zwecke der gewerbesteuerlichen Kiirzung kiinftig
nicht an. Denn mit der Ankniipfung an die Grundsteuerzahlung selbst liegt kiinftig
ein bundesweit einheitlicher Bezugspunkt fiir die Kiirzungsbetrige gemill § 9
Nummer 1 Satz 1 GewStDV vor.

Die mit der Anderung durch die Grundsteuerreform verfolgte Zielsetzung einer
weitgehenden fiskalischen Aufkommensneutralitét bleibt hierbei weiterhin ge-
wahrt.

Zu Nummer 4 (§ 36)
Zu Buchstabe al — neu — (§ 36 Absatz 4b Satz 1 — neu -)

Die Anwendungsregelung stellt sicher, dass die Neuregelung zur einfachen
Grundbesitzkiirzung erstmals ab dem Erhebungszeitraum 2025 anzuwenden ist.

Zu Artikel 7a — neu — (Anderung der Gewerbesteuer-Durchfiihrungs-
verordnung)

Zu Nummer 1 (§ 20)

Zu Buchstabe a (§ 20 Absatz 1)

Absatz 1 wird redaktionell an die Authebung des Absatzes 2 angepasst.
Zu Buchstabe b (§ 20 Absatz 2 — aufgehoben -)

Ab dem Erhebungszeitraum 2025 ergibt sich bereits aus der Bezugnahme des § 9
Nummer 1 Satz 1 GewStG auf die ,,im Erhebungszeitraum als Betriebsausgabe
erfasste Grundsteuer®, dass eine Kiirzung nur insoweit in Betracht kommt, wie
das Grundstiick dem Betriebsvermdgen zugeordnet ist, da nur insoweit iiberhaupt
eine ,,als Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer™ vorliegen kann. § 20 Absatz 2
GewStDV ist daher infolge der Neufassung des § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG
aufzuheben.

Zu Nummer 2 (§ 36 Satz 2 — neu -)

Die Regelung sieht vor, dass § 20 Absatz 2 GewStDV letztmals fiir den Erhe-
bungszeitraum 2024 anzuwenden ist.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regie-
rungsentwurfs fiir Artikel 7 und nunmehr auch fiir Artikel 7a — neu — vorge-
sehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.



Erfiillungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 20

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Beriicksichtigung von Arbeitslohnen im Rahmen der Ge-
werbesteuerzerlegung
(Bundesrat Ziffer 39)

Zu Artikel 7 Nummer 3a — neu — und 4 Buchstabe b (§ 31 Absatz 3 und
§ 36 Absatz 5¢ — neu — GewStG)

Anderung

Artikel 7 wird wie folgt gedndert:
1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a eingefiigt:

,3a. In § 31 Absatz 3 werden die Worter ,,des § 3 Nr. 5,6, 8,9, 12, 13, 15,
17,21, 26, 27, 28 und 29* durch die Worter ,,einer Befreiung von der
Gewerbesteuer® ersetzt.*

2. In Nummer 4 Buchstabe b wird § 36 Absatz 5c¢ wie folgt gefasst:

»(5¢) § 29 Absatz 1 Nummer 3 und § 31 Absatz 3 in der jeweiligen Fas-
sung des Artikels 7 des Gesetzes vom ... (BGBI. ... I Nr. ...) [einsetzen:
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes]
sind erstmals fiir den Erhebungszeitraum 2025 anzuwenden.

Begriindung

Zu Artikel 7 (Anderung des Gewerbesteuergesetzes)
Zu Nummer 3a — neu — (§ 31 Absatz 3)

Werden von einem Unternehmen Betriebstitten in mehreren Gemeinden unter-
halten, so ist der Steuermessbetrag auf die einzelnen Gemeinden entsprechend der
auf die jeweiligen Gemeinden entfallenden Anteile zu zerlegen. Zerlegungsmal-
stab ist dabei grundsitzlich das Verhiltnis der in den einzelnen Betriebsstitten
gezahlten Arbeitslohne zur Summe der im gesamten Betrieb gezahlten Arbeits-
16hne.
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§ 31 definiert abschlieBend den allgemeinen Begriff der Arbeitslohne fiir die ge-
werbesteuerliche Zerlegung und § 31 Absatz 3 GewStG bestimmt, dass im Rah-
men der Zerlegung Arbeitslohne nicht beriicksichtigt werden, die auf Arbeitneh-
mer entfallen, die ganz oder iiberwiegend im gewerbesteuerfreien Teil des Be-
triebs tétig sind. Von der Formulierung des § 31 Absatz 3 GewStG werden aller-
dings in der bisherigen Fassung nur bestimmte, in einer abschlieBenden Aufzih-
lung genannte Befreiungsvorschriften erfasst. Die Arbeitslohne in durch § 31 Ab-
satz 3 GewStG bisher nicht erfassten steuerbefreiten Teilen von Betrieben werden
folglich im Rahmen der Zerlegung beriicksichtigt. Ob die Arbeitslohne aus dem
nicht gewerbesteuerpflichtigen Teil des Betriebs fiir Zwecke der Zerlegung unbe-
rlicksichtigt bleiben, hingt damit derzeit von der Art der Gewerbesteuerbefreiung
ab, ohne dass ersichtlich wire, weswegen die Arbeitslohne nur bei bestimmten
Befreiungstatbestdnden auler Ansatz bleiben sollten. Dadurch kommt es zu nicht
sachgerechten Ergebnissen und der Normzweck, dem iiberwiegend steuerfreien
Bereich zuzuordnende Arbeitslohne im Rahmen der Zerlegung auller Ansatz zu
lassen, wird insoweit verfehlt.

Durch die Anderung werden nunmehr simtliche gewerbesteuerliche Befreiungs-
vorschriften durch die Ausnahme des § 31 Absatz 3 GewStG erfasst.

Zu Nummer 4 (§ 36)
Zu Buchstabe b (§ 36 Absatz 5c¢ — neu -)

Die bereits im Regierungsentwurf enthaltene Anwendungsregelung zu § 29 Ab-
satz 1 Nummer 3 GewStG wird um eine Anwendungsregelung zur Anderung des
§ 31 Absatz 3 GewStG ergénzt, sodass auch die Regelung des § 31 Absatz 3 Ge-
wStG erstmals ab dem Erhebungszeitraum 2025 anzuwenden ist.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 7 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Auf das Gewerbesteueraufkommen werden keine nennenswerten Auswirkungen
erwartet.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 21

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Wegzugsbesteuerung bei Investmentanteilen

(Bundesrat Ziffer 40)

Zu Artikel 8 Nummer 4a — neu — (§ 19 Absatz 3 — neu — InvStG), 6 (§ 22
Absatz 3 Satz 1 InvStG), 7a und 7b — neu — (§ 49 Absatz 5 — neu —und
§ 56 Absatz 3a InvStG) und 8 (§ 57 Absatz 10 — neu — InvStG)

Anderung

Artikel 8 wird wie folgt gedndert:

1. Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefligt:

,4a.

Dem § 19 wird folgender Absatz 3 angefligt:

»(3) Soweit ein unbeschrinkt Steuerpflichtiger seine Investmen-
tanteile nicht im Betriebsvermdgen hilt, stehen der Verduflerung von
Investmentanteilen zum gemeinen Wert gleich

1. die Beendigung der unbeschrankten Steuerpflicht des Anlegers
infolge der Aufgabe des Wohnsitzes oder des gew6hnlichen Auf-
enthalts,

2. die unentgeltliche Ubertragung auf eine nicht unbeschriinkt steu-
erpflichtige Person sowie,

3. vorbehaltlich der Nummern 1 und 2, der Ausschluss oder die Be-
schriankung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlich des Gewinns aus der Verduferung der Invest-
mentanteile.

Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn

1. die Summe der nach Absatz 1, § 22 und § 56 ermittelten steuer-
pflichtigen Gewinne insgesamt positiv ist und

2. der Anleger

a) innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der VerduBerung im
Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar mindestens 1
Prozent der ausgegebenen Investmentanteile gehalten hat,
oder
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b) im Zeitpunkt der VerduBerung im Sinne des Satzes 1 unmit-
telbar oder mittelbar Investmentanteile an dem Investment-
fonds hilt, deren Anschaffungskosten mindestens
500 000 Euro betragen.

§ 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 bis 5 des AuBlensteuergeset-
zes und § 17 Absatz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 Satz 3 bis 5 des Einkom-
mensteuergesetzes sind entsprechend anzuwenden. Bei der entspre-
chenden Anwendung des § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 4
Satz 5 Nummer 5 des AuBensteuergesetzes treten die Ausschiittungen
nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 an die Stelle der Gewinnausschiittun-
gen und die steuerfreien Kapitalriickzahlungen nach § 17 Absatz 1 an
die Stelle der Einlagenriickgewidhr. Im Fall des Satzes 1 ist keine Ka-
pitalertragsteuer zu erheben.” ¢

Nummer 6 wird wie folgt gefasst:
,6. § 22 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
H[wie Regierungsentwurf Artikel 8 Nummer 6]

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 19 Absatz 2 durch die
Angabe ,,§ 19 Absatz 2 oder 3“ ersetzt.

Nach Nummer 7 werden die folgenden Nummern 7a und 7b eingefiigt:
,7a. Dem § 49 wird folgender Absatz 5 angefiigt:

»(5) Soweit ein unbeschrinkt Steuerpflichtiger seine Spezial-In-
vestmentanteile nicht im Betriebsvermdgen hilt, stehen der Verduf3e-
rung von Spezial-Investmentanteilen zum gemeinen Wert gleich

1. die Beendigung der unbeschrinkten Steuerpflicht des Anlegers
infolge der Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewdhnlichen Auf-
enthalts,

2. die unentgeltliche Ubertragung auf eine nicht unbeschriinkt steu-
erpflichtige Person sowie,

3. vorbehaltlich der Nummern 1 und 2, der Ausschluss oder die Be-
schriankung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlich des Gewinns aus der VerduBerung der Spezial-
Investmentanteile.

Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Summe der nach Absatz 1 bis 3
und § 56 ermittelten steuerpflichtigen Gewinne insgesamt positiv ist.
§ 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 bis 5 des Aullensteuergeset-
zes und § 17 Absatz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 Satz 3 bis 5 des Einkom-
mensteuergesetzes sind entsprechend anzuwenden. Bei der entspre-
chenden Anwendung des § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 4
Satz 5 Nummer 5 des Aullensteuergesetzes treten die ausgeschiitteten
und ausschiittungsgleichen Ertrage an die Stelle der Gewinnausschiit-
tungen und die Substanzbetrige nach § 35 Absatz 5 an die Stelle der
Einlagenriickgewéhr. § 6 Absatz 3 Satz 1 des Auflensteuergesetzes ist
mit der Ma3gabe anzuwenden, dass anstatt des Entfalls des Steueran-
spruchs aufgrund einer nur voriibergehenden Abwesenheit die nach
den §§ 49 und 56 ermittelten Gewinne zu dem Zeitpunkt zu beriick-
sichtigen ist, zu dem der Spezial-Investmentanteil tatsdchlich verdu-
Bert wird oder nach § 52 Absatz 2 Satz 1 als verduBert gilt. Der Spe-
zial-Investmentanteil gilt in den Fillen des Satzes 5 mit Beginn des auf
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die VerduBerung nach Satz 1 folgenden Tages zum gemeinen Wert als
angeschafft. Im Fall des Satzes 1 ist keine Kapitalertragsteuer zu erhe-
ben. Der Anleger hat den Spezial-Investmentfonds unverziiglich iiber
die VerduBerung nach Satz 1 und 5 zu informieren.*

7b. § 56 Absatz 3a wird wie folgt gefasst:

»(3a) Fiir die Zwecke der Absitze 2 und 3 steht eine fiktive Ver-

duBerung nach § 19 Absatz 2 oder 3, § 49 Absatz 5 oder § 52 Absatz 2
einer tatsdchlichen VerduBerung gleich. ¢

4.  Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

,8. Dem § 57 wird folgender Absatz 10 angefiigt:

»(10) In der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom ... (BGBI.

... INr. ....') [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Anderungsgesetzes] sind anzuwenden:

1.

[wie Regierungsentwurf Artikel 8 Nummer 8 § 57 Absatz 9
Nummer 1]

§ 8 Absatz 4 Satz 2, § 10 Absatz 6, § 20 Absatz 4 und 4a, § 22
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1, § 36 Absatz 5 sowie § 56
Absatz 3a ab dem 1. Januar 2025,

[wie Regierungsentwurf Artikel 8 Nummer 8 § 57 Absatz 9
Nummer 3]

[wie Regierungsentwurf Artikel 8 Nummer 8 § 57 Absatz 9
Nummer 4]

[wie Regierungsentwurf Artikel 8 Nummer 8 § 57 Absatz 9
Nummer 5; aber ohne ,,und am Ende]

[wie Regierungsentwurf Artikel 8 Nummer 8 § 57 Absatz 9
Nummer 6, aber mit einem Komma am Ende]

§ 19 Absatz 3 erstmals auf Fille, in denen die unbeschrinkte
Steuerpflicht des Anlegers nach dem 31. Dezember 2024 endet,
die Investmentanteile nach dem 31. Dezember 2024 unentgeltlich
iibertragen werden oder der Ausschluss oder die Beschrinkung
des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hin-
sichtlich des Gewinns aus der VerdufB3erung der Investmentanteile
nach dem 31. Dezember 2024 eingetreten ist, und

§ 49 Absatz 5 erstmals auf Félle, in denen die unbeschriankte
Steuerpflicht des Anlegers nach dem 31. Dezember 2024 endet,
die Spezial-Investmentanteile nach dem 31. Dezember 2024 un-
entgeltlich iibertragen werden oder der Ausschluss oder die Be-
schriankung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlich des Gewinns aus der VerduBlerung der Spezial-
Investmentanteile nach dem 31. Dezember 2024 eingetreten
ist.” ¢

Begriindung
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Zu Artikel 8 (Anderung des Investmentsteuergesetzes)
Allgemein

Nach § 6 Absatz 1 Satz 1 AStGi. V. m. § 17 Absatz 1 Satz 1 EStG wird der Ver-
mogenszuwachs bei nicht im Betriebsvermdgen gehaltenen Anteilen an Kapital-
gesellschaften der Besteuerung unterworfen, wenn die Beteiligung mindestens
1 Prozent an der Kapitalgesellschaft betrigt und die unbeschréinkte Steuerpflicht
aufgrund der Aufgabe eines Wohnsitzes oder gewohnlichen Aufenthalts endet,
wenn die Anteile unentgeltlich auf eine nicht unbeschrénkt steuerpflichtige Per-
son iibertragen werden oder wenn in sonstiger Weise das Besteuerungsrecht am
VerduBerungsgewinn ausgeschlossen oder beschrankt wird. Damit soll eine Be-
steuerung der stillen Reserven in Deutschland sichergestellt und eine Steuerum-
gehung ausgeschlossen werden.

Die Besteuerungstatbestinde des § 6 Absatz 1 Satz 1 AStG, die im Weiteren zu-
sammengefasst als ,,Wegzugsbesteuerung® bezeichnet werden, sind nicht an-
wendbar, wenn ein Steuerpflichtiger Anteile an einem Investmentfonds oder Spe-
zial-Investmentfonds in der Rechtsform eines Sondervermogens hélt, denn ein
Anteil an einem Sondervermdgen ist kein Anteil im Sinne des § 17 EStG. Bisher
unklar ist die Rechtslage, wenn es sich um Investmentfonds oder Spezial-Invest-
mentfonds in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft handelt.

Um die Rechtslage fiir die Zukunft gesetzlich zu klidren und um Besteuerungslii-
cken zu schlieBen, sollen die Regelungen zur Wegzugsbesteuerung auf Beteili-
gungen an Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds ausgedehnt werden.
Die Besteuerungsliicken sind insbesondere durch Mitteilungen {iber grenziiber-
schreitenden Steuergestaltungen nach §§ 138d ff. AO zu Tage getreten. Im Rah-
men des Mitteilungsverfahrens wurden Fallgestaltungen gemeldet, in denen die
Besteuerung des Wertzuwachses eines Investmentfonds durch eine Beendigung
der unbeschrinkten Steuerpflicht (Wegzug ins Ausland) vermieden wurde. Eini-
ges deutet darauf hin, dass Beteiligungen an jungen Unternehmen zu einem frithen
Zeitpunkt in Fonds eingelegt werden, um bei einem spiteren Wegzug ins Ausland
die Besteuerung von Wertsteigerungen zu vermeiden.

Zwar wird im Zeitraum der unbeschriankten Steuerpflicht ein Teil der thesaurier-
ten Ertrdge bei Investmentfonds iiber das Instrument der Vorabpauschale und bei
Spezial-Investmentfonds {iber die ausschiittungsgleichen Ertrdge einer jahrlichen
Besteuerung unterworfen. Diese Besteuerung erfasst meist aber nur einen gerin-
geren Teil der Wertsteigerungen. Die Besteuerungsliicken haben sich bei Invest-
mentfonds dadurch verstirkt, dass die von der Rendite bestimmter Bundesanlei-
hen abhéngige Vorabpauschale in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund einer ne-
gativen Rendite dieser Bundesanleihen nicht erhoben wurde.

Mit den neuen Regelungen in § 19 Absatz 3 —neu — InvStG und in § 49 Absatz 5
— neu — InvStG sollen die Vorschriften des § 6 AStG nachgebildet und an die
Besonderheiten des Investmentsteuerrechts angepasst werden.

Damit wird ein Petitum des Bundesrats umgesetzt (Ausschussempfehlung
369/1/24, Seite 73. Der Bundesrat bat um Priifung einer Regelung, die — in An-
lehnung an § 6 AStG — bei einem Wegfall oder einer Beschrankung des Besteue-
rungsrechts in Deutschland eine Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt
und mit der eine Steuerumgehung ausgeschlossen werden kann.

Die Regelungen in § 19 Absatz 3 —neu — InvStG und in § 49 Absatz 5 —neu—
InvStG erfassen sowohl Anteile an inlédndischen als auch an ausléndischen Invest-
mentfonds und Spezial-Investmentfonds. Es ist auch unbeachtlich, ob die Anteile
in einem inlédndischen oder ausldndischen Depot verwahrt werden. Maflgebend
ist, dass der Anleger eine natiirliche Person ist, die die in § 6 Absatz2 AStG
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genannten Voraussetzungen der unbeschrénkten Steuerpflicht in Deutschland er-
fiillt und die Investmentanteile oder Spezial-Investmentanteile unmittelbar oder
mittelbar liber eine vermogensverwaltende Personengesellschaft im Privatvermo-
gen hilt.

Fille, in denen die Investmentanteile oder Spezial-Investmentanteile im Betriebs-
vermdgen gehalten werden, fallen nicht unter die Neuregelung, da diese bereits
von der Entstrickungsbesteuerung in § 4 Absatz 1 Satz 3 ff. und § 16 Absatz 3a
EStG erfasst werden. Fiir Korperschaften ist die Entstrickungs- und Wegzugsbe-
steuerung in § 12 KStG geregelt.

Die Rechtsédnderung dient auch der Gestaltungsprivention. Denn derzeit konnten
unter bestimmten Umsténden, mit Hilfe des Investmentsteuergesetzes die Weg-
zugsbesteuerungsregelungen nach § 6 AStG i. V. m. § 17 EStG umgangen wer-
den. Fiir diesen Zweck konnte der Steuerpflichtige die Auflage eines Investment-
fonds durch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft initiieren, an dem er alle Anteile
hélt und iiber diesen Investmentfonds Anteile an Kapitalgesellschaften erwerben.
Derartige Gestaltungen wiren grundsétzlich nicht von den bisherigen Wegzugs-
besteuerungsregelungen erfasst. Durch die Ausdehnung der Wegzugsbesteuerung
auf Investmentanteile und Spezial-Investmentanteile werden Umgehungsgestal-
tungen unattraktiv.

Der Anwendungsbereich der Wegzugsbesteuerung wird nicht auf alle Falle er-
weitert, in denen Anleger Investmentanteile halten, sondern es sollen nur gewich-
tige Félle erfasst werden, in denen der Anleger einen — mit den Féllen des § 17
EStG vergleichbaren — relevanten Beteiligungsumfang besitzt. Bei Beteiligungen
von Privatanlegern an Spezial-Investmentfonds wird generell unterstellt, dass ein
relevanter Beteiligungsumfang vorliegt.

Nach § 54 Absatz 1 EStDV haben Notare dem fiir die Besteuerung zusténdigen
Finanzamt eine beglaubigte Abschrift aller von ihnen aufgrund gesetzlicher Vor-
schrift aufgenommenen oder beglaubigten Urkunden zu iibersenden, die einen
Vorgang zum Gegenstand haben, der in den Geltungsbereich des § 17 EStG fillt.
D. h. die Finanzédmter verfiigen damit iiber ein wirksames Instrument, um festzu-
stellen, ob der Steuerpflichtige zu mindestens 1 % an einer Kapitalgesellschaft
beteiligt ist. Dies erleichtert es den Finanzémtern im Falle eines Wegzugs ins Aus-
land die Besteuerung nach § 6 AStG sicherzustellen.

Denkbar wire, den Kapitalverwaltungsstellen, den Depotbanken der Anleger oder
den Anlegern selbst neue Mitteilungspflichten aufzuerlegen, damit die Finanzam-
ter erfahren, dass ein Anleger Investmentanteile an einem Investmentfonds i. S. d.
§ 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b — neu — InvStG hélt. Auf die Ein-
fithrung einer derartigen Meldepflicht wird aber verzichtet, da der dadurch ausge-
16ste administrative Aufwand derzeit unangemessenen erscheint. Dabei ist insbe-
sondere die geringe Zahl an zu erwartenden Anwendungsféllen zu beriicksichti-
gen. Zudem diirften bei den Finanzimtern der Anleger aus den jédhrlich einzu-
reichenden Einkommensteuererkldrungen regelmifBig Erkenntnisse tiber zumin-
dest das Vorhandensein potentiell erfasster auslédndisch verwahrter Investmentan-
teile vorliegen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Finanzdmter im Rahmen
der Veranlagung vom Wegzug des Steuerpflichtigen erfahren und im eigenen Er-
messen Auskiinfte iiber den Umfang von Fondsbeteiligungen anfordern. Dariiber
hinaus konnen die Finanzamter in geeigneten Einzelfdllen iiber Auskunftsersu-
chen gegeniiber den Kapitalverwaltungsstellen die erforderlichen Erkenntnisse
erlangen.

Zu Nummer 4a — neu — (§ 19 Absatz 3 — neu -)
Satz 1
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§ 19 Absatz 3 Satz 1 — neu — InvStG {iibertrdgt nahezu wortgleich die Regelungen
des § 6 Absatz 1 Satz 1 AStG auf Investmentanteile. Dadurch gelten Investmen-
tanteile als verdufBert, wenn

die unbeschrinkte Steuerpflicht aufgrund der Aufgabe des Wohnsitzes oder ge-
wohnlichen Aufenthalts im Inland endet,

die Investmentanteile unentgeltlich auf eine nicht unbeschrankt steuerpflichtige
Person tibertragen werden, oder wenn

das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland aus sonstigen Griinden
beschréinkt oder ausgeschlossen wird.

Bei Verwirklichung dieser Tatbestinde kommt es zu einer Besteuerung des Wert-
zuwachses.

Anders als bei § 6 Absatz 1 Satz 1 AStG ist im Rahmen des § 19 Absatz 3 Satz 1
— neu — InvStG kein Vorbehalt hinsichtlich der Vorschriften des Einkommensteu-
ergesetzes, Korperschaftsteuergesetzes und Umwandlungssteuergesetzes erfor-
derlich, da in diesen Gesetzen keine konkurrierenden Verdauferungsfiktionen hin-
sichtlich von Investmentanteilen geregelt sind.

Der Begriff des unbeschrinkt Steuerpflichtigen wird in § 19 Absatz 3 Satz 3
—neu —InvStGi. V. m. § 6 Absatz 2 Satz 1 AStG definiert. Erfasst sind damit nur
natiirliche Personen, die ihre Investmentanteile nicht im Betriebsvermdgen halten.

Satz 2 Nummer 1

Nach § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 —neu — InvStG ist die Wegzugsbesteuerung
nur anzuwenden, wenn die Summe der nach Absatz 1, § 22 und § 56 ermittelten
steuerpflichtigen Gewinne insgesamt positiv ist. D. h. Vermdgensminderungen
bleiben — wie in § 6 AStG (vgl. BR-Drs. 245/21, 53) — unberiicksichtigt. Dies
ergibt sich daraus, dass die Wegzugsbesteuerung nur im Falle einer ,,positiven*
Summe der Gewinne anzuwenden ist.

Das Merkmal positiv ist hier erforderlich, da das Investmentsteuergesetz den Be-
griff Gewinn als neutralen Ausdruck fiir positive oder negative Ergebnisse aus
VerduBerungen verwendet (vgl. § 2 Absatz 14 InvStG).

Bei der Ermittlung der Summe der Gewinne sind gegebenenfalls verschiedene
einzelne Ergebnisse zusammenzufassen und nur wenn das Gesamtergebnis posi-
tiv ist, kommt es zur Anwendung der Wegzugsbesteuerung. Neben den eigentli-
chen Gewinnermittlungsvorschriften in § 19 Absatz 1 InvStG i. V. m. § 20 Ab-
satz 4 EStG sind gegebenenfalls weitere Gewinne aus fiktiven VerduBerungen
nach § 22 InvStG und § 56 InvStG zu beriicksichtigen. In § 22 InvStG sind fiktive
VerduBerungsgewinne aufgrund eines Teilfreistellungswechsels geregelt. § 56 In-
vStG enthilt fiktive VeriduBerungsgewinne, die sich aus dem Ubergang auf das ab
2018 geltende Investmentsteuergesetz ergeben.

Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a

§ 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a — neu — InvStG beschrdnkt den An-
wendungsbereich der in § 19 Absatz 3 Satz 1 — neu — InvStG geregelten Verdu-
Berungsfiktion in dhnlicher Weise wie die in § 6 Absatz 1 Satz 1 AStG i. V. m.
§ 17 Absatz 1 Satz 1 EStG enthaltene mindestens 1-prozentige Beteiligungs-
schwelle. Danach wird der Wertzuwachs nur dann besteuert, wenn der Steuer-
pflichtige in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt der VerduBerungsfiktion unmit-
telbar oder mittelbar zu mindestens 1 Prozent der ausgegebenen Investmentanteile
eines Investmentfonds gehalten hat.

Bei offentlich vertriebenen Investmentfonds lésst sich die Gesamtzahl der ausge-
gebenen Investmentanteile regelméifig aus den Halbjahres- und Jahresberichten
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entnehmen. Darauf aufbauend kann ermittelt werden, ob die auf den Steuerpflich-
tigen entfallenden Investmentanteile die 1 Prozent-Schwelle erreichen.

Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b

Nach § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b — neu — InvStG ist die Weg-
zugsbesteuerung auch anzuwenden, wenn der Anleger zwar nicht zu mindestens
1 Prozent beteiligt ist, aber mindestens 500 000 Euro fiir die Investmentanteile an
einem Investmentfonds aufgewendet hat. Hierbei werden die Beteiligungen an
verschiedenen Investmentfonds jeweils getrennt betrachtet und nicht zusammen-
gerechnet. Hat der Anleger beispielsweise Investmentanteile an fiinf verschiede-
nen Investmentfonds erworben und hat er dabei jeweils 400 000 Euro Anschaf-
fungskosten aufgewendet, dann ist der Tatbestand des§ 19 Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 2 Buchstabe b — neu — InvStG nicht erfiillt, auch wenn der Anleger insgesamt
2 000 000 Euro fiir seine gesamten Investmentanteile aufgewendet hat.

Mit dem Tatbestand in § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b — neu — In-
vStG geht die Wegzugsbesteuerung bei Investmentanteilen tiber die Wegzugsbe-
steuerung bei Beteiligungen an Gesellschaften nach § 6 AStGi. V. m. § 17 EStG
hinaus. Dahinter steht die Erwdgung, dass bei Investmentfonds potentiell mehr
unversteuerte stille Reserven gebildet werden kénnen, denn Investmentfonds un-
terliegen nur mit einem geringen Teil ihrer Einkiinfte der K&rperschaftsteuer. Da-
gegen sind Kapitalgesellschaften mit allen ihren Einkiinften kdrperschaftsteuer-
pflichtig.

Dariiber hinaus dienen die Mindestanschaffungskosten von 500 000 Euro je Be-
teiligung einer vereinfachten Administration der Regelung, denn die Verwaltung
der 1 Prozent-Grenze kann bei Investmentfonds aufwindig sein, da sich die Ge-
samtzahl der ausgegebenen Investmentanteile bei 6ffentlich vertriebenen Invest-
mentfonds téglich dndern kann. An jedem Borsentag kann es gleichzeitig zu An-
teilsausgaben und Anteilsriicknahmen kommen und erst am Ende des Tages lésst
sich ein Saldo ermitteln. Die feste Betragsgrenze vermeidet eine tégliche Nach-
priifung der Prozentgrenze und erleichtert so die Anwendung der Norm.

Gleichzeitig ermoglicht eine relativ hohe Betragsgrenze es der Finanzverwaltung,
ihre vorhandenen Ressourcen auf die fiskalisch relevanten Fille zu konzentrieren.
Dariiber hinaus vermeidet eine hohe Betragsgrenze weitgehend eine Schlechter-
stellung der Fondsanlage gegeniiber anderen Finanzprodukten wie beispielsweise
verzinslichen Wertpapieren oder Zertifikaten, die generell keiner Wegzugsbesteu-
erung unterliegen.

Die Vorschriften in § 19 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b — neu — InvStG
erfassen sowohl Investmentfonds, die in Vertragsform als auch in Gesellschafts-
form aufgelegt wurden.

Satz 3

§ 19 Absatz 3 Satz 3 — neu — InvStG sieht eine entsprechende Anwendung des § 6
Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 bis 5 AStG vor. Damit sind die Regelungen
zur Entstehung, zum Entfallen und zur Filligkeit des Steueranspruchs sowie die
Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten in gleicher Weise anzuwenden, wie in der
Wegzugsbesteuerung des Aullensteuergesetzes. Durch den Verweis auf § 6 Ab-
satz2 Satz 1 AStG wird die Definition eines beschrinkt Steuerpflichtigen aus
dem AuBensteuergesetz iibernommen. Auflerdem sind die Regelungen zur An-
wendung der Norm auf Rechtsnachfolger bei unentgeltlichem Erwerb nach § 17
Absatz 1 Satz 4 EStG und zur Ermittlung der Anschaffungskosten nach § 17 Ab-
satz 2 Satz 3 bis 5 EStG bei Zuzug aus dem Ausland und bei unentgeltlichem Er-
werb entsprechend anzuwenden. Fiir die Anwendung dieser Regelungen ist auf
den Gesamtgewinn aus den Gewinnen nach § 19 Absatz 1, § 22 und § 56 InvStG
abzustellen.
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In § 19 Absatz 3 Satz 4 — neu — InvStG ist geregelt, dass bei der entsprechenden
Anwendung des § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 5 Nummer 5
AStG die Ausschiittungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 InvStG und die Aus-
schiittungen, die nach § 17 Absatz 1 InvStG nicht zu den Ertrdgen gehoren, an die
Stelle von Gewinnausschiittungen und der Einlagenriickgewéhr treten. Die Aus-
schiittungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 InvStG entsprechen weitgehend den
Gewinnausschiittungen von Kapitalgesellschaften und die Ausschiittungen im
Sinne des § 17 Absatz 1 InvStG sind mit der Einlageriickgewidhr vergleichbar.
Diese GroBen sind bei den Regelungen zum Entfallen und zur Falligkeit von Steu-
eranspriichen zu beriicksichtigen.

Satz 5

§ 19 Absatz 3 Satz 5 — neu — InvStG regelt, dass im Fall der VerduBerungsfiktion
nach Satz 1 kein Abzug der Kapitalertragsteuer vorzunehmen ist. Die Erklarung
des VerduBerungsgewinns hat durch den Steuerpflichtigen im Rahmen der Ver-
anlagung zur Einkommensteuer zu erfolgen. Ein Kreditinstitut, das die Invest-
mentanteile fiir den Anleger verwahrt, kann nicht rechtssicher feststellen, ob die
Voraussetzungen fiir eine VerduBerungsfiktion nach Satz 1 vorliegen. Diese Auf-
gabe bleibt dem Finanzamt vorbehalten, das fiir die Besteuerung des Anlegers
zustdndig ist. Zudem fehlt die notwendige Liquiditét fiir einen Steuerabzug durch
das depotfiihrende Kreditinstitut.

Zu Nummer 6 (§ 22)
Zu Buchstabe b — neu — (§ 22 Absatz 3 Satz 1)

Der bisherige § 22 Absatz 3 Satz 1 InvStG regelt den Zeitpunkt des Zuflusses ei-
nes fiktiven VerduBerungsgewinns nach § 22 Absatz 1 InvStG. Dieser fliefit nicht
sofort, sondern erst bei einer tatsdchlichen Verduferung nach § 19 Absatz 1 In-
vStG oder bei einem Ausscheiden aus dem Anwendungsbereich des InvStG nach
§ 19 Absatz 2 InvStG zu. Diese Zuflussfiktion wird erweitert um die Falle des
§ 19 Absatz 3 — neu — InvStG.

Zu Nummer 7a — neu — (§ 49 Absatz 5 — neu — InvStG)

Durch § 49 Absatz 5 — neu — InvStG werden die Regelungen zur Wegzugsbesteu-
erung in § 6 AStG auf Spezial-Investmentanteile {ibertragen. Erfasst werden nur
Spezial-Investmentanteile, die von natiirlichen Personen im Privatvermdgen ge-
halten werden. Dies stellt einen Ausnahmefall dar, denn natiirliche Personen, die
ihre Spezial-Investmentanteile im Privatvermogen halten, diirfen nach § 26 Num-
mer 8 Satz 2 InvStG nur noch iibergangsweise oder wenn dies aufsichtsrechtlich
erforderlich ist, an Spezial-Investmentfonds beteiligt sein.

Zum Regelungsinhalt und den Griinden fiir die Rechtsdnderung wird auf die Be-
griindung zu § 19 Absatz 3 —neu — InvStG verwiesen. Anders als in § 19 Absatz 3
— neu — InvStG gibt es im Rahmen des § 49 Absatz 5 — neu — InvStG keine
Schwellenwerte fiir die Anwendung der Wegzugsbesteuerung, da bei Beteiligun-
gen an Spezial-Investmentfonds generell von gewichtigen Féllen auszugehen und
aufgrund der Begrenzung auf maximal 100 Anleger zumindest ein faktischer Ein-
fluss der Anleger auf die Geschéftstitigkeit des Spezial-Investmentfonds zu un-
terstellen ist.

Bei Spezial-Investmentfonds lésst sich die Wegzugsbesteuerung aufgrund der Er-
fassung aller Anleger in einem Anteilsregister (§ 28 Absatz 2 InvStG) gut iiber-
wachen.

Die fiktive VerduBlerung nach § 49 Absatz 5 Satz 1 — neu — InvStG wird grund-
sitzlich im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung der
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Besteuerungsgrundlagen nach § 51 InvStG festgestellt. Aus diesem Grund kann
der Steueranspruch entgegen § 6 Absatz 3 Satz 1 AStG nicht ohne erheblichen
biirokratischen Aufwand entfallen. Bei Entfall des Steueranspruchs miissten alle
bis dahin erfolgten Feststellungen der Besteuerungsgrundlagen gedndert werden.
Zudem konnte die Frage aufgeworfen werden, ob der Zufluss der ausschiittungs-
gleichen Ertriage nach § 36 Absatz 4 Satz 3 InvStG zurecht in dem Zeitpunkt des
§ 49 Absatz 5 Satz 1 — neu — InvStG stattgefunden hat oder ebenfalls riickwirkend
gedndert werden miisste. Aus diesem Grund ist nach § 49 Absatz 5 Satz 5 und 6
— neu — InvStG der Gewinn aus der fiktiven VerduBerung nach § 49 Absatz 5
Satz 1 — neu — InvStG in den Féllen einer nur voriibergehenden Abwesenheit ent-
sprechend § 6 Absatz 3 Satz 1 AStG, zu dem Zeitpunkt zu beriicksichtigen, in
dem der Spezial-Investmentanteil tatsdchlich verduBert wird oder nach § 52 Ab-
satz 2 Satz 1 als verdufBert gilt.

Fiir die Anwendung der in § 49 Absatz 5 Satz 3 — neu — InvStG genannten Rege-
lungen ist auf den Gesamtgewinn aus den Gewinnen nach § 49 und § 56 InvStG
abzustellen.

§ 49 Absatz 5 Satz 8 — neu — InvStG dient dazu, dass der Anleger den Spezial-
Investmentfonds umgehend iiber den Eintritt des Ereignisses nach § 49 Absatz 5
Satz 1 — neu — InvStG informiert. Dadurch wird sichergestellt, dass der Spezial-
Investmentfonds die aus dem Wegzug folgenden Schliisse ziehen kann.

Zu Nummer 7b — neu — (§ 56 Absatz 3a)

Der bisherige § 56 Absatz 3a InvStG regelt, dass in den Fallen der fiktiven Ver-
duBerung nach § 19 Absatz 2 InvStG oder § 52 Absatz 2 InvStG auch der fiktive
Verduflerungsgewinn nach § 56 Absatz 3 Satz 1 InvStG einer sofortigen Besteu-
erung unterworfen wird. § 56 Absatz 3a InvStG wird nun um die Tatbestinde ei-
ner fiktiven VerduBerung nach § 19 Absatz 3 —neu — InvStG und § 49 Absatz 5 —
neu — InvStG aufgrund eines Wegzugs erginzt. Die Anwendung setzt voraus, dass
es tatsichlich zu einer Wegzugsbesteuerung kommt.

Zu Nummer 8 (§ 57 Absatz 10 — neu -)

Die Ergidnzung des § 57 Absatz 10 Nummer 2 — neu — InvStG sieht vor, dass die
gednderten Fassungen der § 22 Absatz 3 Satz 1 und § 56 Absatz 3a — neu — In-
vStG ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden sind.

Nach § 57 Absatz 10 Nummer 7 — neu — InvStG ist § 19 Absatz 3 — neu — InvStG
erstmals auf Félle anzuwenden, in denen die unbeschréinkte Steuerpflicht des An-
legers nach dem 31. Dezember 2024 endet, die Investmentanteile nach dem
31. Dezember 2024 unentgeltlich {ibertragen werden (maBgebend ist der Uber-
gang des wirtschaftlichen Eigentums) oder der Ausschluss oder die Beschriankung
des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Ge-
winns aus der VerduBerung der Investmentanteile nach dem 31. Dezember 2024
eingetreten ist.

§ 57 Absatz 10 Nummer 8 — neu — InvStG sieht vor, dass § 49 Absatz 5 — neu —
InvStG erstmals auf Fille anzuwenden ist, in denen die unbeschrinkte Steuer-
pflicht des Anlegers nach dem 31. Dezember 2024 endet, die Spezial-Investmen-
tanteile nach dem 31. Dezember 2024 unentgeltlich {ibertragen werden (maf3geb-
lich ist Ubergang des wirtschaftlichen Eigentums) oder der Ausschluss oder die
Beschriankung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsicht-
lich des Gewinns aus der Verduflerung der Spezial-Investmentanteile nach dem
31. Dezember 2024 eingetreten ist.

Auf den Zeitpunkt der Anschaffung der Investmentanteile oder Spezial-Invest-
mentanteil kommt es nicht an. Vielmehr werden von der Wegzugsbesteuerung
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alle positiven Gewinne erfasst, die auch bei einer tatséchlichen Verduferung steu-
erpflichtig wiren.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf in Artikel 45
Absatz 1 fiir Artikel 8 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der
Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Die MaBnahme dient der Sicherung des Steueraufkommens.

Erfiillungsaufwand
Der Erfiillungsaufwand fiir die Biirgerinnen und Biirger betragt ca. 4T€ pro Jahr.
Der Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung betrigt ca. 1,5T€ pro Jahr.



Umdruck Nr. 22

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Umwandlungssteuer / Frist zur Abgabe der Schlussbi-
lanz
(Bundesrat Ziffer 44)

Zu Artikel 9 Nummer 1 (§ 3 Absatz 2a — neu — UmwStG)

Anderung

In Artikel 9 Nummer 1 wird § 3 Absatz 2a wie folgt gefasst:

»(2a) Die steuerliche Schlussbilanz der tibertragenden Korperschaft ist dem
zustandigen Finanzamt spitestens bis zum Ablauf der nach § 149 der Abgaben-
ordnung mafBgebenden Frist zur Abgabe der Korperschaftsteuererklérung fiir den
Besteuerungszeitraum, in den der steuerliche Ubertragungsstichtag fillt, elektro-
nisch zu iibermitteln; § 5b des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.*

Begriindung

Zu Artikel 9 (Anderung des Umwandlungssteuergesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 2a — neu -)

Die iibertragende Kdrperschaft einer Umwandlung ist nach § 3 Absatz 1 Satz 1
UmwStG zur Erstellung und Abgabe einer (eigenstindigen) steuerlichen Schluss-
bilanz auf den steuerlichen Ubertragungsstichtag verpflichtet, die sich von der
Gewinnermittlung im Sinne des § 4 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 EStG unterschei-
det. Der neue Absatz 2a sieht erstmals eine Frist fiir die Abgabe der steuerlichen
Schlussbilanz vor. Zudem wird ausdriicklich geregelt, dass der fiir die elektroni-
sche Ubermittlung von Bilanzen mafgebliche § 5b EStG entsprechend gilt. An-
ders als im Regierungsentwurf wird die Frist zur Abgabe der steuerlichen Schluss-
bilanz an die nach § 149 AO maligebende Frist zur Abgabe der Korperschaftsteu-
ererklirung fiir den Besteuerungszeitraum gekoppelt, in den der steuerliche Uber-
tragungsstichtag fallt. Dadurch wird auch bei vom Kalenderjahr abweichenden
Wirtschaftsjahren sowie bei unterjahrigen Umwandlungen ein Gleichlauf der
Fristen zur Abgabe der Schlussbilanz und der Steuererklarung sichergestellt.



Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 9 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 23

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Umwandlungssteuer / Wertansatz beim Anteilseigner
(Bundesrat Ziffer 45)

Zu Artikel 9 Nummer 4 (§ 13 Absatz 2 Satz 2 — neu — UmwStG)

Anderung

Artikel 9 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
,4.  Nach § 13 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefiigt:

,Der Antrag ist spdtestens bis zur erstmaligen Abgabe der Steuererkldarung
bei dem fiir die Besteuerung des Anteilseigners zustidndigen Finanzamt zu
stellen.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 9 (Anderung des Umwandlungssteuergesetzes)
Zu Nummer 4 (§ 13 Absatz 2 Satz 2 — neu -)

Entsprechend der Bitte des Bundesrates orientiert sich die in § 13 Absatz 2 Um-
wStG eingefiihrte Antragsfrist an der geltenden Regelung in § 21 Absatz 2 Satz 4
UmwStG und stellt nunmehr auf die erstmalige Abgabe der Steuererkldrung ab.
Zudem wird dem Wunsch des Bundesrates entsprochen, von dem punktuellen
Wechsel zur Anordnung des Buchwertansatzes und damit einer Abweichung vom
allgemeinen umwandlungssteuerlichen Grundsatz des Ansatzes des gemeinen
Werts abzusehen, der nach Auffassung des Bundesrates nicht zu einer Verfah-
rensvereinfachung fithren wiirde.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regie-
rungsentwurfs fiir Artikel 9 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach
der Verkiindung in Kraft.



Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiillungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 24

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Finanztransaktionen
(Bunderat Ziffer 46)

Zur Inhaltsiibersicht und zu Artikel 10a — neu — (§ 21 Absatz 1a Satz 2
und 3 — neu — AStG

Anderung

1. Inder Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 10 folgende Angabe
eingefiigt:

,Artikel 10a  Anderung des AuBensteuergesetzes®.
2. Nach Artikel 10 wird folgender Artikel 10a eingefiigt:

,Artikel 10a
Anderung des AuBensteuergesetzes

Dem § 21 Absatz 1a des AuBlensteuergesetzes vom 8. September 1972
(BGBI. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Mirz
2024 (BGBIL. I Nr. 108) gedndert worden ist, werden die folgenden Sétze an-
gefligt:

,Dabei ist § 1 Absatz 3d nicht auf bis zum 31. Dezember 2024 entstehende
Aufwendungen anzuwenden, die auf Finanzierungsbeziehungen beruhen,
die vor dem 1. Januar 2024 zivilrechtlich vereinbart wurden und deren tat-
sdchliche Durchfithrung vor dem 1. Januar 2024 begonnen hat. Werden be-
troffene Finanzierungsbeziehungen nach dem 31. Dezember 2023 und vor
dem 1. Januar 2025 wesentlich geéndert, ist § 1 Absatz 3d nicht auf Aufwen-
dungen anzuwenden, die vor der wesentlichen Anderung entstehen. ¢

Begriindung



Zur Inhaltsiibersicht

Die Inhaltsiibersicht wird redaktionell an den neu eingefiigten Artikel 10a (Ande-
rung des AuBlensteuergesetzes) angepasst.

Zu Artikel 10a — neu — (Anderung des Auflensteuergesetzes)
§ 21 Absatz la Satz 2 und 3 — neu —

Die Einfligung des § 1 Absatz 3d ist mit dem Wachstumschancengesetz vom 27.
Mairz 2024 (BGBL. 2024 I Nr. 108) mit Wirkung ab Anfang 2024 erfolgt. Eine
Ubergangs- oder Nichtbeanstandungsfrist fiir Altvertriige war dabei urspriinglich
nicht vorgesehen, ist aber sachgerecht, da es ansonsten zu iiberméfBigen Aufzeich-
nungsbelastungen im Anderungszeitpunkt fiihren wiirde.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf in Artikel 45 Ab-
satz 1 vorgesehenen allgemeinen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiin-
dung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Nicht bezifferbar

Erfiilllungsaufwand

Nicht bezifferbar



Umdruck Nr. 25

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Klarstellende Anpassung der Anwendungsregelung (§ 21
AStG) in Bezug auf den Kiirzungsbetrag (§ 11 AStG)
(Bundesrat Ziffer 47)

Zur Inhaltsiibersicht und zu Artikel 10a — neu — (§ 21 Absatz 4 Satz 1
AStG)

Anderung

1. Inder Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 10 folgende Angabe
eingefligt:

,Artikel 10a  Anderung des AuBensteuergesetzes®.

2. Nach Artikel 10 wird folgender Artikel 10a eingefiigt:

,Artikel 10a
Anderung des AuBensteuergesetzes

In § 21 Absatz4 Satz 1 des AuBlensteuergesetzes vom 8. September
1972 (BGBL. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27.
Mairz 2024 (BGBI. I Nr. 108) gedndert worden ist, wird die Angabe ,,§§ 7
bis 13 durch die Angabe ,,§§ 7 bis 10, 12, 13* ersetzt und werden vor dem
Punkt am Ende ein Semikolon und die Worter ,,§ 11 inder am ... [einsetzen:
Tag nach der Verkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes] geltenden
Fassung ist erstmals fiir die Einkommen- und Korperschaftsteuer fiir den
Veranlagungszeitraum 2022 und fiir die Gewerbesteuer fiir den Erhebungs-
zeitraum 2022 anzuwenden“ eingefiigt.

Begriindung

Zur Inhaltsiibersicht



S,

Die Inhaltsiibersicht wird redaktionell an den neu eingefiigten Artikel 10a (Ande-
rung des AuBlensteuergesetzes) angepasst.

Zu Artikel 10a — neu — (Anderung des Aufensteuergesetzes)
§ 21 Absatz 4 Satz 1 — neu —

Mit der Anderung wird riickwirkend klargestellt, dass auch in den Fillen, in denen
ein Steuerpflichtiger im Jahr 2022 eine Gewinnausschiittung von einer Zwischen-
gesellschaft mit abweichendem Wirtschaftsjahr erhalten hat, ein Kiirzungsbetrag
nach § 11 AStG im Veranlagungszeitraum 2022 zum Ansatz kommen kann. Dies
ist zu der nach der ATAD-Richtlinie erforderlichen Vermeidung einer Doppelbe-
steuerung geboten. Mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25. Juni 2021
(BGBI. I S. 2035) wurde geregelt, dass die bisherige Steuerfreistellung nach § 3
Nummer 41 EStG letztmals fiir den Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden ist
(§ 52 Absatz 4 Satz 15 EStG). Der als Nachfolgeregelung zugleich eingefiihrte
Kiirzungsbetrag nach § 11 Absatz 1 und 2 AStG findet nach dem aktuellen Wort-
laut des § 21 Absatz 4 Satz 1 AStG erstmals fiir nach dem 31. Dezember 2021
beginnende Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft Anwendung. Daher wiirde
ein Hinzurechnungsbetrag, der aus einem abweichenden Wirtschaftsjahr der Zwi-
schengesellschaft z. B. vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 resultiert, zwar
nach § 21 Absatz 4 Satz 4 AStG im Anfangsbestand des Hinzurechnungskorrek-
turvolumens zum 31. Dezember 2021 erfasst werden, fiir eine Gewinnausschiit-
tung im Jahr 2022 wiirde es allerdings zu einer ,,Doppelbesteuerung kommen.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf in Artikel 45 Ab-
satz 1 vorgesehenen allgemeinen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiin-
dung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine, rein klarstellende Regelung

Erfiillungsaufwand

Keine Anderung



Umdruck Nr. 26

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Haftung von Koérperschaften mit Sitz im Ausland fiir
Lohnsteuer (§ 14b AO)
(Bundesrat Ziffer 48)

Zu Artikel 12 Nummer 1a (§ 14b Absatz 1 Satz 1 AO) und zu Artikel 16
Nummer 4 (Artikel 97 § 39Absatz 7 — neu — EGAO)

Anderung

1. Nach Artikel 12 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefiigt:

,la. In § 14b Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Steuerschuldner” durch das
Wort ,,Steuerpflichtiger* ersetzt.*

2. Artikel 16 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
,4.  Dem § 39 werden die folgenden Absitze 6 und 7 angefiigt:
»(0) [wie Artikel 16 Nummer 4 Regierungsentwurf]

(7) § 14b Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der am ...
[einsetzen: Tag nach der Verkiindung] geltenden Fassung ist in allen
Fillen anzuwenden, in denen der Anspruch aus dem Steuerschuldver-
hiltnis nach dem ... [einsetzen: Tag der Verkiindung] entstanden ist.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 12 (Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 1a — neu — (§ 14b Absatz 1 Satz 1)
Die Anderung greift einen Vorschlag des Bundesrates auf.

Nach dem durch das Kreditzweitmarktforderungsgesetz vom 22. Dezember 2023,
BGBI. 1 2023 Nr. 411, mit Wirkung ab 1. Januar 2024 eingefiihrten § 14b Ab-
satz 1 Satz1 AO sind Steuerverwaltungsakte an Korperschaften mit Sitz im



S,

Ausland und Ort der Geschéftsleitung im Inland ab 1. Januar 2024 an die Korper-
schaft selbst zu richten, soweit sie nach den deutschen Steuergesetzen Steuer-
schuldnerin ist.

Diese Regelung findet nach ihrem eindeutigen Wortlaut keine Anwendung, wenn
die ausldandische Korperschaft nicht die Steuer schuldet, sondern eine andere
Rolle im Besteuerungsverfahren trigt (z. B. als Arbeitgeberin fiir die Lohnsteuer
haftet). Die Beschrankung auf Félle der Steuerschuldnerschaft hat dazu gefiihrt,
dass an der bewédhrten Praxis eines kombinierten Steuer- und Haftungsbescheids
iiber Lohnsteuer nicht mehr festgehalten werden kann. So muss beispielsweise
der lohnsteuerliche Pauschalierungs- und Haftungsbescheid bei ausldandischen
Korperschaften, die nach deutschem Gesellschaftsrecht nicht rechtsfahig sind (z.
B. Limiteds mit Sitz in GroB-Britannien und Geschéftsleitung in Deutschland),
seit dem 1. Januar 2024 getrennt erlassen werden:

—  Der Pauschalierungsbescheid ist nach § 14b Absatz 1 Satz 1 AO an die aus-
landische Korperschaft selbst zu richten, da diese Schuldnerin der pauscha-
len Lohnsteuer ist.

—  Der Haftungsbescheid ist dagegen - wie vor Inkrafttreten des § 14b AO - an
die zivilrechtliche Nachfolgepersonengesellschaft bzw. den zivilrechtlichen
Gesamtrechtsnachfolger der im Inland nicht rechtsfahigen Kdrperschaft zu
richten, da § 14b Absatz 1 Satz 1 AO fiir Haftungsbescheide bisher nicht an-
wendbar ist.

Die getrennte Bekanntgabe von Pauschalierungs- und Haftungsbescheid fiihrt in
der Praxis zu erhohtem Aufwand und ist aulerdem fehleranfallig.

Durch das Ersetzen des in § 14b Absatz 1 Satz 1 AO verwendeten Begriffs ,,Steu-
erschuldner* durch den in § 33 AO definierten Begriff ,,Steuerpflichtiger” werden
kiinftig alle denkbaren Rollen einer auslédndischen Korperschaft im deutschen Be-
steuerungsverfahren erfasst.

Zu Artikel 16 (Anderung des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung)
Zu Nummer 4 (§ 39 Absatz 7 — neu -)
Der neue Absatz 6 entspricht dem Regierungsentwurf.

Der neue Absatz 7 enthiilt eine Anwendungsregelung zur Anderung des § 14b Ab-
satz 1 Satz 1 AO. Durch die Ankniipfung an den Entstehungszeitpunkt der An-
spriiche aus dem Steuerschuldverhiltnis wird eine materielle Riickwirkung ver-
mieden.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf in Artikel 45 Ab-
satz 1 fiir Artikel 12 und 16 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der
Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Erfiilllungsaufwand

Die Minderung des Erfiillungsaufwands der Landesfinanzbehdrden ist nicht zu
abzuschétzen.



Umdruck Nr. 27

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Elektronische Kommunikation mit Finanzbehorden
(§ 87a Absatz 1 und 1a und § 89b Absatz 3 AQO)
(Bundesrat Ziffer 49)

Zu Artikel 12 Nummer S Buchstabe a0 (§ 87a Absatz 1 Satz 2 — neu —
AO) und al — neu — (§ 87a Absatz 1a Satz 2 AO) und Nummer 5a - neu -
(§ 89b Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 AO)

Anderung

Artikel 12 wird wie folgt gedndert:
1. Nummer 5 Buchstabe a werden die folgenden Buchstaben vorangestellt:
,a0) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefiigt:

,,Die Ubermittlung elektronischer Nachrichten und Dokumente an Fi-
nanzbehodrden mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder
iiber das besondere elektronische Behdrdenpostfach ist nicht zuléssig,
soweit fiir die Ubermittlung ein sicheres elektronisches Verfahren der
Finanzbehorden zur Verfiigung steht, das den Dateniibermittler au-
thentifiziert und die Vertraulichkeit und Integritit des Datensatzes ge-
wihrleistet; dies gilt nicht fiir Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie
in den Fillen, in denen die Ubermittlung an Finanzbehdrden mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur oder liber das besondere elekt-
ronische Behordenpostfach gesetzlich vorgeschrieben ist.

al) In Absatz la Satz2 wird die Angabe ,,Satz 3* durch die Angabe
,Satz 4 ersetzt. ¢

2. Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefligt:

,5a. In § 89b Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 wird die Angabe ,,Satz 3* durch
die Angabe ,,Satz 4* ersetzt.*

Begriindung



Zu Artikel 12 (Anderung der Abgabenordnung)

Zu Nummer 5 (§ 87a)

Die Anderungen greifen ein Anliegen des Bundesrates auf (Antrag Ziffer 49).
Zu Buchstabe a0 — neu — (§ 87a Absatz 1 Satz 2 — neu -)

Nach § 87a Absatz 1 Satz 1 AO ist im Besteuerungsverfahren die Ubermittlung
elektronischer Dokumente zuldssig, soweit der Empfanger hierfiir einen Zugang
eroffnet hat. Ein elektronisches Dokument ist zugegangen, sobald die fiir den
Empfang bestimmte Einrichtung es in fiir den Empfanger bearbeitbarer Weise
aufgezeichnet hat (§ 87a Absatz 1 Satz 2 1. Halbsatz AO).

Bevorzugter und seit Jahren erprobter elektronischer Kommunikationskanal zwi-
schen Steuerpflichtigen oder ihren Bevollméchtigten und den Finanzdmtern sind
das Verfahren ELSTER bzw. die Schnittstelle ERiC. Dieser Kommunikationska-
nal gewihrleistet fiir den Absender eine schnelle und ressourcenschonende Bear-
beitung seines Anliegens und geniigt auch den Anforderungen des § 87a Absatz 6
AO, da es den Dateniibermittler authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integ-
ritdt des Datensatzes gewahrleistet. So wie die technischen Rahmenbedingungen
nach der Elektronischen-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) fiir den elektroni-
schen Austausch mit den Gerichten zugeschnitten sind, so erfiillt ELSTER die
Bedarfe der Finanzverwaltung.

ELSTER (inkl. ERIC) ist eine Losung, die mit aktuell mehr als 20 Mio. Nutzen-
den bereits heute iiber eine hohe Marktdurchdringung verfiigt. Das technische
System hinter ELSTER wird von der Steuerverwaltung in Deutschland seit Jahren
stabil und sicher betrieben. Die ELSTER-Produkte werden durch das Bund-Lén-
der IT-Vorhaben KONSENS stetig verbessert. Hierzu gehort u.a. die Erhhung
der Nutzerorientierung durch die Bereitstellung der ELSTER-Secure- und der
MeinELSTER+App.

Um den groBen Mehrwert fiir Biirgerinnen, Biirger und Diensteanbieter aus Ver-
waltung und Wirtschaft zu erhalten und die Digitalisierung des Besteuerungsver-
fahrens konsequent und zielorientiert voranzutreiben, ist das bestehende Verfah-
ren ELSTER und seine Fortentwicklung daher nach Kriften zu unterstiitzen.

Bei Nutzung des Verfahrens ELSTER bzw. der Schnittstelle ERIC wird durch die
automatisierte steuernummerngenaue Zuordnung auf Empfangerseite die zustén-
dige Bearbeiterin bzw. der zustindige Bearbeiter medienbruchfrei erreicht. Dies
stellt eine schnellstmdgliche Verarbeitung innerhalb der finanzamtsinternen IT-
Fachverfahren sicher.

Da der Schwerpunkt der elektronischen Kommunikation gegenwiirtig in der Uber-
mittlung von elektronischen Steuererklarungen und Steueranmeldungen im Ver-
fahren nach § 87a Absatz 6 AO und kiinftig vermehrt der Abruf elektronischer
Verwaltungsakte im Verfahren nach § 87a Absatz 8 in Verbindung mit § 122a
AO liegt, ist die Nutzung der Verfahren ELSTER bzw. ERiC bei den mit der Er-
stellung und Ubermittlung von Steuererklirungen beauftragten Angehorigen der
rechts- und steuerberatenden Berufe vorgegeben.

ELSTER bzw. ERiC erlauben (etwa in Form des Formulars ,,Sonstige Nachricht
an Finanzamt®) allerdings auch den Versand von Anhéngen (z. B. von elektroni-
schen Schriftsdtzen im PDF-Format), wobei gegenwirtig lediglich folgende tech-
nische Beschrinkungen zu beachten sind:

— maximal 100 Seiten je PDF,
— maximal 20 Anhénge,

—  maximal 10,4 MB pro Anhang und
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—  insgesamt maximal 38,7 MB (ERiC) bzw. 14 MB (ELSTER).

Auf andere Weise (sei es durch einfache unverschliisselte E-Mail, durch Uber-
mittlung mit qualifizierter elektronischer Signatur oder von einem besonderen
elektronischen Anwalts- oder Steuerberaterpostfach an das besondere elektroni-
sche Behordenpostfach) elektronisch {ibermittelte ,,sonstige™ Dokumente beein-
trachtigen das steuerliche Massenverfahren der Finanzédmter erheblich. Hierbei ist
auch zu beriicksichtigen, dass die Nutzung der besonderen elektronischen Behor-
denpostfacher ausschlieBlich fiir die elektronische Kommunikation in gerichtli-
chen Verfahren eingefiihrt wurde und deshalb in den Finanzbehdrden nur wenige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Verfahren nutzen konnen und sollen.

Angesichts der gegenwirtig iiberdurchschnittlich hohen Belastungen der Finanz-
verwaltung muss die elektronische Ubermittlung von Schriftsitzen an Finanzbe-
horden deshalb - auBerhalb der im Besteuerungsverfahren immer seltener anzu-
treffenden Félle des § 87a Absatz 3 AO (Ersetzung der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Schriftform durch die elektronische Form) sowie aullerhalb gerichtlicher Ver-
fahren - durch Ubermittlung mit qualifizierter elektronischer Signatur oder von
einem besonderen elektronischen Anwalts-, Notar- oder Steuerberaterpostfach an
das besondere elektronische Behordenpostfach gesetzlich ausgeschlossen wer-
den, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

In gerichtlichen Verfahren gelten auch fiir Finanzbehorden weiterhin die Bestim-
mungen der Elektronischen-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV). Diese Verord-
nung regelt einheitlich den elektronischen Rechtsverkehr mit allen Gerichten des
Bundes und der Lénder, soweit § 130a ZPO, § 46¢ ArbGG, § 65a SGG, § 55a
VwGO und § 52a FGO Anwendung finden. Uber den Verweis auf diese Verord-
nung in § 753 Absatz 4 Satz 2 ZPO finden ihre Bestimmungen auch auf die elekt-
ronische Kommunikation mit den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
hern entsprechende Anwendung.

Nach Satz 2 Halbsatz 2 sind deshalb die Gerichte und Staatsanwaltschaften von
der Regelung ausgenommen. Das Gleiche gilt, wenn die Ubermittlung elektroni-
scher Nachrichten und Dokumente an Finanzbehdrden mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur oder {iber das besondere elektronische Behdrdenpostfach
gesetzlich vorgeschrieben ist.

Soweit die Ubermittlung von Steuererklirungen, Anzeigen usw. mittels amtlich
vorgeschriebener Datensétzen iiber die amtlich bestimmte Schnittstelle gesetzlich
ausdriicklich vorgeschrieben ist, ist § 87a Absatz 1 AO nicht einschldgig. In die-
sen Fillen gelten die Regelung in § 87a Absatz 6 AO.

Zu Buchstabe al — neu — (§ 87a Absatz 1a Satz 2)

Es handelt sich um eine Folgednderung zur Einfligung des neuen Satzes 2 in Ab-
satz 1.

Zu Nummer 5a — neu — (§ 89b Absatz 3 Satz 3 Nummer 3)

Es handelt sich um eine Folgeénderung zur Einfiigung des neuen Satzes 2 in § 87a
Absatz 1 AO.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 fiir Artikel 12 im
Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag
nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine



Erfiillungsaufwand

Ohne die Ergidnzung des § 87a Absatz 1 AO droht den Finanzbehdrden zusétzli-
cher Erfiillungsaufwand, der allerdings nicht bezifferbar ist.



Umdruck Nr. 28

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Beseitigung eines redaktionellen Fehlers bei Anderung
des § 87a Absatz 3 AO
(Bundesrat Ziffer 50)

Zu Artikel 12 Nummer 5 Buchstabe a (§ 87a Absatz 3 Satz 4 und 5 AO)

Anderung

Artikel 12 Nummer 5 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
,a) Absatz 3 Satz 4 und 5 wird durch die folgenden Sétze ersetzt:
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»[wie Regierungsentwurf Artikel 12 Nummer 5 Buchstabe a].

Begriindung

Zu Artikel 12 (Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 5 (§ 87a)
Zu Buchstabe a (§ 87a Absatz 3 Satz 4 und 5)

Der Anderungsbefehl im Gesetzentwurf sieht vor, lediglich Satz 4 des dritten Ab-
satzes von § 87a AO durch die neuen Sitze 4 bis 8 zu ersetzen. Dies wiirde aller-
dings dazu fiihren, dass der bisherige Satz 5 der Regelung bestehen bliebe, ob-
wohl auch dieser Satz inhaltlich durch die neu einzufiigenden Sétze ersetzt werden
soll. Dieser redaktionelle Fehler soll beseitigt werden.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine



Erfiillungsaufwand

Keiner



Umdruck Nr. 29

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Schitzung von Besteuerungsgrundlagen

Zu Artikel 12 Nummer 13 — aufgehoben —(§ 162 Absatz 4 Satz 1 und 4
AO) und Artikel 16 Nummer 3 — aufgehoben — (§ 37 Absatz 2 Satz 1 und
Absatz 3 Satz 1 EGAO)

Anderung

1. Artikel 12 Nummer 13 wird aufgehoben.
2. Artikel 16 Nummer 3 wird aufgehoben.

Begriindung

Zu Artikel 12 (Anderung der Abgabenordung)
Zu Nummer 13 — aufgehoben — (§ 162 Absatz 4 Satz 1 bis 4)

Die angedachten Anderungen in § 162 AO werden nicht mit dem Jahressteuerge-
setz 2024 umgesetzt.

Zu Artikel 16 (Anderung des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenord-
nung)

Zu Nummer 3 (§ 37 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1)

Da keine Anderung des § 162 AO erfolgt, ist entsprechend auch die zeitliche
Anwendungsregel zu streichen.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiillungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 30

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: BZSt-Auftragsleistung fiir einen kiinftigen Direktauszah-

lungsmechanismus und Konkretisierung der in der IdNr-
Datenbank gespeicherten Kontoverbindung

Zu Artikel 12 Nummer 1, 10 Buchstabe a0 — neu —und Nummer 10a

— neu — (Inhaltsiibersicht AO, § 139b AO und § 139¢ — neu — AO) und zu
Artikel 17 Nummer 1 Buchstabe d und e — neu — (§ 5 Absatz 1 Satz 1
Nummer 48 — neu — FVG)

Anderung

1.

Artikel 12 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Nummer 1 wird nach der Angabe zu § 139d folgende Angabe einge-
fiigt:

»$ 139¢ Direktauszahlungsmechanismus

Der Nummer 10 Buchstabe a wird folgender Buchstabe a0 vorange-
stellt:

,0)  Dem Absatz 3a wird folgender Satz angefligt:

»@espeichert wird nach Satz“l ausschlieBlich eine Kontoverbin-
dung, welche mittels SEPA-Uberweisung erreichbar ist. ©

Nach Nummer 10 wird folgende Nummer 10a eingefiigt:

,10a. Nach § 139d wird folgender § 139e eingefligt:

,»S 139¢
Direktauszahlungsmechanismus

(1) Der Direktauszahlungsmechanismus ist die Direktaus-
zahlung offentlicher Mittel an natiirliche Personen unter Verwen-
dung der nach § 139b Absatz 3 und 3a gespeicherten Daten, die
durch Bundesgesetz vorgesehen ist. Zustindige Behorde fiir den
Direktauszahlungsmechanismus ist das Bundeszentralamt fiir
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2.

Steuern (Direktauszahlungsbehdrde). Die Direktauszahlungsbe-
horde wird im Auftrag der nach dem jeweiligen Leistungsgesetz
zustandigen Behorde (Leistungsbehorde) titig.

(2) Die Direktauszahlung von offentlichen Mitteln nach
Absatz 1 Satz 1 erfolgt unbar auf die zum Zeitpunkt des Datenab-
rufs nach § 139b Absatz 3a gespeicherte Kontoverbindung.

(3) Erfolgt die Direktauszahlung offentlicher Mittel auf
Antrag, so ist dieser nach amtlich bestimmten Datensatz {iber die
amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch zu {ibermitteln.

(4) Werden an die Gewidhrung der Leistung Voraussetzun-
gen gekniipft, die nicht aus den nach § 139b gespeicherten Daten
bestimmt oder iiber amtlich bestimmte Schnittstellen der Direkt-
auszahlungsbehorde zu anderen datenverwaltenden Stellen auto-
matisiert bezogen werden konnen, sind die erforderlichen Daten
von der Leistungsbehorde bei den 6ffentlichen Stellen zu erhe-
ben, die diese Daten verarbeiten. Die Leistungsbehorde teilt der
Direktauszahlungsbehorde das Ergebnis der Priifung nach amt-
lich bestimmten Datensatz liber die amtlich bestimmte Schnitt-
stelle mit.

(5) Die Gutschrift auf die nach Absatz 2 gespeicherte Kon-
toverbindung (Direktauszahlung) ist ein Verwaltungsakt nach
dem jeweiligen Leistungsgesetz, der nicht schriftlich zu bestéti-
gen ist sowie keiner Begriindung und keiner gesonderter Rechts-
behelfsbelehrung bedarf. Der Verwaltungsakt wird durch die Gut-
schrift bekannt gegeben. Andere Verwaltungsakte werden durch
Bereitstellung zum Datenabruf bekanntgegeben. Fiir die Durch-
fithrung von Rechtsbehelfsverfahren ist die Leistungsbehdrde zu-
stindig. Im Ubrigen gelten die fiir das Leistungsgesetz mafBge-
benden Vorschriften {iber das Verwaltungs- sowie das Gerichts-
verfahren.” ¢

Dem Artikel 17 Nummer 1 werden die folgenden Buchstaben d und e ange-

fligt:
,d)

e)

In Nummer 47 Buchstabe f wird der Punkt am Ende durch ein Semi-
kolon ersetzt.

Nach Nummer 47 wird folgende Nummer 48 angefiigt:
»48. die Wahrnehmung der Aufgaben der Direktauszahlungsbehorde
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nach § 139e der Abgabenordnung.

Begriindung

Zu Artikel 12 (Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht)

Es handelt sich um eine Folgednderung aus der Einfligung des neuen § 139¢ AO.



Zu Nummer 10 (§ 139b Absatz 3a Satz 2)

Zu Buchstabe a0 — neu — (§ 139b Absatz 3a Satz 2 -neu -)

Der neue Satz 2 bestimmt, dass in der Datenbank nach § 139b Absatz 3 AO aus-
schlielich Kontoverbindungen von am SEPA-Verfahren teilnehmenden Kredit-
instituten gespeichert werden. Die Regelung dient der Kostenminimierung bei der
Auszahlung von Leistungen aus 6ffentlichen Mitteln nach § 139b Absatz 4c AO.

Zu Nummer 10a — neu — (§ 139¢ — neu -)

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 (BGBI. 1 2022, Seite 2294) wurden die rechtli-
chen Voraussetzungen fiir die Zuspeicherung einer Kontoverbindung (IBAN und
ggf. BIC) zur Identifikationsnummer-Datenbank (IdNr-Datenbank) geschaffen.
Die zentrale Speicherung dieser Daten bildet die Grundlage fiir den Aufbau eines
Direktauszahlungsmechanismus (DAM). Dieser soll eine schnelle und zugleich
missbrauchssichere ggf. antragsbasierte Auszahlung 6ffentlicher Leistungen zur
Unterstiitzung der Biirgerinnen und Biirger ermoglichen. Dafiir soll ein einfaches
und unbiirokratisches Verfahren bereitgestellt werden. Denkbar ist die Nutzung
dieses Verfahrens in auflergewo6hnlichen Auszahlungstillen, beispielsweise bei
Direktauszahlungen zur Bewdéltigung von Krisensituationen (z. B. Pandemien
oder Flutkatastrophen). Mit dem Direktauszahlungsmechanismus wird im Vor-
griff auf zukiinftig beabsichtigte Direktauszahlungen ein einfacher und digitali-
sierter Auszahlungsweg fiir Kontoiiberweisungen bereitgestellt.

Absatz 1

§ 139e Absatz 1 AO definiert den Begriff Direktauszahlungsmechanismus. Er-
fasst werden ausschlielich unbare Auszahlungen 6ffentlicher Mittel (Direktaus-
zahlungen) an natiirliche Personen. Fiir juristische Personen kann der Direktaus-
zahlungsmechanismus nicht genutzt werden, weil nur zu natiirlichen Personen
Daten in der IdNr-Datenbank gespeichert sind. Fiir die Direktauszahlung kdnnen
neben der IBAN auch weitere Daten aus der IdNr-Datenbank verwendet werden.
Das Bundeszentralamt fiir Steuern (BZSt) ist fiir den Direktauszahlungsmecha-
nismus verantwortlich. Die Zusténdigkeit fiir die jeweilige Leistung richtet sich
dagegen nach dem Leistungsgesetz. Ist das BZSt nicht zugleich Leistungsbehorde
iibernimmt es im Auftrag der Leistungsbehdrde die Direktauszahlung.

Absatz 2

§ 139e Absatz 2 AO stellt klar, dass die Direktauszahlung ausschlieBlich unbar
erfolgt. Dies stellt sicher, dass die Leistung schnell beim Berechtigten ankommt
und durch das BZSt abgewickelt werden kann. Sieht das Leistungsgesetz eine
Barauszahlung vor, muss im Leistungsgesetz geregelt werden, wer filir diese Art
der Auszahlung zustindig ist und wie diese erfolgt. Der Direktauszahlungsme-
chanismus realisiert das ,,Massengeschift”. Eventuelle Sonderfille verbleiben bei
der jeweiligen Leistungsbehdrde.

Fiir die Auszahlung wird nur die in der IdNr-Datenbank zum Zeitpunkt des Da-
tenabrufs gespeicherte IBAN genutzt. Dies gewihrleistet die verwaltungsprakti-
sche Auszahlung in einem Massenverfahren. Will der Berechtigte die in der [dNr-
Datenbank gespeicherte Kontoverbindung dndern, sollte er diese rechtzeitig vor
Leistungsgewdhrung an das BZSt {ibermitteln oder {ibermitteln lassen. Dies ver-
meidet auch die Frage, wer fiir eine Fehliiberweisung in den Féllen verantwortlich
ist, wenn die neue IBAN kurz vor der Auszahlung iibermittelt wird und die geén-
derte IBAN fiir die Auszahlung nicht mehr genutzt werden kann.

Absatz 3
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Sofern fiir die Direktauszahlung ein Antrag erforderlich ist, wird nur ein elektro-
nischer Antrag zugelassen. Antrige auf Papier werden damit ausgeschlossen.

Absatz 4

Der Direktauszahlungsmechanismus kniipft fiir die Leistungsgewédhrung an die
nach § 139b Absatz 3 und 3a AO gespeicherten Daten (z. B. Wohnsitz in Deutsch-
land). Soll die Leistungsgewéhrung an weitere Voraussetzungen gekniipft wer-
den, die nicht aus den nach § 139b Absatz 3 und 3a AO gespeicherten Daten er-
mittelt oder iiber Schnittstellen der Direktzahlungsbehdrde zu anderen datenver-
waltenden Stellen automatisiert bezogen werden konnen, sind die erforderlichen
Daten (z. B. Studierendeneigenschaft) von der Leistungsbehdrde bei den jeweili-
gen Offentlichen Stellen zu erheben, die diese Daten verarbeiten. Auf der Grund-
lage dieser Daten priift die Leistungsbehorde, ob ein Anspruch auf die jeweilige
Leistung besteht und teilt dem BZSt das Ergebnis der Priifung nach amtlich be-
stimmten Datensatz iiber die amtlich bestimmte Schnittstelle mit.

Die Regelung dient der Klarstellung. Das BZSt ist lediglich fiir die Abwicklung
der Direktauszahlung zustéindig, wenn sie nicht zugleich als Leistungsbehdrde
handelt.

Welche Behorde jeweils Leistungsbehorde ist, wird durch das einzelne Leistungs-
gesetz bestimmt. In der Regel sollte zwar die Behorde als Leistungsbehorde be-
stimmt werden, in deren Verantwortungsbereich die fiir die Leistungsgewédhrung
notwendigen Daten gespeichert sind. Denkbar ist jedoch auch eine Regelung im
Leistungsgesetz, nach der das BZSt die Daten zur Leistungsberechtigung im Auf-
trag der Leistungsbehorde iiber die amtlich bestimmte Schnittstelle von der 6f-
fentlichen Stelle entgegennimmt, die diese Daten verarbeitet. Auch die abhingig
vom jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen IT-Schnittstellen zur Ubermitt-
lung moglicher weiterer Leistungskriterien sind — soweit nicht bereits vorhanden
- mit der Umsetzung des Leistungsgesetzes vorzusehen.

Absatz 5

§ 139e Absatz 5 AO regelt die digitale Abwicklung der Leistungsgewéhrung. Ein
schriftlicher Verwaltungsakt ist nicht erforderlich. Der Verwaltungsakt ist die
Gutschrift auf dem Konto, einer schriftlichen Bestitigung bedarf es nicht. Der
Verwaltungsakt ergeht dementsprechend auch ohne Begriindung oder einer ge-
sonderten Rechtsbehelfsbelehrung. Andere Verwaltungsakte (z. B. die Ablehnung
der Leistungsgewidhrung) werden durch Bereitstellung zum Datenabruf im An-
tragsportal (z. B. BZSt-Online-Portal) bekanntgegeben. Im Ubrigen gelten die fiir
die Anwendung des Leistungsgesetzes maB3gebenden Vorschriften iiber das Ver-
waltungs- sowie das Gerichtsverfahren.

Zu Artikel 17 (Anderung der Abgabenordnung)

Zu Nummer 1 Buchstabe d — neu - (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 und
48 — neu - FVG)

In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe f FVG wird der Punkt am Ende
aufgrund der Anfiigung der neuen Nummer 48 durch ein Semikolon ersetzt.

Die neue Nummer 48 in § 5 Absatz 5 Satz 1 FVG regelt die Aufgabenzuweisung
der Direktauszahlungsbehdrde nach § 139e AO zugunsten des BZSt.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.



Erfiillungsaufwand und weitere Gesetzesfolgen

Der Erfiillungsaufwand ist nicht quantifizierbar.



Umdruck Nr. 31

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Klarstellung in § 152 Absatz 6 Satz 1 AO
(Bundesrat Ziffer 54)

Zu Artikel 12 Nummer 12a (§ 152 Absatz 6 Satz 1 AO)

Anderung

Nach Artikel 12 Nummer 12 wird folgende Nummer 12a eingefiigt:

,12a. In § 152 Absatz 6 Satz 1 werden die Worter ,,die Absétze 1 bis 3 und* durch
die Worter ,,die Absitze 1 und 2, Absatz 3 Nummer 1 sowie* ersetzt.

Begriindung

Zu Artikel 12 (Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 12a — neu — (§ 152 Absatz 6 Satz 1)

Mit der Gesetzesédnderung wird ein Anliegen des Bundesrates umgesetzt (Antrag
Ziffer 55).

Der Verspitungszuschlag nach § 152 AO soll den rechtzeitigen Eingang der
Steuer- und Feststellungserkldrungen und damit den ordnungsméfigen Veranla-
gungsprozess und die rechtzeitige Festsetzung und Entrichtung der Steuern si-
cherstellen. Im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens vom 18. Juli 2016 (BGBL. I S. 1679) war die Regelung iiber die Erhebung
von Verspitungszuschldgen neugefasst worden. Neu waren insbesondere

— eine grundsitzliche Verpflichtung zur Festsetzung eines Verspéatungszu-
schlags, wenn eine Steuererkldrung, die sich auf ein Kalenderjahr oder auf
einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt bezieht, nicht binnen 14 Monaten
nach Ablauf des Kalenderjahrs bzw. nach dem Besteuerungszeitpunkt abge-
geben wird, und
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—  gesetzlich vorgegebene und ,,automationsgerechte” Vorgaben fiir die Be-
rechnung des Verspétungszuschlags.

Um auch fiir Fille der Nichtabgabe oder verspiteter Abgabe einer Feststellungs-
erkldrung der Verwaltung eindeutige und automationsgerechte Kriterien fiir die
Bemessung des Verspatungszuschlags vorzugeben, sollte zu Erkldrungen zur
Feststellung einkommensteuerpflichtiger oder korperschaftsteuerpflichtiger Ein-
kiinfte - in Anlehnung an die gerichtlichen Grundsétze zur Streitwertermittlung in
Feststellungsfillen - der in Absatz 5 des Regierungsentwurfs (= Absatz 7 der vom
Bundestag beschlossenen Neufassung des § 152 AO) bestimmte Prozentsatz pau-
schal in Hohe eines Viertels des bei Steuerfestsetzungen zu beriicksichtigenden
Prozentsatzes angesetzt werden (vgl. BT-Drs. 18/7457 S. 81). Die steuerlichen
Auswirkungen der gesonderten Feststellungen in den jeweiligen Folgebescheiden
sollte damit generell nicht mehr ermittelt werden miissen, was den Vollzug der
Vorschrift im Feststellungsverfahren - insbesondere bei vielen Feststellungsbetei-
ligten - ganz wesentlich erleichtert.

Infolge eines Urteils des Finanzgerichts Baden-Wiirttemberg vom 15. November
2023 - 12 K 1945/23 — ist die Frage aufgekommen, ob bei Festsetzung eines Ver-
spatungszuschlags wegen Nichtabgabe oder verspiteter Abgabe einer Feststel-
lungserklarung auch Nummer 2 und 3 des § 152 Absatz 3 AO entsprechend an-
zuwenden sind. Das Gericht hatte entschieden, dass bei Festsetzung eines Ver-
spatungszuschlags flir eine verspétet abgegebene Erklarung zur gesonderten Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen die Riickausnahme des § 152 Absatz 3
Nummer 3 AO zur Anwendung komme. In diesem Fall miissten also - entgegen
der Zielsetzung der Neuregelung des § 152 AO - die Auswirkungen der Feststel-
lungen in den Folgebescheiden ermittelt und bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 152 Absatz 3 Nummer 2 oder 3 AO auch entsprechend beriicksichtigt wer-
den. Der mit der Neuregelung angestrebte Vereinfachungseffekt wiirde dann ent-
fallen.

Mit der Anderung in § 152 Absatz 6 Satz 1 AO soll - der bisherigen Verwaltungs-
praxis entsprechend - fiir die Festsetzung von Verspatungszuschldge bei der ge-
sonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen klarstel-
lend bestimmt werden, dass nur Nummer 1 des § 152 Absatz 3 AO entsprechend
anzuwenden ist.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regie-
rungsentwurfs fiir Artikel 12 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag
nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Erfiillungsaufwand

Keiner



Umdruck Nr. 32

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Zinsen auf hinterzogene Vorauszahlungen, Anrechnung
von Nachzahlungszinsen
(Bundesrat Ziffer 55)

Zu Artikel 12 Nummer 18a — neu — (§ 235 Absatz 5 AO) und Artikel 16
Nummer 1 (Artikel 97 § 15 Absatz 19 — neu - EGAO)

1. Nach Artikel 12 Nummer 18 wird folgende Nummer 18a eingefligt:
,18a. Dem § 235 wird folgender Absatz 5 angefiigt:

»(5) Bei hinterzogenen Vorauszahlungen sind die Absétze 3 und
4 mit folgenden Mafigaben anzuwenden:

1. wurde die hinterzogene Vorauszahlung vor Festsetzung der
Steuer entrichtet, auf die diese Vorauszahlung anzurechnen ist
oder wire, endet der Zinslauf mit der Zahlung der hinterzogenen
Vorauszahlung;

2. wurde die hinterzogene Vorauszahlung nicht vor Festsetzung der
Steuer entrichtet, auf die diese Vorauszahlung anzurechnen ist
oder wire, gilt Folgendes:

a) wurde diese Steuer nicht hinterzogen, endet der Zinslauf fiir
die Vorauszahlung mit Zahlung dieser Steuer, spitestens
aber mit der Falligkeit dieser Steuer;

b) wurde diese Steuer ebenfalls hinterzogen, endet der Zinslauf
fiir die Vorauszahlung mit Beginn des Zinslaufs fiir die hin-
terzogene Steuer;

3. Zinsen nach § 233a, die zu der Steuer festgesetzt wurden, auf die
die hinterzogene Vorauszahlung anzurechnen ist oder wére, sind
auf Zinsen zur hinterzogenen Vorauszahlung anzurechnen, so-
weit sie denselben Zinsberechnungszeitraum betreffen.*

2. Artikel 16 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
,1. Dem § 15 werden die folgenden Absétze 18 und 19 angefiigt:
»(18) ... [wie Regierungsentwurf Artikel 16 Nummer 1].

(19) § 235 Absatz 5 der Abgabenordnung gilt in allen Fallen, in
denen Zinsen zu hinterzogenen Vorauszahlungen nach dem ... [einset-
zen: Tag nach Verkiindung des Gesetzes] festgesetzt werden.*



Begriindung

Zu Artikel 12 (Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 18a — neu — (§ 235 Absatz 5 — neu -)
Die Anderung greift ein Anliegen des Bundesrates auf.

Durch das Zweite Gesetz zur Anderung der Abgabenordnung und des Einfiih-
rungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBI. 2022 I S. 1142)
war der Zinssatz fir Nachzahlungszinsen im Sinne des § 233a AO fiir Verzin-
sungszeitraume ab dem 1. Januar 2019 von 0,5 % auf 0,15 % fiir jeden vollen
Monat gesenkt worden (§ 238 Absatz 1a AO). Die bis dahin einheitlichen Zinss-
dtze fir Nachzahlungszinsen nach § 233a AO und Hinterziehungszinsen nach
§ 235 AO (hier gilt nach § 238 Absatz 1 AO weiterhin ein Zinssatz von 0,5 % fiir
jeden vollen Monat) fallen seither auseinander. Eine unbeabsichtigte Nebenfolge
dieser Rechtsdnderung ist die Entlastung bestimmter Hinterziehungstatbestinde,
bei denen teilweise nur noch 0,15 % Zinsen pro Monat berechnet werden. Durch
den neuen Absatz 5 in § 235 AO soll bei der Verzinsung hinterzogener Voraus-
zahlungen der Rechtszustand wiederhergestellt werden, der bis zur Absenkung
des Zinssatzes fiir Nachzahlungszinsen nach § 233a AO gegolten hat.

Der Zinslauf fiir Hinterziehungszinsen beginnt mit Vollendung der Steuerhinter-
ziehung (§ 235 Absatz 2 Satz 1 AO) und endet mit dem fritheren Zeitpunkt aus
Zahlung und Filligkeit der hinterzogenen Steuer (§ 235 Absatz 3 Satz 1 und 2
AO). Da die beiden in § 235 Absatz 3 Satz 1 und 2 AO genannten Zeitpunkte
haufig nach Ablauf der Karenzzeit liegen, fiir die keine Zinsen nach § 233a AO
festgesetzt werden (§ 233a Absatz 2 Satz 1 AO), kommt es bei hinterzogenen
Steuern mit dem Anlaufen des Zinslaufs der Nachzahlungszinsen zunéchst zu ei-
ner Doppelverzinsung. Diese wird im Wege der Anrechnung der Nachzahlungs-
zinsen auf die Hinterziehungszinsen aufgeldst (§ 235 Absatz 4 AO).

Die Anrechnung nach § 235 Absatz 4 AO scheitert jedoch in Fillen, in denen
Nachzahlungszinsen auf Zinsen zu hinterzogenen Vorauszahlungen anzurechnen
sind. Nach Auffassung des BFH ist eine solche Anrechnung vom Wortlaut des
§ 235 Absatz 4 AO nicht gedeckt, weil auf Vorauszahlungen keine Nachzah-
lungszinsen erhoben werden (§ 233a Absatz 1 Satz 2 AO) und insoweit kein An-
rechnungspotential zur Verfiigung steht. Eine daneben in Betracht kommende An-
rechnung der zur Jahressteuer festgesetzten Nachzahlungszinsen auf die Zinsen
zu hinterzogenen Vorauszahlungen sei ebenfalls ausgeschlossen, weil die beiden
Zinsfestsetzungen dogmatisch betrachtet nicht auf dieselbe Steuer und denselben
Zeitraum entfallen (BFH-Urteil vom 28. September 2021, VIII R 18/18, BStB1 11
2022, 239; vgl. auch BFH-Urteil vom 15. April 1997, VII R 74/96, BStB111 1997,
600), sondern eigenstdndige, unterschiedliche Steueranspriiche zum Gegenstand
hitten.

Aktuell 16sen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis das Problem einer Doppel-
verzinsung bei hinterzogenen Vorauszahlungen, indem sie den Zinslauf von Hin-
terziehungszinsen auf Vorauszahlungen in dem Moment enden lassen, in dem der
Zinslauf der ,JJahressteuer” nach § 233a AO beginnt (vgl. BFH-Urteil vom 28.
September 2021, VIII R 18/18, a.a.0.; Nr. 4.2.1 des Anwendungserlasses zu
§ 235 AO). ,Jahressteuer in diesem Sinne ist die fir ein Kalenderjahr
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entstandene Steuer, auf die die hinterzogene Vorauszahlung anzurechnen ist oder
anzurechnen wire.

Soweit die Zinssitze flir Nachzahlungs- und Hinterziehungszinsen identisch sind,
wirkt sich diese Vorgehensweise nicht signifikant auf die Summe der letztlich
insgesamt nach den §§ 233a und 235 AO festzusetzenden Zinsen aus. Seit Gel-
tung des niedrigeren Zinssatzes fiir Nachzahlungszinsen nach § 233a AO werden
Hinterzieher von Vorauszahlungen nun allerdings ungewollt bessergestellt. Denn
ab dem Beginn des Zinslaufs der Nachzahlungszinsen bis zur Zahlung der hinter-
zogenen ,Jahressteuer” oder der vollendeten Hinterziechung der ,,Jahressteuer
werden sie zinsmifBig so behandelt wie Steuerpflichtige, die keine Steuerhinter-
ziehung begangen haben. Je nach Fallkonstellation entsteht ein ,,Zinstal“ oder eine
dauerhafte Zinssenkung, obwohl der in der Steuerhinterziehung liegende Verzin-
sungsgrund unverdndert fortbesteht.

Mit dem neuen Absatz 5 soll diese nicht zu rechtfertigende Besserstellung besei-
tigt und eine durchgéngige Verzinsung hinterzogener Vorauszahlungen mit 0,5 %
pro Monat sichergestellt werden. Verwirklicht wird dies zunichst dadurch, dass
das Ende des Zinslaufs bei hinterzogenen Vorauszahlungen ausdriicklich festge-
schrieben wird. Die verschiedenen denkbaren Fallkonstellationen werden dabei
jeweils einer ausdriicklichen Regelung zugefiihrt. Keiner besonderen Regelung
bediirfen dabei die Fille, in denen der Zinslauf der Hinterziehungszinsen zu hin-
terzogenen Vorauszahlungen bereits vor Ablauf der Karenzzeit endet, da diese
mit den bereits bestehenden Regelungen sachgerecht geregelt sind und keine Dop-
pelverzinsung eintreten kann.

Eine sich in anderen Fillen unter Umstédnden ergebende Doppelverzinsung wird
durch eine modifizierte Anrechnungsregelung aufgeldst. Die Anrechnung von
Nachzahlungszinsen zur ,,Jahressteuer* nach § 233a AO auf Zinsen zu hinterzo-
genen Vorauszahlungen wird nunmehr ausdriicklich angeordnet, soweit die zu
verzinsenden Vorauszahlungen auf die entsprechende ,,Jahressteuer” anzurech-
nen sind oder wéren. Den Rahmen fiir die Anrechnungsmoglichkeit bildet dabei
die rechtliche Verkniipfung einer Vorauszahlung mit einem bestimmten steuerli-
chen Veranlagungszeitraum, wie sie sich beispielsweise aus § 37 Absatz 1 Satz 1,
§ 36 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 25 Absatz 1 EStG fiir Zwecke der Einkommens-
teuer (und Korperschaftsteuer) und aus § 18 Absatz 1 bis 4, § 16 Absatz 1 Satz 2
UStG fiir Zwecke der Umsatzsteuer ergibt.

Zu Artikel 16 (Anderung des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung)
Zu Nummer 1 (Artikel 97 § 15 Absatz 9 — neu -)
Der neue Absatz 18 entspricht dem Regierungsentwurf.

Mit dem neuen Absatz 19 wird der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von
§ 235 Absatz 5 AO geregelt.

Finanzielle Auswirkungen

geringfligige zusétzliche Zinseinnahmen

Erfiilllungsaufwand

Kein zusitzlicher Erfiillungsaufwand seitens der Steuerpflichtigen. Geringfiigige
einmalige Kosten fiir die technische Umsetzung auf Seiten der Finanzverwaltung.
Kein zusitzlicher laufender Verwaltungsaufwand im Vergleich zum bisherigen
Verfahren.



Umdruck Nr. 33

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Ubergangsregelung zur Einfiihrung der Wirtschafts-

Identifikationsnummer (Artikel 97 § 5 EGAO)
(Bundesrat Ziffer 51)

Zu Artikel 16 Nummer 01 — neu — (§ 5 Absatz 2 — neu — EGAO)

Anderung

Vor Artikel 16 Nummer 1 wird folgende Nummer 01 eingefiigt:

,01. § 5 wird wie folgt gedndert:

a)
b)

Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
Folgender Absatz 2 wird angefiigt:

»(2) Bis zur Bereitstellung eines maschinellen Anfrageverfah-
rens zur Wirtschafts-Identifikationsnummer sind Regelungen der Ab-
gabenordnung oder anderer Gesetze, nach denen bei wirtschaftlich Ta-
tigen die Wirtschafts-Identifikationsnummer zu erheben, aufzuzeich-
nen, anzugeben oder mitzuteilen ist, mit der Mallgabe anzuwenden,
dass zur Identifizierung des betroffenen wirtschaftlich Tatigen weiter-
hin die Steuernummer ausreicht. § 154 Absatz 2¢c der Abgabenordnung
ist bis zur Bereitstellung eines maschinellen Anfrageverfahrens zur
Wirtschafts-Identifikationsnummer nicht anzuwenden, soweit das
Kreditinstitut die Steuernummer eines wirtschaftlich Tétigen erhoben
und aufgezeichnet hat. Das Bundesministerium der Finanzen gibt den
Tag der erstmaligen Bereitstellung eines maschinellen Anfrageverfah-
rens zur Wirtschafts-Identifikationsnummer im Bundesgesetzblatt Teil
I bekannt.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 16 (Anderung des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung)



Zu Nummer 01 — neu —

Artikel 97 § 5
Zu Buchstabe a:

Der bisherige Wortlaut wird ohne Anderung zu Absatz 1.
Zu Buchstabe b:

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf im Hinblick
auf die stufenweise Einfilhrung der Wirtschafts-Identifikationsnummer nach
§ 139¢ AO um Priifung gebeten, ob § 93¢ Absatz 1 Nummer Buchstabe ¢ und d
AO angepasst werden sollte. Nach § 93¢ Absatz 1 Nummer Buchstabe d AO ent-
fallt die Steuernummer als Pflichtangabe bei der Dateniibermittlung, sobald eine
Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139¢ AO vergeben wurde. Fiir die An-
passung des elektronischen Mitteilungsverfahrens der Finanzverwaltung sei es er-
forderlich, die Steuernummer wihrend eines Ubergangszeitraumes bis zur voll-
standigen Umstellung auf die Wirtschafts-Identifikationsnummer zusétzlich (ne-
ben der Wirtschafts-Identifikationsnummer) als verpflichtende Angabe vorzuse-
hen.

Der Ausschuss hilt die vom Bundesrat vorgeschlagene Anderung des § 93¢ Ab-
satz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢ und d AO fiir verfriiht. Vielmehr hilt er es fiir er-
forderlich, angesichts der stufenweisen Einfiihrung und Mitteilung der Wirt-
schafts-Identifikationsnummer jede nach der Abgabenordnung oder anderen steu-
erlichen wie auch aufersteuerlichen Gesetzen gebotene Erhebung, Aufzeichnung
und Mitteilung der Wirtschafts-Identifikationsnummer solange auszusetzen, bis
ein maschinelles Anfrageverfahren zur Wirtschafts-Identifikationsnummer zum
Einsatz kommt (Satz 1).

Kreditinstitute miissen nach § 154 Absatz 2a Satz 1 AO fiir jeden Kontoinhaber,
jeden anderen Verfiigungsberechtigten und jeden wirtschaftlich Berechtigten im
Sinne des Geldwéschegesetzes - falls es sich hierbei um einen wirtschaftlich Ta-
tigen handelt - die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139¢c AO erheben
und aufzeichnen. Wenn noch keine Wirtschafts-Identifikationsnummer vergeben
wurde und es sich nicht um eine natiirliche Person handelt, ist die fiir die Besteu-
erung nach dem Einkommen geltende Steuernummer zu erheben und aufzuzeich-
nen. Soweit das Kreditinstitut die Wirtschafts-Identifikationsnummer auf Grund
unzureichender Mitwirkung des Vertragspartners und gegebenenfalls fiir ihn han-
delnder Personen nicht ermitteln kann, muss es dies nach § 154 Absatz 2¢ Satz 1
AO auf dem Konto festhalten. AuBBerdem hat das Kreditinstitut in diesem Fall dem
Bundeszentralamt flir Steuern die betroffenen Konten sowie die hierzu nach § 154
Absatz 2 AO erhobenen Daten mitzuteilen (sogen. Vergeblichkeitsmeldung nach
§ 154 Absatz 2c Satz 2 AO). Angesichts der stufenweisen Einfiihrung und Mit-
teilung der Wirtschafts-Identifikationsnummer sind Vergeblichkeitsmeldungen
nach Satz 2 nicht zu erstatten, soweit das Kreditinstitut - wie bisher - die Steuer-
nummer des betroffenen wirtschaftlich Tétigen erhoben und aufgezeichnet hat.

Nach Satz 3 hat das Bundesministerium der Finanzen im Interesse der Rechtsklar-
heit und Rechtssicherheit den Tag der erstmaligen Bereitstellung eines maschi-
nellen Anfrageverfahrens zur Wirtschafts-Identifikationsnummer im Bundesge-
setzblatt Teil I bekanntzugeben.

Diese Mallnahmen vermeiden den ansonsten drohenden erheblichen Erfiillungs-
aufwand der wirtschaftlich Tétigen, der mitteilungspflichtigen Stellen und der
Kreditinstitute und vermitteln ihnen Rechtsklarheit.



Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Gesetzentwurf der Bundesregierung
fiir Artikel 16 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiindung
in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Erfiilllungsaufwand

Keiner



Umdruck Nr. 34

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Anpassung im FVG
(Bundesrat Ziffer 57)

Zu Artikel 18 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41b FVG)
Anderung

In Artikel 18 wird in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41b die Angabe ,,Kapitel [Xa*
durch die Angabe ,,Kapitel Xa“ ersetzt.

Begriindung

Zu Artikel 18 (Anderung des Finanzverwaltungsgesetzes)
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41b

Redaktionelle Anderung der Ergéinzung des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41b
FVG.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 7 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 18 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am 1. Januar 2025 in
Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 35

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Redaktionelle Anderungen in § 13b Absatz 3, 5 und 9
UStG
(Bundesrat Ziffer 58)

Zu Artikel 20 Nummer 4 (§ 13b Absatz 3, 5 Satz 7 undAbatz. 9 UStG)

Anderung

Artikel 20 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
,4.  § 13b wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 3 wird das Wort ,,Absatz* durch das Wort ,,Absétze* ersetzt.

b) In Absatz5 Satz 7 wird die Angabe ,,Satzes 10° durch die Angabe
Hdatzes 11 ersetzt.

c) In Absatz 9 werden die Worter ,,(§ 10 Absatz 1 Satz 3)* gestrichen.*

Begriindung

Zu Artikel 20 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)
Zu Nummer 4 (§ 13b)
Zu Buchstabe a — neu — (§ 13b Absatz 3)

Es handelt sich um eine sprachliche, und damit rein redaktionelle, Anpassung des
Gesetzeswortlauts.

Zu Buchstabe b — neu — (§ 13b Absatz 5 Satz 7)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. § 13b Absatz 5 Satz 7 UStG in
der Fassung des Artikels 11 Nummer 2 Steuerdnderungsgesetzes 2015, BGBI. I,
S. 1834 hat die Umkehr der Steuerschuldnerschaft angeordnet, wenn die Leistung
fiir den nichtunternehmerischen Bereich bezogen wird. Korrespondierend hierzu
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wurde im neu angefligten § 13b Absatz 5 Satz 10 UStG angeordnet, dass juristi-
sche Personen des Offentlichen Rechts die Steuer nicht schulden, wenn sie die
Leistung fiir den nichtunternehmerischen Bereich beziehen (Artikel 11 Num-
mer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb) Steuerdnderungsgesetzes 2015). Durch
Artikel 12 Nummer 4 des Jahressteuergesetzes 2020 wurde der heutige § 13b
Abs. 5 Satz 6 UStG eingefiihrt, bei der die Verweisanpassung im heutigen Satz 7
auf den nunmehr zutreffenden Satz 11 unterblieben ist. Der Verweisfehler wird
mit der Anderung behoben.

Zu Buchstabe ¢ — neu — (§ 13b Absatz 9)

Der neue Buchstabe ¢ libernimmt inhaltlich unverandert die in Artikel 20 Num-
mer 4 des Regierungsentwurf enthaltene Anderung.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 20 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der
Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine, da redaktionelle Anderungen.

Erfiillungsaufwand

Keiner.



Umdruck 35a

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf
eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Umsatzsteuerbefreiung fiir die Verwaltung von Krediten
und Kreditsicherheiten durch die Kreditgeber

Zu Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe a — gestrichen — (§ 4 Nummer 8
Buchstabe a und g UStG)

Anderung

Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe a wird gestrichen.

Begrindung

Zu Artikel 21 (Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes)
Zu Nummer 4 (§ 4)
Zu Buchstabe a — gestrichen — (§ 4 Nummer 8 Buchstabe a und g)

Aufgrund der potentiellen finanziellen Auswirkungen und der angespannten
Haushaltslage wird derzeit auf die Neuregelung der Umsatzsteuerbefreiung
fiir die Verwaltung von Krediten sowie Kreditsicherheiten durch die Kredit-
geber verzichtet.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Entfillt.

Finanzielle Auswirkungen

Entfall von Steuermindereinnahmen in Hohe von 30 Mio Euro

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 36

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Neufassung der Umsatzsteuerbefreiung fiir Bildungsleis-

tungen

Zu Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe b (§ 4 Nummer 21 UStG)

Anderung

Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

,b)  Nummer 21 wird wie folgt geéndert:

aa)

bb)

cc)

dd)

Buchstabe a wird wie folgt gedndert:
aaa)  Der Teilsatz vor Doppelbuchstabe aa wird wie folgt gefasst:

,,die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden
Leistungen von Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts, die mit
solchen Aufgaben betraut sind, privaten Schulen und anderen
allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtungen.

bbb)  Doppelbuchstabe bb wird wie folgt gefasst:

,»bb) wenn die zustdndige Landesbehorde bescheinigt, dass
sie Schulunterricht, Hochschulunterricht, Ausbildung,
Fortbildung oder berufliche Umschulung erbringen, .

In Buchstabe b Doppelbuchstabe bb wird das Semikolon am Ende
durch ein Komma ersetzt.

Folgender Buchstabe ¢ wird angefiigt:

»¢)  Schul- und Hochschulunterricht, der von Privatlehrern erteilt
wird.*

Nach Buchstabe ¢ wird folgender Satz angefiigt:

,Fir die in den Nummern 15b und 15c¢ bezeichneten Leistungen
kommt die Steuerbefreiung nur unter den dort genannten Vorausset-
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zungen in Betracht;*.



Begriindung

Zu Artikel 21 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)
Zu Nummer 4 (§ 4)
Zu Buchstabe b (§ 4 Nummer 21)

Durch die Anderung wird § 4 Nummer 21 UStG an die unionsrechtlichen Vorga-
ben des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe i und j der Richtlinie 2006/112/EG des
Rates vom 28. November 2006 iiber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem —
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) — die nach der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europdischen Union (EuGH) kein gemeinsames System bil-
den — im nationalen Umsatzsteuerrecht angepasst.

Den Vorgaben des Unionsrechts folgend fallen auch steuerbare Bildungsleistun-
gen, die von Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts, die mit solchen Aufgaben
betraut sind, erbracht werden, unter die Steuerbefreiung. Zu den Einrichtungen
des offentlichen Rechts im Sinne des § 4 Nummer 21 Satz 1 UStG, die mit den
vorgenannten Bildungsaufgaben betraut sind, gehdren insbesondere in 6ffentlich-
rechtlicher Tragerschaft betriebene allgemeinbildende oder berufsbildende Schu-
len und staatliche Hochschulen im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz.

Des Weiteren wird der Umfang der begiinstigten Leistungen von derzeit ,,Leis-
tungen, die auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des offentli-
chen Rechts abzulegende Priifung ordnungsgemél vorbereiten™ auf ,,Schul- und
Hochschulunterricht, Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung und da-
mit eng verbundene Lieferungen und sonstige Leistungen* ausgedehnt.

Ferner erfolgt ergénzend in § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe ¢ UStG die Umset-
zung des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe j MwStSystRL in nationales Recht.
Danach befreien die Mitgliedstaaten den ,,von Privatlehrern erteilten Schul- und
Hochschulunterricht” von der Mehrwertsteuer. Da nach der Rechtsprechung des
EuGH die Befreiungen nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i und j MwStSystRL
kein gemeinsames System von Befreiungen bilden, wird die Befreiungsnorm nach
Buchstabe j in einer eigenstindigen nationalen Rechtsvorschrift umgesetzt.

Der Begriff des Privatlehrers nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe j MwStSys-
tRL und somit auch nach § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe ¢ UStG umfasst nur
natiirliche Personen.

Mit dieser Gesetzesdanderung bleiben die bislang umsatzsteuerfreien Leistungen
unverdndert umsatzsteuerfrei.

Abschliefend wird der Anwendungsvorrang in § 4 Nummer 21 Satz 2 UStG ge-
regelt. Danach sind Bildungsleistungen im Rahmen von Eingliederungsleistungen
nach dem SGB II, Leistungen der Arbeitsférderung nach dem SGB 111 sowie Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB IX nur unter den Voraussetzun-
gen des § 4 Nummer 15b und 15¢ UStG umsatzsteuerfrei.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 7 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 21 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am 1. Januar 2025 in
Kraft.



Finanzielle Auswirkungen
allenfalls geringfiigige Auswirkungen
Erfiillungsaufwand

allenfalls geringfiigige Erfiillungsaufwand



Umdruck Nr. 37

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Umsatzsteuerbefreiung fiir den (Vereins-)Sport
(Bunderat Ziffer 65)

Zu Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe ¢ — gestrichen — (§ 4 Nummer 22
Buchstabe b und ¢ UStG)

Anderung

Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe ¢ wird gestrichen.

Begriindung

Zu Artikel 21 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)
Zu Nummer 4 (§ 4)

Zu Buchstabe ¢ — gestrichen — (§ 4 Nummer 22)
Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe c ist zu streichen.

Es erfolgt eine weitere fachliche Priifung der Erweiterung der Befreiung im Sport-
bereich. Etwaige notwendige Anpassungen der geltenden Rechtslage werden fiir
ein anderes geeignetes Gesetzgebungsverfahren - ggf. auch auflerhalb der 20. Le-
gislaturperiode - vorgesehen. Zwingender unionsrechtlicher Handlungsbedarf fiir
eine Anpassung besteht derzeit nicht.

Finanzielle Auswirkungen

Nicht bezifferbar.

Erfiilllungsaufwand

Der im Regierungsentwurf ausgewiesene einmalige Erfiillungsaufwand der Wirt-
schaft i.H.V. 1,188 Mio. Euro entfillt.



Umdruck Nr. 38

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Klarstellung der Rechtslage hinsichtlich der Steuer-
schuldnerschaft eines Kleinunternehmers nach § 13b
UStG
(Bundesrat Ziffer 67)

Zu Artikel 21 Nummer 6 Buchstabe a (§ 13b Absatz 5 Satz 9 UStG)

Anderung

Artikel 21 Nummer 6 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
,a)  Absatz 5 Satz 9 wird wie folgt gefasst:

,Die Sitze 2 und 5 gelten auch dann, wenn die entsprechenden Leistungen
des Leistungsempfingers nach § 19 Absatz 1 oder 4 steuerfrei sind.* *

Begriindung

Zu Artikel 21 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)
Zu Nummer 6 Buchstabe a (§ 13b Absatz 5 Satz 9)

Auf die im Gesetzentwurf unter Artikel 21 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa vorgesehene Aufhebung des § 13b Absatz 5 Satz 9 UStG wird verzichtet.
Zur Klarstellung der Rechtslage hinsichtlich der Steuerschuldnerschaft eines
Kleinunternehmers nach § 13b UStG wird § 13b Absatz 5 Satz 9 UStG statt des-
sen neu gefasst.

Nach der bis zum 31. Dezember 2024 geltenden Rechtslage wird die Umsatz-
steuer fliir Umsétze im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 UStG bei Klein-
unternechmern nach § 19 UStG nicht erhoben. Aufgrund der zum 1. Januar 2025
vorgesehenen Neuregelung des § 19 Absatz 1 UStG sind die Umsitze eines
Kleinunternehmers allerdings kiinftig von der Umsatzsteuer befreit.

Aufgrund dieser systematischen Anderung konnten Zweifel bestehen, ob ein
Kleinunternehmer kiinftig weiterhin als Leistungsempfianger die Steuer fiir
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Umsiétze nach § 13b Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 und Nummer 8 Satz 1 UStG
schuldet. Denn die konkrete Regelung zur Steuerschuldnerschaft in § 13b Ab-
satz 5 Satz 2 und 5 UStG stellt darauf ab, dass der Unternehmer eigene Ausgangs-
leistungen erbringt, die denjenigen nach § 13b Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 und
Nummer 8 Satz 1 UStG ,,entsprechen®. Der Einleitungssatz des § 13b Absatz 2
UStG stellt dabei ausdriicklich auf steuerpflichtige Umsétze ab, sodass fraglich
ist, ob ,,entsprechende Umsétze* nur dann vorliegen und eine Steuerschuldner-
schaft nach § 13b Absatz 5 Satz 2 und 5 UStG nur eintritt, wenn der Leistungs-
empfanger seinerseits steuerpflichtige Ausgangsumsétze erbringt. Dies wire ab
dem 1. Januar 2025 bei Kleinunternehmern nicht mehr der Fall, da dann insoweit
eine Steuerbefreiung gilt.

Gleichwohl soll es bei entsprechenden Leistungsbeziigen eines Klein-unterneh-
mers auch weiterhin unveridndert zu einer Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG
kommen. Um dies zweifelsfrei sicherzustellen, soll der bestehende § 13b Absatz 5
Satz 9 UStG, dessen bisheriger Regelungsinhalt nicht mehr erforderlich ist, ge-
nutzt werden, um festzulegen, dass die Formulierung der ,,entsprechenden Leis-
tungen® lediglich auf den tatséchlichen Inhalt der Leistung bezieht und damit die
Steuerfreiheit der entsprechenden Ausgangsleistungen eines Kleinunternehmers
nicht den Ubergang der Steuerschuldnerschaft fiir dessen Eingangsleistungen ver-
hindert.

Somit schuldet der Kleinunternehmer auch nach neuer Rechtslage weiterhin die
Umsatzsteuer als Leistungsempfanger in den genannten Féllen und hat in diesem
Zusammenhang die Erklarungspflichten im Sinne des § 18 Absatz 4a UStG zu be-
achten. Im Ubrigen kdnnen auch Bescheinigungen iiber die Erbringung dieser ent-
sprechenden Leistungen wie bisher auf Antrag oder von Amts wegen erteilt wer-
den.

Da aufgrund der Beibehaltung des § 13b Absatz 5 Satz 9 UStG die redaktionelle
Folgednderung in dem derzeitigen § 13b Absatz 5 Satz 10 UStG entfillt, ist Arti-
kel 21 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und damit insgesamt eine Un-
tergliederung des Buchstaben a entbehrlich.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 7 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 21 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am 1. Januar 2025 in
Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine, da redaktionelle Anderungen.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 39

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Besteuerung der Kleinunternehmer

(Bundesrat Ziffer 68)

Zu Artikel 21 Nummer 17 (§ 19 Absatz 3 und 5 UStG) und Artikel 24
Nummer 3 (§ 34a UStDV)

Anderung

1.

In Artikel 21 Nummer 17 wird § 19 wie folgt gedndert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird das Wort ,,Besteuerungszeitraums* durch die Wor-
ter ,,Besteuerungszeitraums an* ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Worter ,,des folgenden* durch die Worter ,,ei-
nes darauffolgenden® ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 5 werden die Worter ,,des folgenden® durch die Worter
»eines darauffolgenden® ersetzt.

Artikel 24 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Nummer 2 werden die folgenden Nummern 2a und 2b eingefiigt:

,2a. In § 33 Satz 4 wird die Angabe ,,§ 14 Absatz 1 Satz 5 durch die
Angabe ,,§ 14 Absatz 1 Satz 4* ersetzt.

2b. In § 34 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 14 Absatz 1 Satz 5
durch die Angabe ,,§ 14 Absatz 1 Satz 4* ersetzt.*

b) In Nummer 3 wird § 34a wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gedndert:

aaa)  In Nummer 5 wird das Komma am Ende durch das Wort
,,und® ersetzt.

bbb)  Nummer 6 wird gestrichen.
ccc)  Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 6.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefiigt:
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,»Eine Rechnung nach Satz 1 kann abweichend von § 14 Absatz 2
Satz 2 des Gesetzes immer als sonstige Rechnung im Sinne von
§ 14 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes libermittelt werden.*

Begrindung

Zu Artikel 21 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)
Zu Nummer 17 (§ 19 Absatz 3 Satz 2 und 4 und Absatz 5 Satz 5)
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

§ 19 Absatz 3 UStG regelt den Verzicht auf die Anwendung der Steuerbefreiung
fiir inldndische Kleinunternehmer. § 19 Absatz 5 UStG regelt den Verzicht auf
die Anwendung der inldndischen Steuerbefreiung fiir im {ibrigen Gemeinschafts-
gebiet ansdssige Kleinunternehmer. Die Verzichtserklarung bindet den Unterneh-
mer dabei jeweils mindestens fiir fiinf Kalenderjahre. Die Fiinfjahresfrist ist vom
Beginn des ersten Kalenderjahres an zu berechnen, fiir das die Erklarung gilt. Fiir
die Zeit nach Ablauf der Fiinfjahresfrist kann der Unternehmer mit Wirkung vom
Beginn eines folgenden Kalenderjahres an den Verzicht widerrufen. Dabei kann
der Widerruf nach Ablauf der fiinf Kalenderjahre zu Beginn jedes folgenden Ka-
lenderjahres erfolgen und es beginnt keine erneute flinfjahrige Bindungswirkung.

Die Anderungen dienen einer dahingehenden Klarstellung.

Zu Artikel 24 (Weitere Anderung der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverord-
nung)

Zu den Nummern 2a und 2b — neu — (§ 33 Satz 4 und § 34 Absatz 1 Satz 2)

Mit den redaktionellen Anderungen wird ein Verweisfehler berichtigt, der im Ge-
setzgebungsverfahren zum Wachstumschancengesetz entstanden ist. Urspriing-
lich sollte die sonstige Rechnung in § 14 Absatz 1 Satz 5 UStG definiert werden.
Im Gesetzgebungsverfahren wurde diese Aussage stattdessen zu Satz 4, ohne dass
die entsprechenden Verweise in § 33 und § 34 UStDV angepasst worden wéren.

Zu Nummer 3 (§ 34a)

Der neue § 34a UStDV regelt, dass Kleinunternehmer im Sinne von § 19 UStG
iiber von ihnen erbrachte Leistungen eine vereinfachte Rechnung stellen kdnnen.
Durch den neu eingefiigten Satz 3 wird klargestellt, dass Kleinunternehmer — auch
iiber die Ubergangsregelungen nach § 27 Absatz 38 UStG hinaus — nicht ver-
pflichtet sind, eine Rechnung in Form einer elektronischen Rechnung (E-Rech-
nung) nach § 14 Absatz 1 UStG auszustellen. Stattdessen konnen sie ihre Rech-
nungen auch als sonstige Rechnung (auf Papier oder in einem elektronischen For-
mat, das nicht die Anforderungen an eine E-Rechnung erfiillt) ausstellen.

Weiterhin wird redaktionell im Satz 1 die bisherige Nummer 6 gestrichen. Klein-
unternehmer sind zukiinftig nach dem Gesetzeswortlaut nicht verpflichtet, bei ei-
ner Leistung an eine Privatperson im Zusammenhang mit einem Grundstiick
(§ 14b Absatz 1 Satz 5 in Verbindung mit § 14 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 UStG)
eine Rechnung auszustellen. Daher ist die vorgesehene Regelung fiir einen ver-
pflichtenden Hinweis auf die Aufbewahrungspflichten in einer Rechnung fiir
diese Fille ein unnétiger Biirokratismus.



Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 7 des Regierungs-
entwurfs fiir die Artikel 21 und 24 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am 1. Ja-
nuar 2025 in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine Anderung gegeniiber dem Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes
2024 (weiterhin Steuermindereinnahmen von rund 50 Mio. € p.a.).

Erfiillungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 40

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Durchschnittssatz fiir Land- und Forstwirte

Zu Artikel 21 Nummer 1, 21 und 27

Anderung

Artikel 21 wird wie folgt gedndert:
1. Der Nummer 1 wird folgender Buchstabe ¢ angefiigt:
,c)  Nach der Angabe zu Anlage 4 wird die folgende Angabe eingefiigt:

»Anlage 5 (zu § 24 Absatz 5) — Berechnung des Durchschnittssatzes
fiir Land- und Forstwirte im Sinne des § 24 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3.

2. Nummer 21 wird wie folgt gefasst:
,21. § 24 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geandert:

aaa) [wie Regierungsentwurf Artikel 21 Nummer 21
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa]

bbb) [wie Regierungsentwurf Artikel 21 Nummer 21
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb]

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,Die Vorsteuerbetrige werden, soweit sie den in Satz 1
Nummer 1 bezeichneten Umsétzen zuzurechnen sind, mit
dem dort bestimmten Prozentsatz, in den iibrigen Fillen des
Satzes 1 mit dem in Satz 1 Nummer 3 bestimmten Prozent-
satz der Bemessungsgrundlage fiir diese Umsitze festge-
setzt.“

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) Ergibt sich in einem Folgejahr aus der Berechnung
nach Anlage 5 eine Abweichung zum Prozentsatz nach Absatz 1
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Satz 1 Nummer 3, so dndert das Bundesministerium der Finanzen
diesen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
jeweils mit Wirkung zum 1 Januar des Folgejahres entspre-
chend.” ¢

Folgende Nummer 27 wird angefiigt:
,27. Nach Anlage 4 wird folgende Anlage 5 angefligt:

»Anlage 5
(zu § 24 Absatz 5)

Berechnung des Durchschnittssatzes fiir Land- und Forst-
wirte im Sinne des § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3

Fiir die Berechnung gilt Folgendes:

Der maBigebliche Zeitraum betrdgt drei Jahre. Er beginnt mit dem 1.
Januar des vierten Jahres und endet mit Ablauf des 31. Dezember des
zweiten Jahres jeweils vor dem Jahr, in dem die Neuberechnung er-
folgt. Die Neuberechnung erfolgt auf Grundlage der Daten aus der
landwirtschaftlichen Gesamtrechnung fiir Deutschland und der Um-
satzsteuerstatistik. Der neu berechnete Durchschnittssatz wird auf eine
Nachkommastelle kaufménnisch gerundet.

Der Durchschnittssatz ergibt sich aus folgendem Berechnungsschema:

Vorsteuer im mafigeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsétze nach
Absatz 1 Nummer 3 versteuern

X 100

Umsitze im maBgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsétze nach Ab-
satz 1 Nummer 3 versteuern

= Durchschnittssatz in Prozent

Die Vorsteuer im maBgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre
Umsitze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern, ergibt sich aus folgen-
dem Berechnungsschema:

Vorsteuer aller Unternehmer, die ihre Umsitze nach Absatz 1 Nummer 3 versteu-
ern, und der regelbesteuerten Landwirte jeweils im maB3geblichen Zeitraum

. Vorsteuer der regelbesteuerten Landwirte im mafigeblichen Zeitraum

= Vorsteuer im mafigeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsétze nach
Absatz 1 Nummer 3 versteuern

Die Umsitze im maBgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre
Umsitze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern, ergeben sich aus fol-
gendem Berechnungsschema:

Produktionswert der Landwirtschaft

. innerbetrieblich verbrauchte und erzeugte Futtermittel

+ Verkéufe von lebenden Tieren an andere landwirtschaftliche Betriebe

+ Verkdufe von gebrauchten Anlagegiitern an andere landwirtschaftliche Betriebe
. Umsitze der regelbesteuerten Landwirte

= Umsitze im mafBgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsétze nach Ab-

733

satz 1 Nummer 3 versteuern®.



Begriindung

Zu Artikel 21 (Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes)
Zu Nummer 1 Buchstabe ¢ — neu — (Inhaltsiibersicht)

Die Inhaltsiibersicht wird redaktionell an die neue Anlage 5 angepasst.
Zu Nummer 21 (§ 24)
Zu Buchstabe b — neu — (§ 24 Absatz 5 — neu -)

Absatz 5 enthélt eine Erméchtigung und eine Verpflichtung, den nach Anlage 5
fiir das Folgejahr ermittelten Durchschnittssatz durch Rechtsverordnung festzu-
setzen.

Zu Nummer 27 — neu — (Anlage 5 — neu -)

Die Anlage 5 enthilt die konkreten Berechnungsschritte fiir die Ermittlung des
Durchschnittssatzes im Sinne von § 24 Absatz 5 UStG.

Nach Artikel 298 Absatz 1 MwStSystRL werden die Pauschalausgleich-Prozents-
dtze anhand der allein fiir die Pauschallandwirte geltenden makrodkonomischen
Daten der letzten drei Jahre bestimmt. Hierzu sind die Vorsteuern aller pauscha-
lierenden Landwirte zu den Umsitzen aller pauschalierenden Landwirte ins Ver-
hiltnis zu setzen. Die Vorsteuerbelastung der Pauschallandwirte wird dabei an-
hand der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung fiir Deutschland (LGR) und der
Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) ermittelt. Diese beiden Statistiken ent-
halten die makrodkonomischen Daten i. S. d. Artikel 298 MwStSystRL. In die
Berechnung flielen die letzten drei Jahre ein, fiir die sowohl die LGR als auch die
Umsatzsteuerstatistiken vorliegen (gewogener Durchschnitt).

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 7 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 21 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am 1. Januar 2025 in
Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Wie bisher ergeben sich aus dem Durchschnittssatz von 7,8% Umsatzsteuermehr-
einnahmen von rund 95 Mio. € p.a.

Erfiillungsaufwand und weitere Gesetzesfolgen

Wie bisher.



Umdruck Nr. 41

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines Ist-Versteuerers
(Bundesrat Ziffer 70)

Zur Inhaltsiibersicht und zu den Artikeln 22, 22a — neu —, und 45 (Ande-
rung des Umsatzsteuergesetzes und Inkrafttreten)

Anderung

1. Inder Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 22 die folgende An-
gabe eingefligt:

,Artikel 22a  Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes®.
2. Artikel 22 wird wie folgt gedndert:

a) Nummer 7 wird gestrichen.

b) Nummer 8 Buchstabe a wird gestrichen.

¢) Nummer 11 Buchstabe b wird gestrichen.

3. Nach Artikel 22 wird folgender Artikel 22a eingefiigt:

,Artikel 22a
Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 22 dieses Gesetzes
gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Nach § 14 Absatz 4 Satz 1 Nummer 6 wird folgende Nummer 6a ein-
gefiigt:

»0a. die Angabe ,,Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten®, so-
fern der leistende Unternehmer die Steuer nach § 20 berechnet,.

2. In§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die Sétze 2 und 3 durch fol-
genden Satz ersetzt:
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,,Die Vorsteuer ist abziehbar, wenn der Unternehmer eine nach den
§§ 14, 14a ausgestellte Rechnung besitzt und

a) die Leistung ausgefiihrt worden ist, wenn der leistende Unterneh-
mer die Steuer nach vereinbarten Entgelten (§ 16 Absatz 1 Satz 1)
berechnet, oder

b) soweit eine Zahlung auf eine ausgefiihrte Leistung geleistet wor-
den ist, wenn der leistende Unternehmer die Steuer nach verein-
nahmten Entgelten (§ 20) berechnet, oder

c) soweiteine Zahlung vor Ausfithrung der Leistung geleistet worden
ist;*.
3. Dem § 27 wird folgender Absatz 41 angefiigt:

»(41) § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 in der Fassung des Ar-
tikels 22a des Gesetzes vom ... (BGBI. ... I Nr. ...) [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist
erstmals auf Rechnungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2027 ausgestellt werden.* ¢

4. Artikel 45 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 10 wird die Angabe ,,5, 22, und 25 durch die Angabe ,,5 und
22 ersetzt.

b) Folgender Absatz 11 wird angefiigt:
,(11) Die Artikel 22a und 25 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.“

Begriindung

Zur Inhaltsiibersicht

Die Inhaltsiibersicht wird redaktionell an den neu eingefiigten Artikel 22a (Wei-
tere Anderung des Umsatzsteuergesetzes) angepasst.

Zu Artikel 22 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)

§ 14 Absatz 4 Satz 1 Nummer 6a —neu —, § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 27
Absatz 41 —neu —

Folgednderung zur Neueinfiigung von Artikel 22a. Da die MaBinahme ,,Vorsteu-
erabzug aus der Rechnung eines Ist-Versteuerers® nicht mehr zum 1. Januar 2026
in Kraft treten soll, sind die diesbeziiglichen Anderungen in Artikel 22 Num-
mer 7, 8 Buchstabe a und Nummer 11 Buchstabe b zu streichen.

Zu Artikel 22a (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)

§ 14 Absatz 4 Satz 1 Nummer 6a —neu —, § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 27
Absatz 41 —neu —

Mit der MaBnahme ,,Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines Ist-Versteuerers*
soll Unionsrecht nach Mafigabe des EuGH-Urteils vom 10. Februar 2022, C-9/20,
Grundstiicksgemeinschaft Kollaustrale 136, umgesetzt werden.

Bei der Umsetzung ist den Unternehmen ausreichend Vorbereitungszeit fiir die
erforderlichen Umstellungen zuzugestehen. Nach dem Regierungsentwurf sollte
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die Neuregelung mit zeitlichem Vorlauf zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Wie
sich jedoch gezeigt hat, braucht die Wirtschaft mehr Vorbereitungszeit, da sie ak-
tuell im Bereich der umsatzsteuerlichen Rechnungsstellung insbesondere mit der
Einfiihrung der obligatorischen elektronischen Rechnung belastet ist. Die Uber-
gangsregelungen fiir die tatsdchlich verpflichtende Verwendung einer E-Rech-
nung laufen zum 31. Dezember 2027 ab, die Wirtschaft kann sich dann auch wie-
der auf andere Rechtséinderungen konzentrieren.

Die Anderungen zur MaBnahme ,,Vorsteuerabzug aus der Rechnung eines Ist-
Versteuerers® werden daher — inhaltlich unverindert — in einen neuen Artikel
uberfiihrt, der zum 1. Januar 2028 in Kraft tritt.

Zu Artikel 45 (Inkrafttreten)

Die Anderungen in Artikel 45 stellen sicher, dass die in Artikel 22a iiberfiihrten
Anderungen sowie die Anderungen in der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverord-
nung in Artikel 25 im Zusammenhang mit dem Vorsteuerabzug aus der Rechnung
eines Ist-Versteuerers inhaltlich unveridndert erst zum 1. Januar 2028 in Kraft tre-
ten.

Finanzielle Auswirkungen

Die sich aus dem teilweise spéteren Vorsteuerabzug ergebenden einmaligen Um-
satzsteuermehreinnahmen aus Aufkommensverschiebungen werden auf eine Gro-
Benordnung von 0,7 Mrd. € im Jahr der Umsetzung 2028 geschétzt.

Zusétzlich konnten sich weitere Mehreinnahmen aus der Einschriankung der bis-
lang bestehenden Mdglichkeit einer Steuergestaltung durch Ausnutzung der Ist-
Versteuerung ergeben. Da zu solchen Gestaltungen keine Daten vorliegen, ist die-
ser Effekt nicht bezifferbar.

Erfiilllungsaufwand

Der einmalige Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft aus der Einfiilhrung einer
neuen Rechnungspflichtangabe gemdB § 14 Absatz 4 Nummer 6a UStG in Hohe
von 8.621 Tsd. Euro fallt nunmehr erst im Jahr des Inkrafttretens (2028) statt im
Jahr 2026 an.

Der einmalige Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung aus Unterscheidung zwi-
schen den verschiedenen moglichen Zeitpunkten eines Vorsteuerabzuges gemaf
§ 15 UStG in Hohe von 18 Tsd. Euro fallt nunmehr erst im Jahr des Inkrafttretens
(2028) statt im Jahr 2026 an.



Umdruck Nr. 42

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: GrESt-Steuerbefreiung fiir Parteien und Gewerkschaf-

ten

Zu Artikel 28 Nummer 1a — neu — (§ 4 Nummer 7 — neu — GrEStG) und
4 — neu — (§ 23 Absatz 25 — neu — GrEStG)

Anderung

Artikel 28 wird wie folgt gedndert:

I.

Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefiigt:
,la. § 4 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon er-
setzt.

b) Folgende Nummer 7 wird angefligt:

7. die Ubertragung oder der Ubergang von Anteilen am Ge-
sellschaftsvermogen gemél § 1 Absatz 2a, von Gesell-
schaftsanteilen gemif § 1 Absatz 2b und Absatz 3 oder von
Anteilen am Gesellschaftsvermdgen oder Gesellschaftska-
pital gemiB § 1 Absatz 3a, soweit diese Ubertragung oder
dieser Ubergang durch demokratische Wahlen des Vor-
stands einer politischen Partei im Sinne des Artikel 21 des
Grundgesetzes oder einer Gewerkschaft im Sinne des Arti-
kel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes oder eines Zusammen-
schlusses solcher Gewerkschaften in Form eines nicht
rechtsfiahigen Vereins bedingt ist. ¢

Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefiigt:
;4. Dem § 23 wird folgender Absatz 25 angefiigt:

»(25) § 4 Nummer 7 in der Fassung des Artikels 28 des Gesetzes
vom ... (BGBL L. Nr.. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist auf Erwerbsvorginge
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2021 verwirklicht werden.* ¢



Begriindung

Zu Artikel 28 (Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes
Zu Nummer 1a — neu — (§ 4)
Zu Buchstabe a (§ 4 Nummer 6)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeédnderung zur Einfiigung der neuen
Nummer 7.

Zu Buchstabe b (§ 4 Nummer 7 — neu -)

Mit dem Gesetz zur Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021
(BGBL. I S. 986) wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2021 in § 1 Absatz 2b GrEStG
ein neuer Erginzungstatbestand fiir Kapitalgesellschaften eingefiihrt. In dem
Zuge wurde auch die sogenannte Borsenklausel in § 1 Absatz 2¢ GrEStG einge-
filhrt, um eine iiberschieende Wirkung bei borsennotierten Gesellschaften zu
verhindern.

Sowohl politische Parteien als auch Gewerkschaften stehen unter dem besonderen
Schutz des Grundgesetzes. Historisch bedingt sind sie oftmals in der Rechtsform
eines nicht rechtsfahigen Vereins organisiert. [hr Grundbesitz steht dabei regel-
maBig im Eigentum von Kapitalgesellschaften, deren Anteile treuhdnderisch vom
Vorstand des nicht rechtfahigen Vereins gehalten werden. Ein Wechsel des Vor-
stands nach einer demokratischen Wahl fiihrt in solchen Féllen zu einem Treu-
hénderwechsel, der zur Verwirklichung eines grunderwerbsteuerrechtlichen Er-
ginzungstatbestand — insbesondere des § 1 Absatz 2b GrEStG — fiihren kann. Von
der Steuerbefreiung sind auch zwingende Nachwahlen und / oder zwingende Be-
auftragung eines neuen Treuhdnders erfasst, wie es beispielweise bei Versterben
eines Treuhidnders im Laufe einer Wahlperiode erforderlich wird. Im Hinblick auf
die Schutzbereiche der Artikel 9 Absatz 3 und Artikel 21 des Grundgesetzes wir-
ken die Ergénzungstatbestinde insoweit iiberschieBend, weshalb es gerechtfertigt
ist, diese Sachverhalte von der Grunderwerbsteuer zu befreien.

Den Gewerkschaften gleichgestellt sind deren Organisation unter einem Dachver-
band, da insoweit dieselben Interessen verfolgt werden.

Diese Problematik stellt sich auch bei den Vorschriften des § 1 Absatz 2a, 3 und
3a GrEStG.

Zu Nummer 4 — neu — (§ 23 Absatz 25 — neu -)

Die Einfiigung des § 4 Nummer 7 GrEStG ist riickwirkend zum 1. Juli 2021 an-
zuwenden, da zu diesem Zeitpunkt gemal § 23 Absatz 18 GrEStG der Ergin-
zungstatbestand in § 1 Absatz 2b GrEStG Anwendung findet.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Gesetzentwurf der Bundesregierung
fiir Artikel 28 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiindung
in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Die Mafnahme verhindert nicht gewollte Steuermehreinnahmen.



Erfiillungsaufwand
Es fallt ein einmaliger IT-Erfiillungsaufwand in Héhe von 9.200 € an.

Aufgrund des sehr beschrinkten Anwenderkreises ist in der Folgezeit mit sehr
wenigen Fillen zu rechnen. Insgesamt ist von einer sehr geringfiigigen Minderung
des Erflillungsaufwands auszugehen, die nicht weiter quantifiziert werden kann.



Umdruck Nr. 43

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Anwendungsregelung zu § 1 Absatz 4a GrEStG-E; Rege-
lung zur Zugehorigkeit eines Grundstiicks
(Bundesrat Ziffer 74)

Zu Artikel 28 Nummer 4 — neu — (§ 23 Absatz 25 — neu — GrEStG)

Anderung

Dem Artikel 28 wird folgende Nummer 4 angefiigt:
,4.  Dem § 23 wird folgender Absatz 25 angefiigt:

»(25) § 1 Absatz 4a ist erstmals auf Erwerbsvorgénge nach § 1 Ab-
satz 2a bis 3a anzuwenden, die nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages
der Verkiindung] verwirklicht werden. Bei der Anwendung des § 1 Ab-
satz 4a sind auch Erwerbsvorgénge nach § 1 Absatz 1 und Absatz 2 zu be-
riicksichtigen, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Ver-
kiindung] verwirklicht wurden.* ¢

Begriindung

Zu Artikel 28 (Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes)
Zu Nummer 4 — neu — (§ 23 Absatz 25 — neu -)

Zur Herstellung von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zur Anwendung des § 1
Absatz 4a GrEStG-E soll eine Anwendungsregelung im neuen § 23 Absatz 25
GrEStG erfolgen.

Eine Rechtsverkehrsteuer kniipft an Rechtsvorgéinge an. Die Zurechnung von
Grundstiicken ist stets bei Verwirklichung von Rechtsvorgidngen nach § 1 Ab-
satz 2a bis 3a GrEStG zu priifen. Allein das Inkrafttreten des JStG 2024 16st damit
keine grunderwerbsteuerbaren Rechtsvorginge aus.

Bei der Anwendung des § 1 Absatz 4a GrEStG-E sind auch Erwerbsvorginge
nach § 1 Absatz 1 und Absatz 2 GrEStG zu beriicksichtigen, die vor dem Tag des
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Inkrafttretens des JStG 2024 verwirklicht wurden. Diese Rechtsfolge ist unbe-
denklich, da es stets einer Vermdgensdisposition nach Ablauf des Tages vor In-
krafttreten des JStG 2024 bedarf, um den Tatbestand des § 1 Absatz 2a bis 3a
GrEStG in Verbindung mit § 1 Absatz 4a GrEStG-E zu verwirklichen.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderung tritt entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungsent-
wurfs fiir Artikel 28 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine iiber die finanziellen Auswirkungen der Einfithrung des § 1 Absatz 4a
GrEStG-E hinausgehenden finanziellen Auswirkungen. Aufgrund der entfallen-
den Doppelzurechnung nach der Verwirklichung eines Ergdnzungstatbestands ist
mit geringfiigigen Steuermindereinnahmen zu rechnen, denen aufgrund der Dop-
pelzurechnung nach § 1 Absatz 1 und § 1 Absatz 2 GrEStG geringfiigige Steuer-
mehreinnahmen gegeniiberstehen.

Erfiillungsaufwand

Keine Anderung gegeniiber Regierungsentwurf.



Umdruck Nr. 44

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Nachbehaltensfristen bei den Steuervergiinstigungen in
der Grunderwerbsteuer

Zu Artikel 28 Nummer 4 — neu — (§ 23 Absatz 26 — neu — GrEStG)

Anderung

Dem Artikel 28 wird folgende Nummer 4 angefiigt:
,4. Dem § 23 wird folgender Absatz 26 angefiigt:

»(26) § 5 Absatz 3 Satz 1, § 6 Absatz 3 Satz 2 und § 19 Absatz 2 Num-
mer 4 in der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung sind bis zum
Ablauf der in § 5 Absatz 3 Satz 1 und § 6 Absatz 3 Satz 2 genannten Fristen
fiir verwirklichte Ubergiinge nach § 5 Absatz 1 und 2 und § 6 Absatz 3 Satz 1
in der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung mit der MaBBgabe wei-
ter anzuwenden, dass anstelle des Vermdgens der Gesamthand das Gesell-
schaftsvermdgen tritt.

Begriindung

Zu Artikel 28 (Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes)
Zu Nummer 4 — neu —(§ 23 Absatz 26 — neu -)

Die Steuervergiinstigungen des § 5 GrEStG sowie des § 6 GrEStG, die auf die
Gesamthand (Gemeinschaft zur gesamten Hand) abzielen, finden seit dem In-
krafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom
10. August 2021 (BGBL I S. 3436) zum 1. Januar 2024 iiber § 24 GrEStG fiir
rechtsféhige Personengesellschaften (§ 14a Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenord-
nung) weiter Anwendung.



S,

Um der Wirtschaft Rechtssicherheit beziiglich der Auswirkungen des Gesetzes
zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts auf laufende Nachbehaltens-
fristen des § 5 Absatz 3 Satz lund § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG zu verschaffen,
wird § 23 Absatz 26 GrEStG eingefiigt. Es wird geregelt, dass allein das Inkraft-
treten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts nicht zu
einer Verletzung laufender Nachbehaltensfristen fiihrt, die bis zum 31. Dezember
2026 verwirklicht wurden. Die Nachbehaltensfristen gelten weiter; sie werden
verletzt, wenn sich der Anteil am Gesellschaftsvermogen innerhalb der Nachbe-
haltensfrist vermindert.

Da § 7 Absatz 3 Satz 1 GrEStG fiir Umwandlungen von gemeinschaftlichem Ei-
gentum in Flacheneigentum nach § 7 Absatz 2 GrEStG lediglich eine Vorbehal-
tensfrist enthilt, bedarf es insoweit keiner Regelung.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt
Die Anderungen treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
Finanzielle Auswirkungen

keine

Erfiillungsaufwand
keiner



Umdruck Nr. 45

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Erhohung Erbfallkosten-Pauschbetrag (§ 10 Absatz 5
Nummer 3 Satz 2 ErbStG)
(Bundesrat Ziffer 75)

Zu Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe a — neu — (§ 10 Absatz 5 Nummer 3
Satz 2 ErbStG) und Nummer 5 (§ 37 Absatz 21 ErbStG)

Anderung

Artikel 29 wird wie folgt gedndert:
1.  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
,1. § 10 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 wird die Angabe ,,10 300 Euro*
durch die Angabe ,,15 000 Euro* ersetzt.
b) Absatz 6 wird durch die folgenden Absétze 6 bis 6b ersetzt:

»/wie Regierungsentwurf Artikel 29 Nummer 1]*.

2. In Nummer 5 wird in § 37 Absatz 21 die Angabe ,,§ 10 Absatz 6 durch die
Worter ,,§ 10 Absatz 5 Nummer 3 Satz 2, Absatz 6 ersetzt.

Begriindung

Zu Artikel 29 (Anderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes)

Zu Nummer 1 (§ 10)
Zu Buchstabe a — neu — (§ 10 Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 — neu -)

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen deckt der zuletzt im Jahr 1996 an-
gepasste Erbfallkostenpauschbetrag in der Mehrzahl der Falle die von den Erben
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tatsdchlich zu tragenden Beerdigungskosten nicht mehr ab. Weiterhin fiihren
Rechtsprechungsdnderungen dazu, dass zusétzliche Positionen wie beispielsweise
Steuerberatungskosten als Nachlassregelungskosten sowie Kosten fiir die Haus-
haltsauflosung und die Raumung der Wohnung des Erblassers nun den Erbfall-
kosten zugeordnet werden und damit auch unter den Erbfallkostenpauschbetrag
fallen. Die Erben sind daher verstirkt zu Einzelnachweisen der Kosten gezwun-
gen, was wiederum dem mit dem Erbfallkostenpauschbetrag verfolgten Vereinfa-
chungszweck zuwiderlduft und entsprechenden Priifaufwand auf Seiten der Fi-
nanzédmter erzeugt. Auch vor dem Hintergrund starker "Papierlastigkeit" und
mangelnder Digitalisierung der Erbschaftsteuerstellen sind entsprechende Ar-
beitserleichterungen erforderlich. Mit einer Erhéhung des Erbfallkostenpausch-
betrages auf 15.000 Euro kann ein individueller Kostennachweis in der Mehrzahl
der Fille vermieden werden, ohne dabei die Grenzen der Typisierung zu iiber-
schreiten. Damit wire auch der Normzweck wieder erfiillt.

Zu Nummer 2 (§ 37 Absatz 21)

Die Anderung des § 10 Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 ErbStG soll auf Erwerbe An-
wendung finden, fiir die die Steuer ab dem Monat, der der Verkiindung des vor-
liegenden Anderungsgesetzes folgt, entsteht. Durch den auf den niichsten Monats-
beginn festgelegten Anwendungszeitpunkt sollen die Rechtsanwendung erleich-
tert und der Verwaltungsvollzug vereinfacht werden.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Die geschitzten Steuermindereinnahmen der Lander betragen rund 50 Mio. Euro
jéhrlich.

Erfiillungsaufwand

Durch die Erhdhung des Erbfallkostenpauschbetrags in § 10 Absatz 5 Nummer 3
Satz 2 ErbStG von 10.300 Euro auf 15.000 Euro entféllt der Einzelnachweis der
tatséchlichen Kosten in voraussichtlich 10.000 Fallen jahrlich.

In diesen Fillen miissen Biirgerinnen und Biirger kiinftig keine Nachweise iiber
die Hohe der tatsdchlichen Kosten sammeln und zusammenstellen, aufbereiten
und in der Steuererkldrung eintragen. Hierfiir wird ein Zeitaufwand von bislang
15 Minuten geschétzt (vgl. Anhang 3 des Leitfadens zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfiillungsaufwands, Zeitwerttabelle fiir Vorgaben der Biirgerinnen und
Biirger, Nr. 3 bis 5). Durch den Wegfall des Einzelkostennachweises mindert sich
der jahrliche Zeitaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger insgesamt um 2.500 Stun-
den (15 Minuten je Fall x Fallzahl 10.000).

Fiir die Wirtschaft ergibt sich keine Anderung des Erfiillungsaufwands.

Fiir die Priifung des Einzelnachweises in den Finanzdmtern wird ein durchschnitt-
licher Zeitaufwand von ca. 5 Minuten geschétzt. Die Aufgaben in den Erbschaft-
und Schenkungsteuerstellen werden zu 70 % durch den mittleren Dienst und zu
30 % durch den gehobenen Dienst erledigt, sodass der durchschnittliche Perso-
nalkostensatz 36,76 Euro je Stunde betrigt. Durch den Wegfall der Einzelfallkos-
tenpriifung mindert sich der jahrliche, personelle Erfiillungsaufwand somit um ca.
3 Euro je Fall und insgesamt um 30.000 Euro (3 Euro je Fall x Fallzahl 10.000).



Umdruck Nr. 46

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

Stichwort:

(BT-Drucksache 20/12780)

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Anpassung Definition
Amtshilfe in § 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe ¢ und
§ 17 Absatz 3 ErbStG
(Bundesrat Ziffer 77)

Zu Artikel 29 Nummer 1a — neu —, Nummer 2a — neu — und Nummer 5
(§ 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe ¢ Satz 1 und 2 sowie Satz 3 — auf-
gehoben —, § 17 Absatz 3 und § 37 Absatz 22 — neu — ErbStG)

Anderung

Artikel 29 wird wie folgt gedndert:

1. Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefiigt:

,la. § 13 Absatz | Nummer 16 Buchstabe ¢ wird wie folgt gedndert:

a)

Die Sitze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

,,an ausldndische Religionsgesellschaften, Korperschaften, Perso-
nenvereinigungen und Vermodgensmassen der in den Buchsta-
ben a und b bezeichneten Art, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 9
des Korperschaftsteuergesetzes in Verbindung mit § 5 Absatz 2
Nummer 2 zweiter Halbsatz des Korperschaftsteuergesetzes steu-
erbefreit wiaren, wenn sie inldndische Einkiinfte erzielen wiirden,
und wenn die Staaten, in den die Zuwendungsempfanger belegen
sind, auf Grund vdlkervertraglicher Abkommen oder Uberein-
kommen verpflichtet sind, der Bundesrepublik Deutschland

aa) entsprechend dem OECD-Standard fiir Transparenz und ef-
fektiven Informationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des
§ 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1
des Steueroasen-Abwehrgesetzes in Bezug auf die Erb-
schaftsteuer Amtshilfe zu leisten sowie

bb) Amtshilfe bei der Beitreibung gemif einem dem Artikel 27
des OECD-Musterabkommens 2017 zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom
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Einkommen und vom Vermégen® entsprechenden Artikel in
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
in Bezug auf die Erbschaftsteuer zu leisten.

Das Bundesministerium der Finanzen verdffentlicht im Bundess-
teuerblatt Teil I eine Liste der Drittstaaten, die die Voraussetzun-
gen nach Satz 1 zweiter Halbsatz erfiillen.*

b) Satz 3 wird aufgehoben.*
2. Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefiigt:
,2a.  § 17 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) In den Féllen der beschriankten Steuerpflicht (§ 2 Absatz 1
Nummer 3) wird der besondere Versorgungsfreibetrag nach Absatz 1
oder 2 gewihrt, wenn die Staaten, in denen der Erblasser ansdssig war
oder der Erwerber anséssig ist, auf Grund volkervertraglicher Abkom-
men oder Ubereinkommen verpflichtet sind, der Bundesrepublik
Deutschland entsprechend dem OECD-Standard fiir Transparenz und
effektiven Informationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Ab-
satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 des Steueroasen-
Abwehrgesetzes in Bezug auf die Erbschaftsteuer Amtshilfe zu leisten.
Das Bundesministerium der Finanzen ver6ffentlicht im Bundessteuer-
blatt Teil I eine Liste der Drittstaaten, die die Voraussetzungen nach
Satz 1 erfiillen.” ¢

3. Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
,5. Dem § 37 werden die folgenden Absédtze 21 und 22 angefiigt:
»(21) [wie Regierungsentwurf Artikel 29 Nummer 5.]

(22) § 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe c und § 17 Absatz 3 in
der am ... [einsetzen: Tag des Inkrafitretens von Artikel 29 des vorlie-
genden Anderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe anzu-
wenden, fiir die die Steuer nach dem ... [einsetzen. Datum des letzten
Tages des Monats, in dem die Verkiindung erfolgt] entsteht.” ¢

Begriindung

Zu Artikel 29 (Anderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergeset-
zes)

Zu Nummer 1a — neu — (§ 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe c)
Zu Buchstabe a (§ 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe ¢ Satz 1 und 2)
Satz 1

Die Steuerbefreiung nach § 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe ¢ ErbStG fiir aus-
landische Religionsgemeinschaften sowie auslandische kirchliche, gemeinniitzige
oder mildtitige Korperschaften setzt unter anderem voraus, dass die Belegenheits-
staaten der Zuwendungsempfanger Amtshilfe und Unterstiitzung bei der

B Amtlicher Hinweis: Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter www.bzst.de/DE/Behoer-
den/Internationale Amtshilfe/AmtshilfeBeitreibungZustellung/amtshilfe beitreibung_zustel-
lung node.html
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Beitreibung leisten. Die Regelung wird als Folgeédnderung zu den in den § 13d
Absatz 3 und den § 28 Absatz 3 Satz 5 ErbStG aufgenommenen Begrifflichkeiten
hinsichtlich Amtshilfe und Amtshilfe bei der Beitreibung angepasst. Inhaltliche
Anderungen werden damit nicht bezweckt. Es sollen die gleichen Begrifflichkei-
ten innerhalb des Steuergesetzes einheitlich verwendet werden.

Entsprechend den Voraussetzungen bei § 13d Absatz 3 und § 28 Absatz 3 Satz 5
ErbStG miissen die Belegenheitsstaaten aufgrund volkervertraglicher Abkommen
oder Ubereinkommen verpflichtet sein, der Bundesrepublik Deutschland Amts-
hilfe in Steuersachen in einem Umfang zu leisten, der fiir die Uberpriifung der
Voraussetzungen des § 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe ¢ ErbStG erforderlich
ist. Nur ein derartiges Amtshilfeniveau ermdglicht die Uberpriifung der tatbe-
standlichen Voraussetzungen durch die deutsche Steuerverwaltung unabhingig
von den Angaben des Steuerpflichtigen, sowie der vom Steuerpflichtigen vorge-
legten Nachweise und ist wirksam in der Lage, Missbrauch vorzubeugen.

Die Gewihrleistung ausreichender Amtshilfemafinahmen kann angenommen
werden, wenn der jeweilige auslidndische Staat den OECD-Standard fiir Transpa-
renz und effektiven Informationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Ab-
satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrge-
setzes im Verhdltnis zur Bundesrepublik Deutschland umgesetzt hat. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn der Staat das Ubereinkommen vom 25. Januar
1988 iiber die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, ggf. in der Fassung des
Anderungsprotokolls vom 27. Mai 2010, ratifiziert hat oder diesem beigetreten ist
und nicht durch Hinterlegung eines wirksamen Vorbehalts die Amtshilfe in Bezug
auf die Erbschaftsteuer ausgeschlossen hat. Der OECD-Standard ist daneben bei-
spielsweise auch gewahrt, wenn der Staat mit der Bundesrepublik Deutschland
ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, das einen Informations-
austausch entsprechend dem Artikel 26 des OECD-Musterabkommens unter Ein-
schluss der Erbschaftsteuer beinhaltet.

Zur Absicherung des Steueraufkommens und zur Durchsetzung der Anspriiche ist
es notwendig, dass der Belegenheitsstaat aufgrund volkervertraglicher Abkom-
men oder Ubereinkommen verpflichtet ist, der Bundesrepublik Deutschland
Amtshilfe bei der Beitreibung erbschaftsteuerlicher Forderungen geméf einem
dem Artikel 27 des OECD-Musterabkommens 2017 zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermdgen
entsprechenden Artikel in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung in Bezug auf die Erbschaftsteuer zu leisten.

Satz 2

Das Bundesministerium der Finanzen verdffentlicht im Bundessteuerblatt eine
Liste der Staaten, die die Voraussetzungen des Satzes 1 zweiter Halbsatz erfiillen.
Diese ist in regelméBigen Abstinden zu aktualisieren. Werden dem zustindigen
Finanzamt Tatsachen bekannt, nach denen abweichend von dieser Liste in einem
Drittstaat die Voraussetzungen des Satzes 1 zweiter Halbsatz nicht oder nicht
mehr erfiillt sind, kann es die Gew#hrung der Steuerbefreiung ablehnen.

Zu Buchstabe b (§ 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe ¢ Satz 3 — aufgeho-
ben -)

Der bisherige Satz 3 wird infolge der Anderungen des Satzes 1 und des Satzes 2
aufgehoben.

Zu Nummer 2a — neu — (§ 17 Absatz 3)

Die Regelung wird als Folgeédnderung zu den in den § 13d Absatz 3 und den § 28
Absatz 3 Satz 5 ErbStG aufgenommenen Begrifflichkeiten hinsichtlich Amtshilfe
angepasst. Inhaltliche Anderungen werden damit nicht bezweckt. Es sollen die
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gleichen Begrifflichkeiten innerhalb des Steuergesetzes einheitlich verwendet
werden.

Entsprechend den Voraussetzungen bei § 13d Absatz 3 und § 28 Absatz 3 Satz 5
ErbStG miissen die Staaten, in denen der Erblasser ansdssig war oder der Erwer-
ber ansissig ist, aufgrund vélkervertraglicher Abkommen oder Ubereinkommen
verpflichtet sein, der Bundesrepublik Deutschland Amtshilfe in Steuersachen in
einem Umfang zu leisten, der fiir die Uberpriifung der Voraussetzungen des § 17
Absatz 3 ErbStG erforderlich ist. Nur ein derartiges Amtshilfeniveau ermdglicht
die Uberpriifung der tatbestandlichen Voraussetzungen durch die deutsche Steu-
erverwaltung unabhingig von den Angaben des Steuerpflichtigen, sowie der vom
Steuerpflichtigen vorgelegten Nachweise und ist wirksam in der Lage, Miss-
brauch vorzubeugen.

Die Gewihrleistung ausreichender AmtshilfemaBBnahmen kann angenommen
werden, wenn der jeweilige auslidndische Staat den OECD-Standard fiir Transpa-
renz und effektiven Informationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Ab-
satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrge-
setzes im Verhiltnis zur Bundesrepublik Deutschland umgesetzt hat. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn der Staat das Ubereinkommen vom 25. Januar
1988 iiber die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, ggf. in der Fassung des
Anderungsprotokolls vom 27. Mai 2010, ratifiziert hat oder diesem beigetreten ist
und nicht durch Hinterlegung eines wirksamen Vorbehalts die Amtshilfe in Bezug
auf die Erbschaftsteuer ausgeschlossen hat. Der OECD-Standard ist daneben bei-
spielsweise auch gewahrt, wenn der Staat mit der Bundesrepublik Deutschland
ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, das einen Informations-
austausch entsprechend dem Artikel 26 des OECD-Musterabkommens unter Ein-
schluss der Erbschaftsteuer beinhaltet.

Das Bundesministerium der Finanzen verdffentlicht im Bundessteuerblatt eine
Liste der Staaten, die die Voraussetzungen des Satzes 1 erfiillen. Diese ist in re-
gelmaBigen Abstidnden zu aktualisieren. Werden dem zusténdigen Finanzamt Tat-
sachen bekannt, nach denen abweichend von dieser Liste in einem Drittstaat die
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht oder nicht mehr erfiillt sind, kann es die Ge-
wiéhrung des Versorgungsfreibetrags ablehnen.

Zu Nummer 5 (§ 37 Absatz 22 — neu -)

Die Anderungen des § 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe ¢ und des § 17 Ab-
satz 3 ErbStG soll auf Erwerbe Anwendung finden, fiir die die Steuer ab dem
Monat, der der Verkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes folgt, entsteht.
Durch den auf den nédchsten Monatsbeginn festgelegten Anwendungszeitpunkt
sollen die Rechtsanwendung erleichtert und der Verwaltungsvollzug vereinfacht
werden.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiilllungsaufwand und weitere Gesetzesfolgen



Umdruck Nr. 47

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Erbschaft- und Schenkungsteuer: Verschonungsabschlag
bei Insolvenzeréffnung einer Kapitalgesellschaft
(Bundesrat Ziffer 76)

Zu Artikel 29 Nummer 1a - neu - (§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4
Satz 4 — neu — ErbStG) und Nummer 5 (§ 37 Absatz 21 ErbStG)

Anderung

Artikel 29 wird wie folgt gedndert:
1. Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefligt:

,la. Ing§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 wird das abschlieBende Semikolon
durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz angefiigt:

»In den Fillen einer insolvenzbedingten Auflosung gilt Satz 2 Alter-
native 1 erst mit der Aufgabe des Betriebs oder soweit wesentliche Be-

L66 ¢

triebsgrundlagen verdufert werden;*.

2. In Nummer 5 werden in § 37 Absatz 21 vor der Angabe ,,§ 13d Absatz 3
die Worter ,,§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4, eingefiigt.

Begriindung

Zu Artikel 29 (Anderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes)

Zu Nummer 1a — neu — (§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 Satz 4 - neu -)

Der Bundesfinanzhof hat mit seinem Urteil vom 1. Juli 2020 (Az. II R 19/18)
entschieden, dass die Eroffnung des Insolvenzverfahrens iiber das Vermdgen ei-
ner Personengesellschaft anders als bei einer Kapitalgesellschaft noch nicht zum
nachtréglichen (anteiligen) Wegfall des Verschonungsabschlags fiihrt. Diese un-
terschiedliche Behandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften entspricht
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nicht dem Sinn und Zweck der Regelung, wonach das in besonderer Weise dem
Gemeinwohl dienende Vermdgen angemessen begiinstigt werden soll. Denn auch
bei einer Kapitalgesellschaft fiihrt die Erdffnung des Insolvenzverfahrens nicht
zwingend und ausschlieBlich zur Zerschlagung der Vermogenswerte, sodass
durch Fortfithrung der Gesellschaft die Arbeitsplatzsicherung gegeben sein kann.
Dessen ungeachtet 16st nach dem Wortlaut der bisherigen Regelung bereits die
Auflosung der Kapitalgesellschaft den Nachversteuerungstatbestand aus. Um eine
Gleichbehandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften zu erreichen, muss
die gesetzliche Regelung des Satzes 2 in Verbindung mit Satz 1 daher dahinge-
hend eingeschrinkt werden, dass die insolvenzbedingte Auflosung nicht zum
Wegfall der Steuerbegiinstigung fiihrt, wenn der Betrieb fortgefiihrt wird und so-
weit keine wesentlichen Betriebsgrundlagen verduBlert werden.

Zu Nummer 5 (§ 37 Absatz 21)

Die Anderung des § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 ErbStG soll auf Erwerbe An-
wendung finden, fiir die die Steuer ab dem Monat, der der Verkiindung des vor-
liegenden Anderungsgesetzes folgt, entsteht. Durch den auf den niichsten Monats-
beginn festgelegten Anwendungszeitpunkt sollen die Rechtsanwendung erleich-
tert und der Verwaltungsvollzug vereinfacht werden.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der in Artikel 45 Absatz 1 des Regierungs-
entwurfs fiir Artikel 29 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der
Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen
[...]

Erfiillungsaufwand

Fille der Insolvenzerdffnung, die nicht zu einer Aufgabe oder VerduBerung we-
sentlicher Betriebsgrundlagen fiihren, erhalten mit der Neuregelung nun weiter
den Verschonungsabschlag und sind weiter zu tiberwachen. Der Verschonungs-
abschlag ist nicht neu zu berechnen oder ggf. zu versagen. Es sind keine gednder-
ten Bescheide zu erlassen. Durch diese Entlastung mindert sich der personelle
Erfiillungsaufwand in den Finanzidmtern im Einzelfall erheblich. Es wird jedoch
jahrlich nur von einer geringen zweistelligen Zahl betroffener Unternehmen aus-
gegangen, sodass sich insgesamt nur eine geringfiigige jahrliche Entlastung
ergibt, die nicht beziffert werden kann.



Umdruck Nr. 48

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Grundsteuer: Nachweismoglichkeit des niedrigeren ge-

meinen Werts
(Bundesrat Ziffer 73)

Zu Artikel 30 Nummer 4a — neu — (§ 220 Absatz 2 — neu — BewG)

Anderung

Nach Artikel 30 Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefiigt:

,4a.  § 220 wird wie folgt gedndert:

a)
b)

Der Wortlaut wird Absatz 1.
Folgender Absatz 2 wird angefligt:

»(2) Der niedrigere gemeine Wert ist als Grundsteuerwert anzu-
setzen, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass der nach den Vor-
schriften dieses Abschnitts ermittelte Grundsteuerwert erheblich von
dem gemeinen Wert der wirtschaftlichen Einheit im Feststellungszeit-
punkt abweicht. Davon ist auszugehen, wenn der Grundsteuerwert den
nachgewiesenen gemeinen Wert um mindestens 40 Prozent iibersteigt.
§ 198 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gilt entsprechend. Als Nachweis
des niedrigeren gemeinen Werts kann auch ein im gewohnlichen Ge-
schéftsverkehr innerhalb eines Jahres vor oder nach dem Hauptfest-
stellungszeitpunkt zustande gekommener Kaufpreis iiber die zu bewer-
tende wirtschaftliche Einheit dienen, wenn die maB3geblichen Verhilt-
nisse hierfiir gegeniiber den Verhiltnissen am Hauptfeststellungszeit-
punkt unveréndert sind. Nutzungsrechte und weitere grundstiicksbezo-
gene Rechte und Belastungen sind bei der Ermittlung des niedrigeren
gemeinen Werts nur zu beriicksichtigen, soweit sie nach Inhalt und
Entstehung mit der Beschaffenheit der wirtschaftlichen Einheit zusam-
menhéingen. Die §§ 227, 261 und 262 bleiben unberiihrt.* ¢

Begriindung



Zu Artikel 30 (Anderung des Bewertungsgesetzes)

Zu Nummer 4a — neu — (§ 220)

Zu Buchstabe a (§ 220 Absatz 1 — neu -)

Es handelt sich um eine Folgeidnderung infolge des neu eingefiigten Absatz 2.
Zu Buchstabe b (§ 220 Absatz 2 — neu —-)

Mit Beschliissen vom 27. Mai 2024 (II B 78/23 (AdV), BStBI. 1I S. 543) und
II B 79/23 (AdV), BStBL. II S. 546) hat der Bundesfinanzhof in zwei Verfahren
des einstweiligen Rechtsschutzes (Aussetzung der Vollziehung) im Wege der ver-
fassungskonformen Auslegung der Regelungen des Bewertungsgesetzes entschie-
den, dass Steuerpflichtige im Einzelfall unter bestimmten Bedingungen die Mdog-
lichkeit haben miissen, einen unter dem festgestellten Grundsteuerwert liegenden
Wert ihres Grundstiicks nachzuweisen.

Nach der Rechtsauffassung des Bundesfinanzhofs gebietet das UbermaBverbot in
Einzelfillen einen niedrigeren gemeinen Wert anzusetzen, sofern dieser nachge-
wiesen wurde. Nur wenn zur Abwendung eines VerstoBes gegen das Ubermal-
verbot die Moglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung der Bewertungs-
vorschriften oder einer Billigkeitsmanahme bestehe, seien die pauschalierenden
und typisierenden Bewertungsvorschriften nicht verfassungswidrig. Das Uber-
mafverbot kann insbesondere dann verletzt sein, wenn sich der nach den §§ 218
ff. BewG festgestellte Grundsteuerwert als erheblich {iber das normale Maf3 hin-
ausgehend erweist. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs setzt dies re-
gelmdBig voraus, dass der vom Finanzamt festgestellte Grundsteuerwert den
nachgewiesenen niedrigeren gemeinen Wert um 40 % oder mehr iibersteigt.

Mit dem neu eingefligten Absatz 2 wird auf die aktuelle Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs reagiert und eine Nachweismoglichkeit klarstellend gesetzlich ge-
regelt. Die neue Regelung gilt, wie alle Regelungen im Siebenten Abschnitt
Teil A, sowohl fiir das land- und forstwirtschaftliche Vermdgen als auch fiir das
Grundvermdgen. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass der Ermittlung des
Grundsteuerwerts fiir wirtschaftliche Einheiten des land- und forstwirtschaftli-
chen Vermogens der Ertragswert zugrunde zu legen ist (§ 236 Absatz 1 BewG).
In der Feststellung des Ertragswerts filir Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
liegt kein Widerspruch zu dem allgemeinen BewertungsmaBstab des § 9 Absatz 1
BewG (vgl. Bundestags-Drucksache 19/11085, Seite 85).

Durch Satz 1 wird bestimmt, dass in Fillen, in denen der ermittelte Grundsteuer-
wert den gemeinen Wert der wirtschaftlichen Einheit im Feststellungszeitpunkt
erheblich tibersteigt, der gemeine Wert anzusetzen ist. Dies setzt aber voraus, dass
der Steuerpflichtige den tatséchlich niedrigeren gemeinen Wert der gesamten
wirtschaftlichen Einheit nachweist. Der Nachweis einzelner Bewertungsgrundla-
gen (z. B. einer geringeren Miethdhe mittels Mietwertgutachten oder eines nied-
rigeren Bodenrichtwerts) ist nicht ausreichend. Satz 2 stellt eine unwiderlegliche
Vermutung auf, wann von einem erheblichen Ubersteigen auszugehen ist. Zu-
gleich kommt damit zum Ausdruck, welches Ausmal} die Abweichung regelma-
Big erreichen muss, um die Moglichkeit eines abweichenden Wertansatzes zu er-
offnen.

Zur Form des Nachweises wird iiber den Verweis auf § 198 BewG durch den
neuen Satz 3 bestimmt, dass fiir den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts
grundsitzlich die auf Grund des § 199 Absatz 1 des Baugesetzbuchs erlassenen
Vorschriften gelten. Die Vorschriften zur Verkehrswertermittlung auf der Grund-
lage des Baugesetzbuchs sind grundsétzlich auch fiir die Bewertung von land- und
forstwirtschaftlichen Grundstiicken und Betrieben heranzuziehen. Als Nachweis
des tatséchlich niedrigeren gemeinen Werts kann regelméBig ein Gutachten des
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zustdndigen Gutachterausschusses im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs
oder von Personen, die von einer staatlichen, staatlich anerkannten oder nach DIN
EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als Sachverstindige oder Gutachter fiir
die Wertermittlung von Grundstiicken bestellt oder zertifiziert worden sind, die-
nen. Ferner kann als Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts nach Satz 4 auch
ein im gewdhnlichen Geschiftsverkehr innerhalb eines Jahres vor oder nach dem
Hauptfeststellungszeitpunkt zustande gekommener Kaufpreis {iber das zu bewer-
tende Grundstiick dienen, wenn die maBgeblichen Verhéltnisse hierfiir gegentiber
den Verhiltnissen am Hauptfeststellungszeitpunkt unveréndert sind.

Nutzungsrechte gehoren bei der Feststellung des Grundsteuerwerts nicht zum
Grundvermdgen, soweit sie nach Inhalt und Entstehung nicht mit der Beschaffen-
heit des Grundstiicks zusammenhéngen (z. B. Niebrauchs- und Wohnungs-
rechte). Durch Satz 5 wird sichergestellt, dass Nutzungsrechte und weitere grund-
stiicksbezogene Rechte und Belastungen auch bei dem Nachweis des niedrigeren
gemeinen Werts sowohl mittels Verkehrswertgutachtens als auch mittels Kauf-
preises fiir Zwecke der Grundsteuer nicht zu beriicksichtigen sind.

Satz 6 stellt durch den Verweis auf § 227 BewG klar, dass auch bei dem Nachweis
eines niedrigeren gemeinen Werts die Wertverhiltnisse im Hauptfeststellungs-
zeitpunkt zugrunde zu legen sind. Durch den Verweis auf §§ 261, 262 BewG wird
die bestehende Verwaltungsauffassung gesetzlich normiert. In Erbbaurechtsfillen
ist demnach fiir das Erbbaurecht und das Erbbaugrundstiick ein Gesamtwert zu
ermitteln, der zu ermitteln wére, wenn die Belastung mit dem Erbbaurecht nicht
bestiinde. In Féllen mit Gebduden auf fremdem Grund und Boden ist ein Gesamt-
wert fiir den Grund und Boden sowie fiir das Gebédude zu ermitteln.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt
Die Anderungen treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

[wird nachgereicht]

Erfiillungsaufwand und weitere Gesetzesfolgen
[wird nachgereicht]



Umdruck Nr. 49

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024

(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz; Erweite-

rung bufigeldbewerter Sorgfaltspflichten, redaktionelle
Anderungen

Zu Artikel 31 (§ 8 Absatz 2 Satz 3 und 4 — neu -, § 11 Absatz 4 Satz 2
—neu —, § 12 Absatz 9, § 15 Absatz 1 und 2, § 27 Absatz 3, § 28 Absatz 1
Nummer 4 — neu —, Nummer 6 — neu -, Nummer 7 bis 13 — neu —
FKAustG)

Anderung

Artikel 31 wird wie folgt gedndert:

1. Nach Nummer 5 werden folgende Nummern 5a bis 5c eingefligt:

,5a.

5b.

Dem § 8 Absatz 2 werden die folgenden Sitze angefiigt:

»Zur Beschaffung der in Satz 2 genannten Informationen bis zu dem
in Satz 2 genannten Zeitpunkt hat ein meldendes Finanzinstitut einmal
im Kalenderjahr

1. Kontakt mit dem Kontoinhaber aufzunehmen sowie

2. elektronisch durchsuchbare Informationen eines verbundenen
Rechtstriagers des meldenden Finanzinstituts zu tiberpriifen.

Hitte das meldende Finanzinstitut seiner Verpflichtung nach den Sét-
zen 2 und 3 bereits bis zum ... [einsetzen: Tag nach der Verkiindung
des vorliegenden Anderungsgesetzes] nachkommen miissen und ist
dies unterblieben, so hat es die Verpflichtung nach den Sétzen 2 und 3
bis zum 31. Dezember 2025 und danach im Falle der Nichterlangung
der nach Satz 2 zu beschaffenden Informationen bis zum Ende eines
jeden Folgejahres nachzuholen.*

§ 11 Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

a) Nach dem Wort ,,muss* werden die Worter ,,vom meldenden Fi-
nanzinstitut® eingefiigt.

b) Folgender Satz wird angefiigt:

,,Hat das meldende Finanzinstitut die Uberpriifung nicht bis zum
... leinsetzen: Tag nach der Verkiindung des vorliegenden
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Anderungsgesetzes] abgeschlossen, ist es verpflichtet, diese bis
zum 31. Dezember 2025 nachzuholen.*

S5c. § 12 Absatz 9 wird wie folgt geéndert:

a) Nach dem Wort ,,muss* werden die Worter ,,vom meldenden Fi-
nanzinstitut™ eingefiigt.

b) Folgender Satz wird angefigt:

,,Hat das meldende Finanzinstitut die Uberpriifung nicht bis zum
... [einsetzen: Tag nach der Verkiindung des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes] abgeschlossen, ist es verpflichtet, diese bis zum
31. Dezember 2025 nachzuholen.* ¢

2. Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a eingefiigt:
,6a. § 15 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach dem Wort,,muss* werden die Worter ,,vom meldenden
Finanzinstitut* eingefligt.

bb) Folgender Satz wird angefiigt:

,Hat das meldende Finanzinstitut die Uberpriifung nach
Satz 1 nicht bis zum ... [einsetzen: Tag nach der Verkiin-
dung des vorliegenden Anderungsgesetzes] abgeschlossen,
ist es verpflichtet, diese bis zum 31. Dezember 2025 nach-
zuholen.*

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach dem Wort,,muss* werden die Worter ,,vom meldenden
Finanzinstitut™ eingefiigt.

bb) Folgender Satz wird angefiigt:

,Hitte das meldende Finanzinstitut die Uberpriifung nach
Satz 1 bis zum 31. Dezember 2024 abschliefen miissen und
ist es dieser Pflicht nicht nachgekommen, so hat es die Uber-
priifung bis zum 31. Dezember 2025 nachzuholen.* ¢

3. In Nummer 8 wird in § 27 Absatz 3 die Angabe ,,7 bis 12* durch die Angabe
,,7 bis 13 ersetzt.

4.  Nummer 9 wird wie folgt gedndert:
a) Buchstabe a wird wie folgt gedndert:
aa) In Doppelbuchstabe bb werden die Worter ,,am Ende* gestrichen.
bb) In Doppelbuchstabe dd werden die Worter ,,am Ende* gestrichen.
cc) Doppelbuchstabe ee wird wie folgt gefasst:
,ee) Die folgenden Nummern 7 bis 13 werden angefiigt:

7. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 3, auch in Verbindung mit
Satz 4, Kontakt mit dem Kontoinhaber nicht oder
nicht rechtzeitig aufnimmt oder eine dort genannte In-
formation nicht, nicht richtig, nicht vollstindig oder
nicht rechtzeitig tiberpriift,

8. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2, § 12 Absatz 9 Satz 2,
§ 15 Absatz1 Satz2 oder Absatz2 Satz2 eine
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Uberpriifung nicht, nicht richtig, nicht vollstindig
oder nicht rechtzeitig nachholt,

9. entgegen § 13 Absatz2 oder 4 oder § 21 Absatz 2
Satz 1 eine Selbstauskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollstidndig oder nicht rechtzeitig beschafft oder die
Plausibilitét dieser Selbstauskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollstindig oder nicht rechtzeitig bestitigt, /bis-
her neue Nummer 7]

10. entgegen § 13 Absatz 2a Satz 2 oder § 16 Absatz 2a
Satz 2 nicht sicherstellt, dass kein Geld von dem
Konto abverfiigt werden kann, /[bisher neue Num-
mer 8]

11. entgegen § 15 Absatz2 Satz1 eine Uberpriifung
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht recht-
zeitig abschlief3t,

12. entgegen § 16 Absatz2 ein Uberpriifungsverfahren
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht recht-
zeitig durchfiihrt, oder /bisher neue Nummer 9]

13. entgegen § 17 Absatz 1 sich auf eine Selbstauskunft
oder einen Beleg verldsst [bisher neue Num-

mer 10].% ¢
b) In Buchstabe b wird die Angabe ,,6 bis 10* durch die Angabe ,,6 bis 13
ersetzt.
Begriindung

Zu Artikel 31 (Anderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgeset-
zes)

Zu Nummer 5a bis 5¢ — neu —

Durch die neu einzufiigenden Nummern 5a bis 5S¢ werden weitere Anderungen
am FKAustG erginzt, die im Wesentlichen bereits bestehende Sorgfaltspflich-
ten konkretisieren sowie eine Nachholverpflichtung fiir den Fall vorsehen,
dass die Sorgfaltspflichten noch nicht erfiillt worden sind, obwohl sie nach
den bisherigen Regelungen des FK AustG bereits hétten abgeschlossen werden
miissen.

Zu Nummer 5a — neu —

§ 8 Absatz 2

Durch Nummer 5a werden in § 8 Absatz 2 FKAustG die Sitze 3 und 4 er-
ginzt, um angesichts des buligeldbewehrten Tatbestandes (vgl. § 38 Absatz 1
Nummer 7 FKAustG -neu-) dem Bestimmtheitsgebot des Artikel 103 Ab-
satz 2 GG gerecht zu werden. Satz 3 konkretisiert den Begriff ,,angemessene
Anstrengungen® in Einklang mit den Vorgaben des gemeinsamen Meldestan-
dards fiir den Austausch von Informationen iiber Finanzkonten in Steuersa-
chen (Common Reporting Standard — CRS). Satz 4 soll sicherstellen, dass



—4-

meldende Finanzinstitute, die ihrer Verpflichtung nach Satz 2 bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes nicht nachgekommen sind, angemessene Anstrengun-
gen zur Beschaffung der nach Satz 2 erforderlichen Informationen bis zum 31.
Dezember 2025 nachholen miissen. Im Ubrigen besteht die Pflicht, angemes-
sene Anstrengungen zu unternechmen, bis zum Ende eines jeden Folgejahres
fort, sollte das meldende Finanzinstitut die geforderten In-formationen noch
nicht erhalten haben. Damit wird nicht nur der Pflichtverstof3 als solcher, son-
dern auch der Zeitpunkt des Eintritts des PflichtverstoBBes bestimmt, an den
die Buigeldbewehrung ankniipft.

Zu Nummer 5b — neu —

Zu Buchstabe a
§ 11 Absatz 4

Die Ergéinzung der Worte ,,vom meldenden Finanzinstitut* in § 11 Absatz 4
Satz 1 FKAustG soll klarstellen, dass die Pflicht zur Uberpriifung der in § 11
genannten Konten dem meldenden Finanzinstitut obliegt.

Zu Buchstabe b
§ 11 Absatz 4 Satz 2 —neu —

Der neu hinzugefiigte Satz 2 in § 11 Absatz 4 FKAustG unterwirft meldende
Finanzinstitute einer (buBgeldbewehrten) Nachholpflicht hinsichtlich der
Uberpriifung nach § 11, vorausgesetzt eine Uberpriifung hitte bis zum 31.De-
zember 2017 stattfinden miissen und wurde bis zum Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nicht durchgefiihrt.

Zu Nummer 5¢ — neu —

Zu Buchstabe a
§ 12 Absatz 9

Die Ergéinzung der Worte ,,vom meldenden Finanzinstitut” in § 12 Absatz 9
Satz 1 FKAustG soll klarstellen, dass die Pflicht zur Uberpriifung der in § 12
genannten Konten dem meldenden Finanzinstitut obliegt.

Zu Buchstabe b
§ 12 Absatz 9 Satz 2 — neu —

Der neu hinzugefiigte Satz 2 in § 12 Absatz 9 FKAustG unterwirft meldende
Finanzinstitute einer (buBgeldbewehrten) Nachholpflicht hinsichtlich der
Uberpriifung nach § 12, vorausgesetzt eine solche hitte bis zum 31. Dezember
2016 stattfinden miissen und wurde bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
nicht durchgefiihrt.

Zu Nummer 6a — neu —

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa
§ 15 Absatz 1

Die Ergéinzung der Worte ,,vom meldenden Finanzinstitut“ in § 15 Absatz 1
Satz 1 FKAustG soll klarstellen, dass die Pflicht zur Uberpriifung der in Ab-
satz 1 genannten Konten dem meldenden Finanzinstitut obliegt.

Zu Doppelbuchstabe bb



§ 15 Absatz 1 Satz 2 —neu —

Der neu hinzugefiigte Satz 2 in § 15 Absatz 1 FKAustG unterwirft meldende
Finanzinstitute einer (buBgeldbewehrten) Nachholpflicht hinsichtlich der
Uberpriifung nach Satz 1, vorausgesetzt eine solche hiitte bis zum 31. Dezem-
ber 2017 stattfinden miissen und wurde bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
nicht durchgefiihrt.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe a
§ 15 Absatz 2

Die Ergiinzung der Worte ,,vom meldenden Finanzinstitut in § 15 Absatz 2
Satz 1 FKAustG soll klarstellen, dass die Pflicht zur Uberpriifung der in Ab-
satz 2 genannten Konten dem meldenden Finanzinstitut obliegt.

Zu Doppelbuchstabe b
§ 15 Absatz 2 Satz 2 — neu —

Der neu hinzugefiigte Satz 2 in § 15 Absatz 2 FKAustG unterwirft meldende
Finanzinstitute einer (buligeldbewehrten) Nachholpflicht hinsichtlich der
Uberpriifung nach Satz 1, vorausgesetzt eine solche hiitte bis zum 31. Dezem-
ber 2024 erfolgen miissen und wurde bis dahin nicht durchgefiihrt.

Zu Nummer 8

§ 27 Absatz 3

Nummer 8 der bisherigen Fassung des Regierungsentwurfes wird redaktionell
an die Anderungen des § 28 Absatz 1 FKAustG in der Fassung dieses Um-
drucks (vgl. Nummer 5 Buchstabe a Doppelbuchstabe c¢) angepasst.

Zu Nummer 9

§28

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe bb

§ 28 Absatz 1 Nummer 4 — neu —

Durch den angepassten Anderungsbefehl werden rechtsformliche Verbesse-
rungen an Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe b der bisherigen Fassung
des Regierungsentwurfes vorgenommen.

Zu Doppelbuchstabe dd
§ 28 Absatz 1 Nummer 6 —neu —

Durch den angepassten Anderungsbefehl werden rechtsformliche Verbesse-
rungen an Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe d der bisherigen Fassung
des Regierungsentwurfes vorgenommen.

Zu Doppelbuchstabe ee
§ 28 Absatz 1 Nummer 7 bis 13 — neu —

Durch den angepassten Anderungsbefehl werden die im Regierungsentwurf
in Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe ee enthaltenen BuBlgeldtatbe-
stinde um weitere Buligeldtatbestinde erginzt, um sicherzustellen, dass Ver-
stofe gegen alle relevanten Sorgfaltspflichten einer BuBlgeldbewehrung
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unterliegen. Diese Ergénzung ist notwendig, um den Anforderungen des ge-
meinsamen Meldestandards vollstdndig zu entsprechen.

Zu Buchstabe b

§ 28 Absatz 1a

§ 28 Absatz 1a FKAustG in der Fassung von Nummer 9 Buchstabe b des Re-
gierungsentwurfes wird redaktionell an die Anderungen des § 28 Absatz 1
FKAustG in der Fassung dieses Anderungsantrags (vgl. zu Nummer 9 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe ee) angepasst.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Es ergeben sich insoweit keine Anderungen im Vergleich zur bisherigen Fassung
des Artikel 31.

Erfiillungsaufwand

Es ergeben sich insoweit keine Anderungen im Vergleich zur bisherigen Fassung
des Artikel 31.



Umdruck Nr. 50

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Plattformen-Steuertransparenzgesetz; Definition des
»Staatlichen Rechtstrigers“
(Bundesrat Ziffer 81)

Zu Artikel 32 Nummer 1 (§ 6 Absatz 3 des Plattformen-Steuertranspa-
renzgesetzes)

Anderung

Artikel 32 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

,1. In § 56 Absatz 3 werden die Worter ,,unter der Kontrolle* durch die Worter
,unmittelbar oder iiber einen oder mehrere andere staatliche Rechtstriger
im Alleineigentum und unter der Beherrschung® ersetzt.*

Begriindung

Zu Artikel 32 (Anderung des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 6 Absatz 3)

Der angepasste Anderungsbefehl zu § 6 Absatz 3 des Plattformen-Steuertranspa-
renzgesetzes (PStTG) nimmt auf Grund der Stellungnahme des Bundesrates klar-
stellend mittelbare Beteiligungen mit auf.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Gesetzentwurf der Bundesregierung
fiir Artikel 32 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiindung
in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.



Erfiillungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 51

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Mindeststeuergruppe, Gruppentriger
(Bundesrat Ziffer 82)

Zu Artikel 33 Nummer 1 — neu — (§ 3 Absatz 1 Satz 4 — neu — MinStG)

Anderung

Artikel 33 wird wie folgt gefasst:

,Artikel 33
Anderung des Mindeststeuergesetzes

Das Mindeststeuergesetz vom 21. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 397)
wird wie folgt gedndert:

1. Dem § 3 Absatz 1 wird folgender Satz angefiigt:

,»Als Mindeststeuergruppe sowie Gruppentrager gilt auch eine einzige im In-
land belegene, nach § 1 steuerpflichtige Geschéftseinheit einer Unterneh-
mensgruppe.*

2. Dem § 59 wird folgender Absatz 3 angefigt:

333

»(3) [wie Regierungsentwurf Artikel 33]%.

Begriindung

Zu Artikel 33 (Anderung des Mindeststeuergesetzes)
Zu Nummer 1 — neu — (§ 3 Absatz 1 Satz 4 — neu -)

Durch den neu eingefiigten Satz 4 wird die Mindeststeuergruppe auch fiir eine
einzelne im Inland belegene Geschéftseinheit fingiert. Dies dient insbesondere
der Umsetzung von technischen Anforderungen innerhalb der
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Finanzverwaltung. Dariiber hinaus soll so aber auch der Finanzverwaltung
frithzeitig bekannt werden, mit wie vielen Steueranmeldungen zu rechnen ist.
Nach einer Auswertung der ldnderbezogenen Berichte sind rund 900 Unter-
nehmensgruppen davon betroffen. Der Erflillungsaufwand muss allerdings
nicht angepasst werden, da in der urspriinglichen Berechnung bereits samtli-
che Unternehmensgruppen erfasst waren.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf in Artikel 45
Absatz 5 vorgesehenen Inkrafttretensregelung fiir Artikel 33 mit Wirkung
vom 28. Dezember 2023 in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 52

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Angleichung § 8 StAbwG an § 10 StAbwG
(Bundesrat Ziffer 84)

Zur Inhaltsiibersicht und zu Artikel 33a — neu - (§ 8 Satz 2 Nummer 1,
2,3 - neu -, § 13 Absatz 1b - neu - StAbwG)

Anderung

1. Inder Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 33 folgende Angabe
eingefiigt:

,Artikel 33a Anderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes®.

2. Nach Artikel 33 wird folgender Artikel 33a eingefiigt:

,Artikel 33a
Anderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes

Das Steueroasen-Abwehrgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBI. I S. 2056),
das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022
(BGBI. I S. 2730) geédndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 8 Satz 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 1 werden die Worter ,,unterliegen; oder” durch das
Wort ,,unterliegen; ersetzt.

b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort ,,; oder
ersetzt.

¢) Folgende Nummer 3 wird angefiigt:
»3. die Aufwendungen stammen aus:

a) Inhaberschuldverschreibungen, die durch eine Global-
urkunde verbrieft und im Rahmen der Girosammelver-
wahrung bei einem Zentralverwahrer verwahrt werden
und mit diesen vergleichbare Schuldtitel, die an einer



S,

anerkannten Borse im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 der Abgabenordnung
handelbar sind; oder

b) Versicherungs- oder Riickversicherungsleistungen.
Dies gilt nicht fiir Versicherungs- oder Riickversiche-
rungspramien.*

2. Nach § 13 Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefiigt:

»(1b) § 8 in der Fassung des Artikels 33a des Gesetzes vom ...
(BGBL I Nr. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des
vorliegenden Anderungsgesetzes] ist erstmals ab dem 1. Januar 2025
anzuwenden.* ¢

Begriindung

Zur Inhaltsiibersicht

Die Inhaltsiibersicht wird redaktionell an den neu eingefiigten Artikel 33a (Ande-
rung des Steueroasen-Abwehrgesetzes) angepasst.

Zu Artikel 33a — neu — (Anderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes)

Mit dem Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG) werden Verwaltungs- und Legis-
lativmafnahmen bereitgestellt, die im Verhéltnis zu nicht kooperativen Steuerho-
heitsgebieten (§ 2 Absatz 1 StAbwG) Anwendung finden. Hierbei stehen u. a. die
Abwehrmafinahmen zum Abzugsverbot nach § 8 StAbwG und der Quellensteu-
ermafinahmen nach § 10 StAbwG in einem engen Wechselverhiltnis zueinander.
Soweit Zahlungen in nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete dem Quellensteuer-
abzug nach § 10 StAbwG unterliegen, scheidet ein Abzugsverbot fiir diese Zah-
lungen nach § 8 Satz 2 Nummer 1 StAbwG aus.

Zu Nummer 1 (§ 8 Satz 2 Nummer 3 — neu -)

Mit der Ergénzung des § 8 Satz 2 StAbwG Nummer 3 werden die mit dem Jah-
ressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BStBI. I S. 2294) vorgenommenen
Anderungen im § 10 StAbwG nachvollzogen.

Der mit dem Jahressteuergesetz 2022 neu eingefiihrte § 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Satz 2 StAbwaG stellt sicher, dass globalverwahrte Inhaberschuld-verschrei-
bungen und dhnliche Schuldtitel nicht Gegenstand des Steuerabzugs nach § 10
StAbwG sind, wenn sie an einer anerkannten Borse im Sinne des § 138 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 AO handelbar sind. Hat der Vergiitungs-
schuldner als Emittent der Schuldverschreibung bei globalverwahrten Inhaber-
schuldverschreibungen (oder vergleichbaren Schuldtiteln) keine Kenntnis dar-
iiber, an wen die Leistung aus der Inhaberschuldverschreibung erfolgt, ist es ihm
regelmdBig unmdglich festzustellen, ob der Zahlungsempfénger in einem nicht
kooperativen Steuer-hoheitsgebiet ansdssig ist (BT-Drucksache 20/3879, Seite
131). Ein Quellensteuerabzug wére nicht gerechtfertigt.

Scheidet ein Quellensteuerabzug nach § 10 StAbwG aus, lebt das Abzugsverbot
fiir diese Zahlungen nach § 8 Satz 2 Nummer 1 StAbwG wieder auf. Werden ent-
sprechende Zahlungen aber bewusst von der AbwehrmalBinahme des § 10 StAbwG
ausgenommen, ware es widerspriichlich, sie durch eine andere vergleichbare Ab-
wehrmalinahme in § 8 StAbwG zu belasten.
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§ 8 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a - neu - StAbwG stellt daher korrespondierend
zu § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StAbwG sicher, dass Aufwendungen,
die aus globalverwahrten Inhaberschuldverschreibungen und dhnlichen Schuldti-
teln stammen, auch nicht Gegenstand des Abzugsverbotes sind, wenn sie an einer
anerkannten Borse im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b
Satz 2 AO handelbar sind.

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hat der Gesetzgeber in § 10 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 StAbwG weiter klargestellt, dass von der Norm nur ,,Versicherungs-
und Riickversicherungspriamien‘ erfasst sind. Versicherungs- oder Riickversiche-
rungsleistungen sollen dagegen ausdriicklich keinem Quellensteuerabzug unter-
liegen (BT-Drucksache 20/3879, Seite 132).

§ 8 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b - neu - StAbwG stellt daher klar, dass Versi-
cherungs- oder Riickversicherungsleistungen auch nicht dem Abzugsverbot des
§ 8 StAbwG unterliegen. Denn anders als bei Versicherungs- oder Riickversiche-
rungspramien besteht bei Versicherungs- oder Riickversicherungsleistungen nicht
die Gefahr, dass Steuersubstrat aus Deutschland in nichtkooperative Steuerho-
heitsgebiete verlagert wird. Versicherungs- oder Riickversicherungsleistungen
gleichen beim Empfénger einen entstandenen Schaden aus und fiithren in aller Re-
gel nicht zu Gestaltungen, die durch das Steueroasen-Abwehrgesetz unattraktiv
gemacht werden sollen. Gerade in sogenannten Wegzugstillen, in denen der Steu-
erpflichtige zunéchst eine Geschéftsbeziehung ohne Bezug zu einem nicht koope-
rativen Steuerhoheitsgebiet eingegangen ist und der Geschéftspartner erst im
Nachgang in ein nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet verzieht, konnen Ver-
trige im Bereich der Lebensversicherung aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht
vom Versicherer gekiindigt werden. Entsprechend kénnen die steuerlichen Belas-
tungen des Betriebsausgabenabzugsverbots versicherungsseitig auch nicht durch
eine Beendigung der Geschiftsbeziehung abgewendet werden.

Die Anderungen in den Nummern 1 und 2 des § 8 Satz 2 StAbwG sind technischer
Natur, die sich aus der Einfligung der neuen Nummer 3 ergeben.

Zu Nummer 2 (§ 13 Absatz 1b — neu -)

Die Ergidnzung im § 8 Satz 2 StAbwG ist erstmals ab dem 1. Januar 2025 anzu-
wenden. Nach § 3 Absatz 2 Satz 2 StAbwG findet § 8 StAbwG erstmals im Ver-
anlagungszeitraum 2025 in Bezug auf die nicht kooperativen Steuerhoheitsge-
biete Anwendung, die in der urspriinglichen Steueroasen-Abwehrverordnung in
der Fassung vom 20. Dezember 2021 (BGBI. I S. 5236) aufgefiihrt wurden. Die
Anderung des § 8 Satz 2 StAbwG korrespondiert daher mit der erstmaligen An-
wendung des § 8 StAbwG zum 1. Januar 2025.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf in Artikel 45 Ab-
satz 1 vorgesehenen allgemeinen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiin-
dung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Die mit dem StAbwG vom 25. Juni 2021 beabsichtigte Lenkungswirkung und die
damit im Zusammenhang stehende Sicherung des Steueraufkommens werden ein-
geschrénkt.

Erfiillungsaufwand

Insgesamt ist mit keinen messbaren Anderungen des Erfiillungsaufwands zu rech-
nen.



Umdruck Nr. 53

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Anpassung des Wohngeldgesetzes aufgrund der bereits
in Kraft getretenen Anderungen des Aufenthaltsgesetzes

Zur Inhaltsiibersicht, zu Artikel 42a — neu — (§ 3 Absatz 5 Satz 3
WoGG) und Artikel 45 Absatz 6 (Inkrafttreten)

Anderung

1. Inder Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 42 die folgende An-
gabe eingefligt:

,Artikel 42a Anderung des Wohngeldgesetzes*.
2. Nach Artikel 42 wird folgender Artikel 42a eingefiigt:

,Artikel 42a
Anderung des Wohngeldgesetzes

§ 3 Absatz 5 Satz 3 des Wohngeldgesetzes vom 24. September 2008
(BGBI. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 408) gedndert worden ist, wird wie folgt
gefasst:

,»In der Regel nicht wohngeldberechtigt sind Ausldnder, die im Besitz eines
Aufenthaltstitels zur Ausbildungsplatzsuche nach § 17 Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes, zur Arbeitsplatzsuche im Anschluss an Aufenthalte im Bun-
desgebiet nach § 20 des Aufenthaltsgesetzes, aufgrund einer Chancenkarte
nach § 20a des Aufenthaltsgesetzes, fiir ein studienbezogenes Praktikum
nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes oder zur Teilnahme am européischen
Freiwilligendienst nach § 19e des Aufenthaltsgesetzes sind.*

3. In Artikel 45 Absatz 6 wird die Angabe ,,Artikel 2 tritt™ durch die Worter
,,.Die Artikel 2 und 42a treten® ersetzt.



Begriindung

Zur Inhaltsiibersicht

Es handelt sich um eine Folgeénderung aus der Einfligung des neuen Artikels
42a.

Zu Artikel 42a — neu — (Anderung des Wohngeldgesetzes)
§ 3 Absatz 5 Satz 3 — neu —

Ebenso wie bei der Regelung zu § 20 AufenthG, wonach Auslénder, die sich
nur tempordr im Bundesgebiet aufhalten diirfen, grundsétzlich kein Recht auf
den Bezug von Wohngeld haben sollen, gilt dies auch fiir Inhaber einer Chan-
cenkarte. Auch hier ist aufgrund des nur temporédren Zweckes des Aufenthalts-
titels sowie der von vornherein begrenzten Geltungsdauer des Aufenthaltsti-
tels fiir hochstens ein Jahr aufgrund des fehlenden Lebensmittelpunktes keine
Wohngeldberechtigung angezeigt.

Der in § 3 Absatz 5 Satz 3 WoGG genannten Anspruchsausschluss kniipft an
die Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes an. Das Aufenthaltsgesetz wurde
durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkréfteeinwanderung vom
16. August 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 217) geédndert. Demzufolge ist auch § 3
Absatz 5 Satz 3 WoGG anzupassen.

Zu Artikel 45 (Inkrafttreten)
Zu Absatz 6

Die Anderung stellt sicher, dass auch die Anderung des Wohngeldgesetzes am
1. Januar 2024 in Kraft tritt.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen des Wohngeldgesetzes treten mit Wirkung vom 1. Januar
2024 in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 54

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Redaktionelle Anpassung des Gesetzes iiber die Entschii-
digung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuord-
nung des Soldatenversorgungsrechts vom 20. August
2021

Zu Artikel 42a — neu — (§ 4 Nummer 16 UStG)

Anderung

1. Inder Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 42 folgende Angabe
eingefiigt:

LHArttikel 42a Anderung des Gesetzes iiber die Entschidigung der Sol-
datinnen und Soldaten und zur Neuordnung des Soldaten-versor-
gungsrechts vom 20. August 2021

2. Nach Artikel 42 wird folgender neuer Artikel 42a eingefiigt:

,Artikel 42a

Anderung des Gesetzes iiber die Entschidigung der Soldatinnen und
Soldaten und zur Neuordnung des Soldatenversorgungsrechts

In Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe b des Gesetzes vom 20. Au-
gust 2021 (BGBL. I S. 3932) werden die Worter ,,Nummer 16 Satz 1 Buch-
stabe m* durch die Worter ,,Nummer 16 Satz 1 Buchstabe n* ersetzt.

Begriindung
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Zu Artikel 42a — neu — (Anderung des Gesetzes iiber die Entschidigung
der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuordnung des Soldatenversor-
gungsrechts)

Redaktionelle Anderung aufgrund der Anderung des § 4 Nummer 16 UStG in Ar-
tikel 22 Nummer 1 des Wachstumschancengesetzes vom 27. Mérz 2024.

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiillungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 55

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Gleichstellung von Wertpapierinstituten mit Kreditinsti-
tuten und Kapitalverwaltungsgesellschaften bei der An-
wendung des Fiinften Vermogensbildungsgesetzes
(Bundesrat Ziffer 85)

Zur Inhaltsiibersicht und zu Artikel 44a — neu — (Inhaltsiibersicht, § 16a
—neu —, § 17 Absatz 18 — neu —Fiinftes Vermogensbildungsgesetz)

Anderung

1. Inder Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu Artikel 42 folgende Angabe
eingefiigt:

,Artikel 42a  Anderung des fiinften Vermogensbildungsgesetzes®.
2. Nach Artikel 44 wird folgender Artikel 44a eingefiigt:

,Artikel 42a
Anderung des Fiinften Vermogensbildungsgesetzes

Das Fiinfte Vermogensbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. Mirz 1994 (BGBI. I S. 406), das zuletzt durch Artikel 34 des
Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 354) geéndert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. In der Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu § 16 folgende Angabe
eingefiigt:

»$ 16a  Gleichstellung Wertpapierinstitute*
2. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefligt:



»$ 16a
Gleichstellung Wertpapierinstitute

Fiir die Anwendung der vorstehenden Vorschriften dieses Geset-
zes sind Wertpapierinstitute im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes
den Kreditinstituten sowie den Kapitalverwaltungsgesellschaften im
Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs gleichgestellt.*

3. Dem § 17 wird folgender Absatz 18 angefiigt:

»(18) § 16a ist riickwirkend ab Inkrafttreten des Wertpapierinsti-
tutsgesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBL. I S. 990) anzuwenden.* ¢

Begriindung

Zur Inhaltsiibersicht

Die Inhaltsiibersicht wird redaktionell an den neu eingefiigten Artikel 44a (Ande-
rung des Fiinften Vermogensbildungsgesetz) angepasst.

Zu Artikel 42a (Anderung des Fiinften Vermogensbildungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht)

Die Inhaltssiibersicht wird auf Grund des neu eingefiigten § 16a VermBG ange-
passt.

Zu Nummer 2 (§ 16a — neu -)

Die Regelung entspricht einem Petitum des Bundesrates. Mit Inkrafttreten des
Wertpapierinstitutsgesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBI. I S. 990), das zuletzt durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr.411) gedndert
worden ist, ist im Bereich des Fiinften Vermogensbildungsgesetzes eine Rege-
lungsliicke entstanden. Vermdgenswirksame Leistungen kdnnen seither auch bei
Wertpapierinstituten angelegt werden, bestehende Anlagen kénnen auf Wertpapi-
erinstitute tibergehen. Das Fiinfte Vermdgensbildungsgesetz bildet diese Erwei-
terung der Anlageinstitutsformen bisher nicht ab. Wertpapierinstitute im Sinne
des Wertpapierinstitutsgesetzes werden daher zur Beseitigung der Liicke Kredit-
instituten und Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des Kapitalanlagege-
setzbuchs gleichgestellt.

Zu Nummer 3 (§ 17 Absatz 18 — neu -)

Das Wertpapierinstitutsgesetz ist bereits am 26. Juni 2021 in Kraft getreten. Die
im neuen § 16a VermBG geregelte gesetzliche Gleichstellung von Wertpapierin-
stituten im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes und Kreditinstituten sowie Ka-
pitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs gilt daher
riickwirkend ab Inkrafttreten des Wertpapierinstitutsgesetzes. Anderungen an der
Verwaltungspraxis ergeben sich hieraus nicht, da die Finanzverwaltung auf Grund
des BMF-Schreibens vom 31. Mai 2024 (BStB11 S. 929) — auch riickwirkend fiir
Zeitrdume vor 2024 — Wertpapierinstitute mit Kreditinstituten und Kapitalanlage-
gesellschaften gleichstellt.



Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt

Die Anderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf in Artikel 45 Ab-
satz 1 vorgesehenen allgemeinen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkiin-
dung in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Erfiilllungsaufwand

Keiner.



Umdruck Nr. 56

Anderungsantrag der Fraktionen SPD, Biindnis
90/Die Griinen und FDP

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(BT-Drucksache 20/12780)

Stichwort: Anderung des Inkrafttretens von Artikel 15 (Anderung
des § 32b AO)

Zu Artikel 45 Absatz 9 (Inkrafttreten)

Anderung

Artikel 45 Absatz 9 wird wie folgt gefasst:

»(9) Artikel 15 tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Erste Gesetz zur An-
derung des Bundesdatenschutzgesetzes in Kraft tritt. Das Bundesministerium der
Finanzen gibt den Tag des Inkrafttretens gesondert im Bundesgesetzblatt be-
kannt.*

Begriindung

Zu Nummer 1 (Inkrafttreten)

An der nach Artikel 15 des Regierungsentwurfs vorgesehenen Anderung des
§ 32b AO wird festgehalten. Da der Abschluss der Beratungen des Innenaus-
schusses zum Regierungsentwurf eines Ersten Gesetzes zur Anderung des
Bundesdatenschutzgesetzes (BT-Drs. 20/10859) aber nicht absehbar ist, muss
die Inkrafttretensregelung zu Artikel 15 geéindert werden. Die Anderung des
§ 32b AO soll an dem Tag in Kraft treten, an dem das Erste Gesetz zur Ande-
rung des Bundesdatenschutzgesetzes in Kraft tritt.

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Erfiillungsaufwand

Keiner



Deutscher Bundestag

Finanzausschuss

Ausschussdrucksache

20(7) - 0644

Anderungsantrag Nr. 1 20. Wahlperiode

der Fraktion der AfD im Finanzausschuss zum

Deutscher Bundestag

H usschuss fiir Bildung, Forschun,
Gesetzent_wu rf der Bundesregierung o Tohnil blgonaschitong
Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 Ausschussdrucksache
(Jahressteuergesetz 2024 — JStG 2024) 20(18)262

- Drucksache 20/12780 —

16.10.2024

Stichwort:  SteuerermafRigung nach § 35a EStG (Bundesrat Ziffer '24)

Zu Artikel 4 Nummer 5a - neu- (8 35a Absatz 5 Satz 3 EStG)

Anderung

Der vorliegende Umdruck Nr. 12 der Fraktionen von SPD, Bundnis 90/Die Grinen und FDP fordert
folgendes:

Nach Artikel 4 Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefigt:
,5a. § 35a Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
., Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme der Steuerermdfsigungen nach den Absdtzen 2 und 3 ist,

dass der Steuerpflichtige fur die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das
Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.“ *

Die Einfligung soll dahingehend geé&ndert werden, dass flir Rechnungen bis zu einer Geringfugigkeitsgrenze
von 300,00 Euro auf die Vorlage von Belegen verzichtet werden kann, wenn der Steuerpflichtige diese
Ausgaben glaubhaft machen kann.

Bei Beschaftigung von Haushaltshilfen, bei denen das Haushaltscheckverfahren zur Anwendung kommt,
kann auf den Zahlungsnachweis ebenfalls verzichtet werden, wenn der Bescheid der Minijobzentrale
vorgelegt werden kann.


verwehmeyeir
Ausschussstempel_5

versiebertke
Ausschussstempel


Anderungsantrag Nr. 2
der Fraktion der AfD im Finanzausschuss zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024
(Jahressteuergesetz 2024 — JStG 2024)

- Drucksache 20/12780 —

Stichwort: Durchschnittssatz fiir Land- und Forstwirte

Deutscher Bundestag

Finanzausschuss

Ausschussdrucksache

20(7) - 0645

20. Wahlperiode

Deutscher Bundestag

Ausschuss fiir Bildung, Forschung
und Technikfolgenabschétzung

Ausschussdrucksache
20(18)263

16.10.2024

Zu Artikel 21 Nummer 1, 21 und 27

Anderung

Der vorliegende Umdruck Nr. 40 der Fraktionen von SPD, Biindnis 90/Die Griinen und FDP fordert unter
Punkt 3. bezlglich der Berechnung des Durchschnittssatzes fir Land- und Forstwirte folgendes:

3. Folgende Nummer 27 wird angefligt:
,27. Nach Anlage 4 wird folgende Anlage 5 angefiigt:
wAnlage 5 (zu § 24 Absatz 5)

Berechnung des Durchschnittssatzes fiir Land- und Forst-wirte im Sinne des § 24 Absatz 1 Satz 1

Nummer 3
Fir die Berechnung gilt Folgendes:

Der maligebliche Zeitraum betrégt drei Jahre. Er beginnt mit dem 1. Januar des vierten Jahres und
endet mit Ablauf des 31. Dezember des zweiten Jahres jeweils vor dem Jahr, in dem die
Neuberechnung erfolgt. Die Neuberechnung erfolgt auf Grundlage der Daten aus der
landwirtschaftlichen Gesamtrechnung fiir Deutschland und der Umsatzsteuerstatistik. Der neu
berechnete Durchschnittssatz wird auf eine Nachkommastelle kaufmannisch gerundet.

Der Durchschnittssatz ergibt sich aus folgendem Berechnungsschema:

Vorsteuer im mafBgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsétze nach Absatz 1

Nummer 3 versteuern
X 100

Umsatze im malgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsatze nach Ab-

satz 1 Nummer 3 versteuern
= Durchschnittssatz in Prozent

Die Vorsteuer im malgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsétze nach Absatz 1

Nummer 3 versteuern, ergibt sich aus folgendem Berechnungsschema:

Vorsteuer aller Unternehmer, die ihre Umsatze nach Absatz 1 Nummer 3
versteuern, und der regelbesteuerten Landwirte jeweils im mal3geblichen Zeitraum

A Vorsteuer der regelbesteuerten Landwirte im maRgeblichen Zeitraum
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Vorsteuer im mafigeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsatze nach
Absatz 1 Nummer 3 versteuern

Die Umsétze im malgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsétze nach Absatz 1
Nummer 3 versteuern, ergeben sich aus folgendem Berechnungsschema:

Produktionswert der Landwirtschaft

innerbetrieblich verbrauchte und erzeugte Futtermittel

Verkéaufe von lebenden Tieren an andere landwirtschaftliche Betriebe

Verkéaufe von gebrauchten Anlagegutern an andere landwirtschaftliche Betriebe
Umsatze der regelbesteuerten Landwirte

Umsétze im maBgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsétze nach

6«

Absatz 1 Nummer 3 versteuern .

~ + + =

Dieser Ansatz gibt den Land- und Forstwirten keine Planungssicherheit und fuhrt auch nicht zu einer
Reduzierung des Birokratieaufwandes. Daher sollte die Anpassung der Durchschnittssatze nur alle drei Jahre
erfolgen.
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Stichwort:  Grundsteuer: Nachweismoglichkeit des niedrigeren gemeinen Werts
(Bundesrat Ziffer 73)

Zu Artikel 30 Nummer 4a — neu — (8 220 Absatz 2 — neu — BewG)
Anderung

Der vorliegende Umdruck Nr. 48 der Fraktionen von SPD, Biindnis 90/Die Griinen und FDP fordert unter
Punkt 3. bezlglich der Berechnung des Durchschnittssatzes fir Land- und Forstwirte folgendes:

Nach Artikel 30 Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefugt:
,4a. § 220 wird wie folgt gedndert:

a)

Der Wortlaut wird Absatz 1.

b)

Folgender Absatz 2 wird angefugt:

,,(2) Der niedrigere gemeine Wert ist als Grundsteuerwert anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige
nachweist, dass der nach den Vorschriften dieses Abschnitts ermittelte Grundsteuerwert erheblich
von dem gemeinen Wert der wirtschaftlichen Einheit im Feststellungszeitpunkt abweicht. Davon ist
auszugehen, wenn der Grundsteuerwert den nachgewiesenen gemeinen Wert um mindestens 40
Prozent Ubersteigt. 8 198 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gilt entsprechend. Als Nachweis des
niedrigeren gemeinen Werts kann auch ein im gewdhnlichen Geschaftsverkehr innerhalb eines
Jahres vor oder nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt zustande gekommener Kaufpreis (iber die zu
bewertende wirtschaftliche Einheit dienen, wenn die mageblichen Verhéltnisse hierfiir gegeniiber
den Verhéltnissen am Hauptfeststellungszeitpunkt unverandert sind. Nutzungsrechte und weitere
grundstiicksbezogene Rechte und Belastungen sind bei der Ermittlung des niedrigeren gemeinen
Werts nur zu beriicksichtigen, soweit sie nach Inhalt und Entstehung mit der Beschaffenheit der
wirtschaftlichen Einheit zusammenhdngen. Die §§ 227, 261 und 262 bleiben unberiihrt.© *

Auf die genannte Grenze von 40 Prozent sollte verzichtet werden, da sie willkirlich gegriffen ist.
AuRerdem ist das Wort "erheblich" in Zeile 2 unter b) (2) zu streichen.

Der Satz ,,Als Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts kann auch ein im gewohnlichen Geschaftsverkehr
... “soll wie folgt lauten: ,,Als Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts kann neben einem Gutachten auch
ein im gewohnlichen Geschéftsverkehr ... “ (Die Ergénzung ,,neben einem Gutachten® ist einzufiigen.)
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	46_ÄA_BR_77_JStG2024_§13Abs.1Nr.16_§17Abs.3ErbStG_Anpassung Definition Amtshilfe
	1. Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:
	2. Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt:
	3. Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
	Begründung
	Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt
	Finanzielle Auswirkungen
	Erfüllungsaufwand und weitere Gesetzesfolgen
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